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„noPAG“ – oder siegt doch  
die Vernunft?
Von Michael Hinrichsen, stellvertretender DPolG-Bundesvorsitzender

Die „Aktivitäten“ der Rote 
 Armee Fraktion (RAF) in den 
1970er-Jahren waren neben 
anderen Gründen ursächlich 
dafür, dass in den Jahren 1972 
bis 1976 die Ständige Konfe-
renz der Innenminister und 
-senatoren der Länder (IMK), 
Arbeitskreis II, aus den ver-
schiedenen Polizeigesetzen 
einzelner Bundesländer meh-
rere Musterentwürfe  eines 
einheitlichen Polizeigesetzes 
(MEPolG) erarbeitete.

Der letzte Entwurf dieses 
„Musterpolizeigesetzes“, der 
unverbindliche Grundsätze für 
die Polizeigesetze der Bundes-
länder enthielt, wurde im Jahr 
1977 beschlossen. Schon da-
mals war Bayern das erste 
Bundesland, das die Regelun-
gen umsetzte. 

Seit 1986 gab es keine weite-
ren Bemühungen mehr, und 
die Regelungen wurden da-
nach nicht mehr aktualisiert 
beziehungsweise angepasst.

Offensichtlich fehlte den poli-
tisch Verantwortlichen (auf-
grund vermeintlich fehlender 
Bedrohungen) danach jegli-
che Motivation, die Polizeien 
der Länder und des Bundes 
mit „vernünftigen“ Eingriffs-
rechten auszustatten.

Waren in den 1970er-Jahren 
die Umtriebe der RAF einer 
der Gründe, die dazu führen 
sollten, dass die Polizeigeset-
ze der Länder auf solche Be-
drohungen reagieren können 
sollten, hat jetzt unter ande-
rem der zunehmende islamis-
tische Terror die Verantwort-
lichen veranlasst, wieder 
etwas zu tun. Dazu kommen 
Kriminalitätsformen, genannt 

sei hier vor allem alles, was 
mit weltweiter Vernetzung 
zu tun hat, auf deren Be-
kämpfung die Polizeigesetze 
der Länder (noch?) nicht aus-
gerichtet sind. 

Zudem mussten Polizei und 
Verfassungsschutz mit ständi-
ger Kritik daran umgehen, dass 
sie im Fall des Falles entweder 
gar nichts wissen oder ihr Wis-
sen nicht teilen (können). Täter 
sind weltweit vernetzt, aber 
die Behörden sind nicht einmal 
in der Lage, wichtigste Infor-
mationen auszutauschen. Dass 
daran vor allem gesetzliche 
(politische) Vorgaben Schuld 
sind, verschweigt man dann 
mal  lieber …

Im Juni 2017 beschloss des-
halb die IMK auf ihrer 206. Sit-
zung, ein neues Musterpolizei-
gesetz in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesinnenminis-
terium zu erarbeiten. 

 < Zeitgemäßes Polizei
aufgabengesetz

Und wieder ist es Bayern. Dort 
hat man die Zeichen der Zeit 
erkannt und versucht, mit ei-
nem zeitgemäßen – auf die 
neuen Bedrohungen ausgerich-
teten – Polizeiaufgabengesetz 
zu reagieren. 

Wir, die Verantwortlichen in 
der DPolG, haben dieses Ge-
setz gelesen und es anschlie-
ßend ausdrücklich begrüßt. 
Wir könnten uns vorstellen, 
dass genau dieses Gesetz als 
Muster für andere Länder die-
nen könnte. 

Wir hätten uns auch ge-
wünscht, dass „andere“ die- 
ses Gesetz lesen. Leider wur-
den – bevorzugt aus dem lin-
ken Lager – sehr schnell Kritik-
punkte angesprochen, die uns 
zeigten, dass genau dieses Le-
sen nicht passiert war. 

Beispiele: Die bayerische Poli-
zei kann jetzt grundlos (die 
vom Bundesverfassungsge-
richt formulierte „drohende 
Gefahr“ ist ja gar keine Ge-
fahr!) wochenlang jeden „ein-
sperren“. Zudem haben künftig 
alle bayerischen Polizisten 
Handgranaten bei sich.

Dass bei Freiheitsentziehungen 
selbstverständlich ein Richter-
vorbehalt im Gesetz steht oder 
Handgranaten schon seit vie-
len Jahren bei den SEKs im Ein-
satz sind, wurde wohl „überle-
sen“ oder bewusst  ignoriert. 
Das hätte vermutlich in einem 
Wahlkampf nicht zum ge-
wünschten Erfolg geführt.

Liebe „Kritiker“: Mit dem 
 neuen bayerischen Polizeiauf-
gabengesetz wird versucht, 
endlich mit den Tätern auf Au-
genhöhe zu kommen. Ist das 
nicht gewollt, müssen wir mit 
unseren unzureichenden Poli-
zeigesetzen weitermachen. 
Dann aber bitte künftig keine 
Kritik mehr an der Polizei!

Immer dann, wenn etwas pas-
siert, werden wir kritisiert, weil 
wir nichts verhindert haben. 
Wir sollen alles wissen, dürfen 
aber vorher nichts erfahren 
(oder austauschen).

Und: Uns allen ist bewusst, 
dass wir unseren Bürgerinnen 
und Bürgern im sensibelsten 
Bereich ihrer Bedürfnisse, ihrer 
Sicherheit, dienen (müssen). 
Das tun wir mit viel Fingerspit-
zengefühl und unter Beach-
tung der gesetzlichen Vorga-
ben. Dabei wissen wir aber 
auch, dass wir uns bei allem, 
was wir tun, mit strengsten 
Maßstäben messen lassen 
müssen. Wir halten das aus! 

 < Michael Hinrichsen
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3. dbb forum Öffentlicher Dienst

Heute für morgen 
planen – Personal 
gewinnen und halten

Am 26. Juni 2018 findet das 
3. dbb forum Öffentlicher 
Dienst statt. Das ganztägige 
Symposium im dbb forum ber-
lin befasst sich mit dem Thema 
„Heute für morgen planen – 
Personal gewinnen und hal-
ten“.

Das Forum greift die zentralen 
Herausforderungen des Perso-
nalmanagements in Zeiten von 
Fachkräfte- und Bewerberman-
gel, des demografischen Wan-
dels, der Digitalisierung sowie 
des Wettbewerbs mit der 
 Privatwirtschaft und anderen 
öffentlichen Arbeitgebern/
Dienstherrn auf und geht auf 
unterschiedliche Problemstel-
lungen, Lösungswege und Kon-

zepte in Bund, Ländern und 
Kommunen ein.

Im Einzelnen können folgende 
Fachforen besucht werden: 

 > Personalgewinnung in Zeiten 
von Bewerber- und Fachkräf-
temangel

 > Gerichtsfeste Personalent-
scheidungen

 > Analytische Personalplanung
 > Führung im Wandel

Mehr Informationen zum 
 Forum und zur Anmeldung 
 unter:

www.dbb.de/der-dbb/events/
dbb-forum-oeffentlicher-
dienst 
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Neues bayerisches 
Polizeiaufgabengesetz – 
Schwerkriminalität und Terror 
besser bekämpfen
Am 15. Mai 2018 verabschie-
dete der Bayerische Landtag 
das neue bayerische Polizei-
aufgabengesetz (PAG). Es re-
gelt die Befugnisse der Polizei 
und passt die Gesetzeslage an 
die Erfordernisse der Zeit an. 
So geht es darum, die Terror-
bekämpfung und die Bekämp-
fung von Schwerkriminalität 
effektiver zu gestalten. Einige 
Punkte sind in der Öffentlich-
keit umstritten, bei näherem 
Hinsehen wird jedoch deut-
lich, dass rechtsstaatliche 
 Verfahren keineswegs außer 
Kraft gesetzt werden und die 
Polizei auch weiterhin mit Au-
genmaß und zum Schutz der 
Bürgerinnen und Bürger agie-
ren wird.

Einige wichtige Punkte:

 > Die Entnahme von DNA bei 
erkennungsdienstlicher Be-
handlung

 > DNA-Spuren können bei Ver-
dacht auf bevorstehende 
schwere Straftaten zu Fahn-
dungszwecken ausgewertet 
werden

 > Die Polizei kann Daten zur 
Gefahrenabwehr in Cloud-
speichern sicherstellen

 > Die Polizei darf zum Schutz 
Minikameras, sogenannte 
Bodycams, mit sich führen 
und Aufnahmen fertigen

 > Die Polizei darf unbewaff-
nete Drohnen einsetzen, 
um so zum Beispiel eine 
Vermisstensuche zu unter-
stützen

 < Standpunkt der DPolG

DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt: „Das Polizeiauf-
gabengesetz für die bayerische 
Polizei ist die richtige Antwort 
auf die aktuelle Bedrohungsla-
ge. Dieses Gesetz versetzt die 
Polizei in die Lage, unter stren-
ger richterlicher Kontrolle früh-
zeitig auf Gefahren zu reagie-
ren und den Schadenseintritt 
zu verhindern. 

Deshalb ist dieses Gesetz 
durchaus geeignet, als Vorlage 
für ein bundesweit einheitli-
ches Musterpolizeigesetz zu 
dienen. Moderne Kommuni-

kation wird leider nicht nur 
durch rechtstreue Bürgerin-
nen und Bürger genutzt; 
Schwerkriminalität und Terror 
werden häufig durch verdeck-
ten Austausch von Informatio-
nen vorbereitet. Deshalb muss 
auch die Polizei in die Lage 
versetzt werden, ihre takti-
schen Maßnahmen an diese 
Möglichkeiten anzupassen. 

Die Vorwürfe mancher Kritiker 
gegen das Gesetz treffen die 
Beschäftigen der Polizei in ih-
rer Berufsehre, sie sind un-
gerecht und polizeifeindlich. 
Der Polizei zu unterstellen, sie 
würde die Bevölkerung künf-
tig bespitzeln, Bürgerinnen 
und Bürger willkürlich einsper-
ren oder ohne anwaltliche 
Vertretung lassen, ist unge-
heuerlich. Das geht weit über 
die politische Auseinander-
setzung hinaus. Die Polizei in 
Deutschland beweist seit 
mehr als 70 Jahren, dass sie 
rechtsstaatlich und bürgernah 
handelt und die Werte unse-
rer Verfassung für sie hand-
lungsleitend sind.“ 
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 < Zur Gefahrenabwehr ist das 
Speichern von digitalen Daten 
künftig möglich.

< Was erlaubt ist und was nicht, 
 regelt das bayerische Polizei-
aufgabengesetz eindeutig.
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„Die Chancen für ein Musterpolizeigesetz stehen gut“
Fragen an Jürgen Hohnen – 62 Jahre, ehemaliger 
Leitender Polizeidirektor, langjähriger Abteilungs-
leiter und Staatssekretär im Innenministerium 
Potsdam bei Innenminister Jörg Schönbohm 

Gibt es einen „Flickenteppich“ 
bei der inneren Sicherheit in 
Deutschland und brauchen wir 
deshalb ein Musterpolizeige
setz? 

In der Tat sind die Ermächtigun-
gen in den in Länderkompetenz 
liegenden Polizeigesetzen in 
den letzten Jahrzehnten ausei-
nandergelaufen. Sehr anschau-
lich konnte der Präsident des 
Bundeskriminalamtes dies in 
seinem Vortrag beim letzten 
Europäischen Polizeikongress 
im Februar 2018 mit einer Land-
karte Deutschlands mit den un-
terschiedlichen Ermächtigun-
gen der Polizei in den einzelnen 
Bundesländern darstellen. 

Den Herausforderungen aus 
der Sicherheitslage und den 
technologischen Entwicklun-
gen ist das letzte umfassende 
Musterpolizeigesetz, das 1977 
von der Innenministerkonfe-
renz parteiübergreifend verab-
schiedet wurde, längst nicht 
mehr gewachsen. 

Das Musterpolizeigesetz soll 
einheitliche Standards setzen, 
zum Beispiel im Bereich der 
Terrorabwehr. Onlinedurch
suchungen und QuellenTele
kommunikationsüberwachung 
sollen leichter möglich sein 
und damit sogenannte Gefähr
der frühzeitig identifiziert wer
den. Welche Unterschiede gibt 
es im Bereich der Terrorab
wehr in der Polizeigesetzge
bung der Länder?

Neben den Ermächtigungen für 
Onlinedurchsuchungen und 
Quellen-TKÜ unterscheiden sich 
die Befugnisse der Polizei von 
Bund und Ländern unter ande-
rem auch in Bezug auf die Dau-
er der Ingewahrsamnahme, der 
Anwendung von elektronischen 

Fußfesseln, den Einsatz von 
 Bodycams, Kennzeichenlese-
systemen, intelligenter Video-
beobachtung und -analyse, der 
Schleierfahndung sowie in vie-
len Segmenten der Datenge-
winnung, -verarbeitung, -wei-
terleitung und -speicherung. 

Nicht zu unterschätzen ist, 
dass mit „Polizei auf der Stra-
ße“ und guter Ausrüstung al-
lein den Terrorgefahren nicht 
begegnet werden kann; der In-
telligence-Funktion und damit 
der Informationsgewinnung 
und dem Informationsaus-
tausch von Nachrichtendiens-
ten und Polizei kommt hier  
 besondere Bedeutung zu. 

Bayern gibt mit seinem neuen 
Polizeigesetz bereits die Rich
tung vor. Kann dieses Polizei
gesetz als Vorbild dienen?

Das neue bayerische Polizeige-
setz bietet hier ebenso wie das 
zuletzt verabschiedete Polizei-
gesetz des Landes Baden-
Württemberg und der Entwurf 
des NRW-Polizeigesetzes gute 
Ansatzpunkte. 

Zentral ist – neben den konkre-
ten Ermächtigungen – die Frage, 
ob die Polizei in der Gefahren-
abwehr erst bei konkreter Ge-
fahr oder im Vorfeld von kon-
kreten Gefahren wie drohenden 
Gefahren handeln darf. Vor dem 
Hintergrund des denkbaren 
Schadensausmaßes von terro-
ristischen Anschlägen und dem 
Erfordernis rechtzeitigen Han-
delns vor einem Anschlag hilft 
die aus dem allgemeinen Ver-
waltungs- und Polizeirecht ent-
wickelte Gefahrenlehre nur 
noch bedingt. Aber selbst dort 
gilt schon seit preußischen Zei-
ten der Grundsatz, je höher der 
zu befürchtende Schaden ist, 

umso geringer sind die Anforde-
rungen an den Gefahrengrad. 
Das lässt schon Fortentwicklun-
gen des Polizeirechts – im Rah-
men der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts – 
unter dem Eindruck der enor-
men Risiken von Terroranschlä-
gen – sei es mit sogenannten 
„dreckigen Bomben“ oder etwa 
durch „Rucksackbomber“ bei 
Massenveranstaltungen – zu.

Welche Bereiche sollten unbe
dingt noch in einem Musterpo
lizeigesetz geklärt werden?

Soweit nicht schon die Ermäch-
tigungen für intelligente Video-
beobachtung und -analyse aus-
reichend sein sollten, muss die 
Polizei befugt sein, mit Ge-
sichtserkennungssystemen 
nach besonderen Gefährdern 
– wie IS-Rückkehrern – zu fahn-
den. Sachgerecht erscheint, 
nach in Vorrangfahndung ste-
henden Personen mit automati-
sierten Verfahren in der Öffent-
lichkeit und insbesondere an 
Verkehrsknotenpunkten zu 
fahnden. 

Auch der Schutz kritischer Inf-
rastrukturen und von Nutzern 
öffentlicher Verkehrsmittel un-
ter Einsatz von Sicherheitsmit-
arbeitern privater Dienstleister 
sollte geregelt werden. Eine Er-
mächtigung zur Beleihung für 
einzelne Aufgaben sollte eben-
so wie der Zugriff auf „harte“ 
Polizeidaten – wie zur Perso-

nen- und Sachfahndung –  
ins Auge gefasst werden. Das 
Potenzial des im öffentlichen 
Raum und an kritischen Infra-
strukturen eingesetzten Perso-
nals sollte angemessen in die 
Gefahrenabwehr einbezogen 
werden.

Wie groß schätzen Sie die Chan
cen ein, dass es ein einheitli
ches Polizeirahmengesetz in 
Deutschland geben wird? 

Die Chancen für einheitliches 
Musterpolizeigesetz stehen 
meines Erachtens eher gut.  
Die Innenministerkonferenzen 
(IMK), in denen nur die Länder-
innenminister Stimmrecht ha-
ben – der Bundesinnenminister 
ist als Gast Teilnehmer ohne 
Stimmrecht – sind jeher sehr 
konsensorientiert angelegt. 
Der IMK unter Vorsitz Sachsens 
im Jahre 2017 mit dem ehema-
ligen Innenminister Markus 
 Ulbig ist mit dem Beschluss, 
einen Musterentwurf für Poli-
zeigesetze zu entwickeln, eine 
weitsichtige Entscheidung 
 gelungen, um sich partei-
übergreifend den aktuellen 
 Herausforderungen aus der 
 Sicherheitslage zu stellen.

Natürlich gibt es in den Partei-
en vermeintliche oder tatsäch-
liche „übergeordnete oder auch 
ideologische Gesichtspunkte“, 
sodass der eine oder andere In-
nenminister bei einzelnen Re-
gelungen nicht mitgehen kann 
oder will. Dafür bietet sich in 
der IMK die Möglichkeit der 
Enthaltung bei wirklich schwie-
rigen politischen Fragestellun-
gen an, um nicht durch ein 
Veto eine sich abzeichnende 
deutliche Mehrheitsentschei-
dung zu blockieren. Im Übrigen 
hat das Musterpolizeigesetz 
keine unmittelbare Wirkung, es 
bietet den Ländern und dem 
Bund parteiübergreifende Ori-
entierung, die aber erst in den 
Ländern beziehungsweise beim 
Bund mit den dortigen Gesetz-
gebungen Wirkung entfalten 
kann.  

 < Jürgen Hohnen, Staatssekretär 
a. D.
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„Ankerzentren“ brauchen sorgfältige Vorbereitung

Gewaltbereitschaft in Ellwangen ist 
Wendepunkt in der Flüchtlingspolitik
Nach einer gewaltsam blo-
ckierten Abschiebung eines 
Asylbewerbers in Ellwangen 
(Baden-Württemberg) Ende 
April 2018 entfachte eine Dis-
kussion zum Thema Sicherheit 
in Flüchtlingsunterkünften. 
Zwischen 150 und 200 Flücht-
linge hatten versucht, die Poli-
zei gewaltsam von der Ab-
schiebung abzuhalten. 

Die DPolG sieht in den Ereig-
nissen in der Flüchtlingsunter-
kunft einen Wendepunkt in 
der Flüchtlingspolitik insge-
samt. Insbesondere für den 
Einsatz in Gemeinschaftsun-
terkünften sollen ausgearbei-
tete Konzepte für den Schutz 
von Einsatzkräften sorgen. 

Die Gewaltbereitschaft der 
 Bewohner der Unterkunft in 
Ellwangen sei erkennbar hoch 
gewesen, hätten Einsatzkräfte 
berichtet. Künftige Einsätze 
könnten deshalb weniger 
glimpflich verlaufen. Schon  
die Ereignisse in Donauwörth 
wenige Wochen vorher hatten 
gezeigt, dass es rasch gefähr-
lich werden kann, wenn die Be-
wohner damit rechnen kön-
nen, der Polizei kräftemäßig 
überlegen zu sein. 

DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt und sein Stell-
vertreter und baden-württem-

bergische Landesvorsitzende 
Ralf Kusterer stellen insbeson-
dere für die geplanten „Anker-
zen tren“ hohe Anforderungen. 
Es muss berücksichtigt wer-
den, dass insbesondere Bewoh-
ner aus afrikanischen Ländern 
in der Regel keine Bleibepers-
pektive haben und wenig 
Scheu empfinden, sich auch 
mit  Gewalt gegen ein Eingrei-
fen der Polizei zu wehren, um 
so  einen weiteren Aufenthalt 
in Deutschland notfalls zu er-
zwingen. 

Grundsätzlich ist die politische 
Entscheidung richtig, die der-

zeit unterschiedlichen Zustän-
digkeiten im Verfahren von der 
Einreise, der Antragstellung, 
Entscheidung, Abschiebung 
und Rückführung in „Anker-
zentren“ zu bündeln. Nur so 
wird es möglich sein, über-
haupt wieder eine Gesamt-
struktur in das Gesamtver-
fahren zu bringen. 

Ellwangen hat gezeigt, dass 
hierzu auch strategische Pla-
nung von Gegengewalt gehört: 
Bewaffnung von Teilnehmern, 
Telefonketten, Observationen, 
Planung von Fluchtwegen und 
das Verbarrikadieren von 

Wohnquartieren. Wenn sich 
jeweils mehr als 1 000 Perso-
nen in rund 40 Ankerzentren in 
Deutschland aufhielten, muss 
auch damit gerechnet werden, 
dass diese sich über soziale 
Netzwerke blitzschnell unter-
einander vernetzen und Wi-
derstandshandlungen an 
 mehreren Orten gemeinsam 
organisieren. 

Schon aus kleinsten Anlässen 
heraus könnten dann massen-
haft Straftaten verübt und 
eine erhebliche Zahl an Ein-
satzkräften gebunden werden. 
Es muss auch damit gerechnet 

 < Flüchtlinge am Münchner Hauptbahnhof 2015 – das Verfahren soll jetzt besser geordnet werden.

 < Mit der Einrichtung von 
„Ankerzentren“ für 
Flüchtlinge soll über 
Asylanträge schneller 
entschieden werden 
können.
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werden, dass Aktivisten aus 
der Helferszene alarmiert 
 würden und Unterstützung 
leisten. 

 < Sicherheitsmaßnahmen 
planen

Die Vorbereitungen für den 
Einsatz der Polizei in solchen 
Zentren sind bislang noch nicht 
erkennbar. Für den Betrieb 
selbst steht die Polizei gar 
nicht zur Verfügung, dazu feh-
len sowohl das Personal als 
auch die rechtlichen Grundla-
gen. Auch jetzt ist es nicht die 
Polizei, die in den Aufnahme-
zentren verantwortlich ist. 
Umso wichtiger sind hohe An-
forderungen an die Zuverläs-
sigkeit von Unternehmen und 
Verbänden, die dort vor Ort 
 aktiv seien.

 > Insbesondere an die Sicher-
heitsunternehmen müssen 
höchste Anforderungen ge-
stellt werden. Dazu zählen 
das unbedingte Verbot von 
Subunternehmen und eine 

gründliche Überprüfung aller 
Beschäftigten, bevor sie 
überhaupt in diesen Berei-
chen tätig werden dürfen. 
Dazu zählen auch alle ande-
ren Beschäftigten, Dolmet-
scher, Zulieferer und so wei-
ter. 

 > Es muss gewährleistet sein, 
dass alle vorbereitenden Ak-
tivitäten für Widerstands-
handlungen, Versperren von 
Wohnquartieren, Beschaffen 
gefährlicher Gegenstände, 
Absprachen unter den Be-
wohnern, Organisation von 
gemeinsamen demonstrati-
ven Aktionen und so weiter 
rechtzeitig an die Polizei 
 weitergeleitet werden, um 
im Einsatzfall ausreichende 
Informationen für die Lage 
vor Ort zu haben. 

 > In allen Zentren müssen 
durch Einsatz moderner 
 Videotechnik die Vorausset-
zungen dafür getroffen wer-
den, zu jeder Zeit über die 
Lage vor Ort informiert zu 
sein. Diese Lageinformatio-
nen sind unerlässlich, um die 

notwendige Ausrüstung für 
den größtmöglichen Schutz 
der Kräfte bereitzustellen. 

 > Für den Betrieb solcher 
„Ankerzentren“ müssen be-
sondere bauliche Vorausset-
zungen geschaffen werden. 
Schleusen am Ein- und Aus-
gang müssen die Vorausset-
zungen dafür schaffen, dass 
Kontrollen auf Waffen, ge-
fährliche Gegenstände, Dro-
gen und andere nicht erlaub-
te Gegenstände möglichst 
erfolgreich durchgeführt 
werden können. 

 > Auch die Außenbegrenzung 
einer solchen Anlage muss so 
beschaffen sein, dass sie vom 
Sicherheitspersonal überall 
eingesehen und kontrolliert 
werden kann, um die Zu-
gangskontrollen nicht umge-
hen zu können und auch das 
Einbringen von Gegenstän-
den nicht unkontrolliert zu 
lassen. 

 > Für die Betreiber solcher Ein-
richtungen müssen Flucht-
räume zur Verfügung stehen, 
um vor Gewaltattacken 

flüchten zu können. Zu-
gangswege für Einsatzkräfte 
von Polizei und Rettungs-
diensten müssen jederzeit 
zugänglich und erkennbar 
sein. 

Die Überprüfung solcher Ein-
richtungen und ihrer Betreiber 
sollte von staatlicher Seite aus 
erfolgen. Für die DPolG hat die 
Sicherheit der an derartigen 
Einsätzen beteiligten Kräfte 
höchste Priorität. Die Einsatz-
kräfte in Ellwangen haben zu 
jeder Zeit besonnen, mutig 
und geschickt agiert, dazu 
zählt ausdrücklich auch die 
Entscheidung, den ersten Ein-
satz abzubrechen. 

Künftig darf es nicht wieder 
dazu kommen, dass zu wenige 
Einsatzkräfte einer Überzahl 
von gewaltbereiten Personen 
gegenübersteht und aus takti-
schen Erwägungen den „Rück-
zug antreten“ muss, um das 
Leben und die Gesundheit der 
Beamtinnen und Beamten 
nicht zu gefährden.  

DPolG begrüßt BGH-Urteil 

Aufnahmen von Dashcams vor Gericht zulässig
Der Bundesgerichtshof hat 
am 15. Mai 2018 entschieden, 
dass Aufnahmen von Minika-
meras in Fahrzeugen als Be-
weismittel vor Gericht ver-
wendet werden dürfen. 

Die Aufnahmen kollidieren 
zwar mit dem Datenschutz-
recht. Aber Unfallbeteiligte 
müssen sowieso Angaben zu 
Person, Versicherung und 
Führerschein machen, des-
halb sei das nachrangig zu 
 bewerten.

Die DPolG begrüßt das Urteil. 
Bundesvorsitzender Rainer 
Wendt: „Wir sehen es mit 
 Erleichterung, dass endlich 
Rechtssicherheit geschaffen 
worden ist. Inhaltlich ebnet 
das Urteil die Möglichkeit, die 
Erfolgsaussichten einer mit-

tels Video objektivierten Be-
weisführung zu steigern. Dies 
hat insbesondere im Zivilver-
fahren, in dem es um die 
Schadensregulierung geht, 
entscheidungserhebliche Be-
deutung. Die Kameras können 
gegebenenfalls auch zum 
Nachweis von Verkehrsstraf-

taten wie Nötigungen dienen, 
für die bislang alleine das brü-
chige Beweismittel der Aussa-
ge des Genötigten vorlagen.“

Die Erfahrung zeigt, dass die 
Polizei im Rahmen von Anzei-
generstattungen immer häufi-
ger mit privat gefertigten Auf-

nahmen von Verkehrsvorgän- 
gen konfrontiert wird. Dies-
bezüglich herrscht jetzt durch 
die aktuelle Entscheidung des 
BGH mehr Klarheit. 

Was sind Dashcams?

Dashcams sind Videoka-
meras, die auf dem Arma-
turenbrett oder an der 
Windschutzscheibe eines 
Autos befestigt sind und 
die während der Fahrt mit-
filmen. Autofahrer erhof-
fen sich im Zweifelsfall 
eine schnelle und sichere 
Aufklärung von Unfällen. 
Der Begriff Dashcam setzt 
sich aus den englischen 
Worten „dashboard“ (Ar-
maturenbrett) und „came-
ra“ (Kamera) zusammen.
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Maximale Wirtschaftlichkeit, 
Sicherheitsfeatures auf sehr 
hohem Niveau, praxisorientier-
te Detaillösungen und ein auf 
Wunsch verfügbares Vernet-
zungsangebot, das Infotain-
mentsysteme und Telematik-
anwendungen in eine neue Ära 
führt: Die dritte Generation 
des Sprinter definiert in allen 
Teildisziplinen die Spitzenklas-
se der Large Vans. Seine ei-
gentliche Stärke entfaltet der 
Segmentgründer allerdings 
erst durch die Verknüpfung 
 seiner einzelnen Talente zur 
Gesamtsystemlösung.

Die neuen Vernetzungslösun-
gen von Mercedes PRO connect 
bilden zusammen mit der 
ebenfalls völlig neuen Telema-
tikgeneration, die parallel in 
der A-Klasse ihre Premiere fei-
ert, die perfekte Basis zur Lö-
sung fast aller Logistikanforde-
rungen eines Polizeifuhrparks. 
Der webbasierte Service für 
Fuhrparkkunden verbindet den 
Fuhrparkmanager über das 
Fahrzeugmanagement-Tool mit 
allen Fahrzeugen und Fahrern 
in seiner Flotte. Damit können 
Fahrzeuginformationen wie 

Standort, Kraftstoffvorrat oder 
Wartungsintervalle nahezu in 
Echtzeit abgefragt werden. 

Bei der Fahrzeugentwicklung 
kamen die klassischen Eigen-
schaften des Segmentbegrün-
ders nicht zu kurz. Sicherheit, 
Zuverlässigkeit, Robustheit und 
Wirtschaftlichkeit gehören so 
selbstverständlich zum Sprin-
ter wie der Stern im Kühlergrill. 
Um eine hohe Produktqualität 
vom Produktionsstart an zu ge-
währleisten, durchliefen die 
Prototypen Testzyklen mit über 
neun Millionen Kilometern. 

Völlig neue Maßstäbe setzt die 
dritte Sprinter-Generation bei 
den Telematiklösungen. Die 
neuen Multimediasysteme las-
sen bei Vernetzung und mo-
dernster Technik keine Wünsche 
offen. Das MBUX-Multimedia-
system (Mercedes-Benz User 
Experience) verfügt über ein 
10,25-Zoll-Display mit HD-Auf-
lösung und wird wahlweise 
über die touchfähigen Lenkrad-
Bedienelemente, über den oben 
genannten Touchscreen oder 
eine völlig neu entwickelte 
Sprachbedienung gesteuert. 

Vorderrad-, Hinterrad- oder 
 Allradantrieb – erstmals deckt 
der neue Sprinter alle drei An-
triebsvarianten ab und lässt 
sich damit optimal auf die je-
weiligen Transportaufgaben 
abstimmen.

 < Variabel einsatzbereit

Für anspruchsvolle Einsätze 
kann für den zuschaltbaren 
 Allradantrieb zusätzlich eine 
Getriebeuntersetzung bestellt 
werden. Erstmals ist auch  
für den Sprinter mit Allradan-
trieb das Automatikgetriebe 
7G-TRONIC PLUS optional 
 erhältlich, das hohen Schalt-
komfort und vorbildliche 
 Kraftstoffeffizienz ermöglicht. 
Zusätzlich punktet das Fahr-

Der neue Sprinter: intelligent, 
innovativ und interaktiv

zeug mit einem im Vergleich 
zum Vorgänger erheblich ver-
besserten Geräuschniveau.  

Mit dem neuen Sprinter  halten 
eine ganze Reihe von optiona-
len Sicherheits- und Assistenz-
systemen wie beispielsweise 
der Aktive Spurhalte-Assistent 
bei Mercedes-Benz-Vans Ein-
zug, die bislang den Pkw-Bau-
reihen vorbehalten waren.

Eine jetzt noch bessere Rund-
umsicht bietet das Parkpaket 
mit 360-Grad-Kamera mit vier 
Kameras. Das Multimediadis-
play zeigt eine komplette 
Rundumsicht des Fahrzeugs 
aus der Vogelperspektive und 
bietet so einen Überblick in 
kniffligen Park- und Rangier-
situationen.

Der neue Sprinter ist mit Aus-
nahme des Allradantriebs seri-
enmäßig mit einer geschwindig-
keitsabhängigen elektrischen 
Servolenkung (EPS) ausgestat-
tet. Mercedes-Benz ist der erste 
Hersteller in diesem Segment, 
der EPS auch für Fahrzeuge bis 
5,5 Tonnen anbietet.

Der einzige Sechszylinder im 
Large-Van-Segment leistet mit 
seinen 3,0 Litern Hubraum 
140 kW (190 PS) und verfügt 
über ein Drehmoment von 
440 Newtonmetern bei 1 600 
bis 2 600 U/min. 

Ebenso wie die 3,0-Liter-Versi-
on verfügt auch der kleinere 
Vierzylinder-Dieselmotor über 
eine Common-Rail-Direktein-
spritzung. Aus 2,1 Litern Hub-
raum generiert das Aggregat 
beim Heckantrieb wahlweise 
drei unterschiedliche Leistungs-
stufen: 84 kW (114 PS), 105 kW 

 < Das optionale MBUX-Multimediasystem kann wahlweise über Touch-
screen, Lenkrad-Bedien elemente oder Spracheingabe gesteuert werden.

 < Die dritte Generation des 
Mercedes-Benz Sprinter 
als Gruppenkraftwagen.
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Verkehrs-Rechtsschutz
mit Top-Leistung
Damit Sie privat und dienstlich abgesichert sind

Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder sicher,
gut und günstig:

Verkehrs-Rechtsschutz abschließen
Versichern Sie ein bestimmtes Fahrzeug oder alle Fahrzeuge
der Familie! In jedem Fall sind Sie auch als Fahrer eines fremden
Fahrzeugs geschützt – zum Beispiel in einem Dienst- oder
Behördenwagen.

Auch in der Autoversicherung niedrige Beiträge zahlen
Der Verkehrs-Rechtsschutz ist die optimale Ergänzung zu Ihrer
HUK-COBURG-Autoversicherung. Günstige Beiträge, faire
Bedingungen und guter Service überzeugen: Aktuell sind bereits
mehr als 10 Millionen Fahrzeuge bei uns versichert. Und als
dbb-Mitglied profitieren Sie erst recht:

25-Euro-Bonus mitnehmen
dbb-Mitglieder erhalten einmalig 25 Euro, wenn sie als Neukunde
ihren Pkw bei der HUK-COBURG haftpflichtversichern.

Angebot anfordern
Die Adresse Ihres nächsten Ansprechpartners finden Sie im
Telefonbuch oder auf www.HUK.de. Oder rufen Sie an:
0800 2 153153 – kostenlos aus deutschen Telefonnetzen.

NEU füR dBB-Mi
tGliEdER

Verkehrs-Rechts
schutz

schon ab 35,00
Euro/Jahr

_0PISP_HUK_NRW Magazin_5_2018.pdf; s1; (105.00 x 297.00 mm); 11.Apr 2018 11:39:47; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

Steuerratgeber für 
Polizisten – Ausgabe 2018
Abordnung, Versetzung, Über-
stunden, Wochenenddienste 
– dieser Ratgeber geht auf die 
Besonderheiten des Polizeibe-
rufs ein:

 > Fahrtkosten, Verpflegungs-
mehraufwendungen (zum 
Beispiel bei Lehrgängen, 
Streifeneinsatzdienst)

 > Steuerliche Anerkennung von 
Telefonkosten aufgrund der 
Erreichbarkeit

 > Smartphone, Tablet, PC, 
Notebook

 > Steuerliche Besonderheiten 
bei der Ausbildung zum Kom-
missar

Mit ABC der wichtigsten Wer-
bungskosten, anschaulichen 
Berechnungsbeispielen, zahl-
reichen Praxis-Tipps, beispiel-
haft ausgefüllten Steuerfor-
mularen zum Download.

Der Polizistenberuf birgt zahl-
reiche Besonderheiten, die für 
die Steuererklärung wichtig 
sind, etwa Abordnungen, Ver-
setzungen, Auslandseinsätze, 
Weiterbildungsmaßnahmen 
oder Dienstreisen. Aber auch 
Fragen nach der steuerlichen 
Behandlung von Einkünften aus 
einer Nebenbeschäftigung oder 
aus der Vermietung von Wohn-
eigentum stellen sich bei Poli-
zisten überdurchschnittlich oft.

Das „Steuerdickicht“ in 
Deutschland ist selbst für den 
Fachmann häufig schwer zu 
durchblicken. Das deutsche 
Steuerrecht ist eines der kom-
pliziertesten der Welt. Ein 
Großteil der Steuerliteratur 
erscheint in deutscher Spra-
che. Grundlage des Ratgebers 
sind die Steuergesetze, insbe-
sondere das Einkommensteu-
ergesetz (EStG) mit Verwal-
tungsanweisungen. Darüber 
hinaus sind die aktuellen Ur-
teile der Finanzgerichte (FG) 
und des Bundesfinanzhofs 
(BFH) wesentlich. 

 < Wolfgang Benzel/Dirk Rott: 
Steuerratgeber für Polizisten, 
Walhalla Fachverlag, Regens-
burg 2017

(143 PS) oder 120 kW (163 PS). 
Beim Frontantrieb reicht die 
Bandbreite von 84 kW (114 PS) 
bis 105 kW (143 PS).

Die Kraftstoffverbräuche des 
neuen Sprinter variieren ab-
hängig von Aufbauart, Rad-
stand, Dachhöhe, Antriebsart 
und Motorisierung zwischen 
6,8 und 9,7 Litern Diesel pro 
100 Kilometer (Kraftstoffver-
brauch kombiniert/CO2-Emissi-
onen kombiniert: 178–253 g/
km, vorläufige Werte).

Neben der konsequenten Wei-
terentwicklung der hocheffizi-
enten Dieselmotoren wird 
Mercedes-Benz Vans künftig 
auch in allen Segmenten mit 
lokal emissionsfreien Elektro-
antrieben anbieten und die 
Elektrifizierung der gewerblich 
genutzten Flotte konsequent 
vorantreiben. Den Anfang 
macht der eVito, der ab sofort 
bestell- und ab der zweiten 
Jahreshälfte 2018 lieferbar sein 
wird. Auf den eVito folgt der 
eSprinter in 2019.  
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Marlene Lufen: „Die im  
Dunkeln sieht man nicht“
Eine Rezension von Martina und Prof. Dr. Dieter Müller, Bautzen

Marlene Lufen ist eine enga-
gierte Journalistin, die man  
aus dem Sat 1-Frühstücksfern-
sehen als stets gut gelaunte 
Moderatorin und freundliche 
Gastgeberin der zahlreichen 
prominenten Gäste dieses be-
liebten TV-Formats kennt. Mit 
diesem Erstlingswerk als Auto-
rin legt sie ein inhaltlich beein-
druckendes Buch vor, das es 
hier im POLIZEISPIEGEL ange-
messen zu rezensieren gilt.

Die Motivation der Journalistin 
wird bereits auf dem Covertext 
deutlich, indem sie – selbst ein 
Opfer sexueller Gewalt – den 
vielen Frauen eine Stimme ver-
leihen will, die in ihrem Leben 
ebenfalls sexuelle Gewalt er-
dulden mussten. Diesen An-
spruch erfüllt die Autorin auf 
eine sehr authentische und 
ihre Leser tief beeindruckende 
Weise.

Angeregt durch die internatio-
nal beachtete „#MeToo-Debat-
te“ trägt die Autorin zunächst 
akribisch sachliche Fakten zu 
den Themen häuslicher Gewalt 
und Vergewaltigungen zusam-
men. Genau vor diesem Hinter-
grund eines sachlich ermitteln-
den Journalismus wird das 
Buch auch für Polizisten und 
deren Familien interessant.

Marlene Lufen will mit ihrem 
Buch aufklären und sie will von 
einem tabubehafteten Thema 
einen Schleier entfernen, der in 
den letzten Jahrzehnten noch 
immer dafür gesorgt hat, dass 
zahlreiche Taten unverfolgt und 
die Verbrecher, die diese Taten 
begangen haben, unbestraft 
und vor allem unerkannt mit-
ten in unserer Gesellschaft 
 weiterleben können. Das vorlie-
gende Werk ist alles andere als 
eindimensional zu betrachten; 
denn die Autorin betätigt sich 

nicht nur erfolgreich als sachli-
che Fakten zusammentragende 
Ermittlerin, sondern sie bezieht 
in ihre Bewertungen auch auf 
eine ebenso  souveräne wie de-
tailgetreue Weise die Erkennt-
nisse aus verschiedenen Wis-
senschaftsdisziplinen in ihre 
Betrachtungen mit ein.

Das Muster des in verständli-
cher Sprache verfassten Bu-
ches ist einprägsam und stellt 
die verschiedenen, sehr an-
schaulich und teilweise beein-
druckend plastisch geschriebe-
nen Lebenszeugnisse der Opfer 
in den Kern der Betrachtungen. 
Dabei ist es ein großer Ver-
dienst der Autorin, die ihr von 
den Opfern vertrauensvoll be-
richteten und zur Opfersituati-
on (Viktimisierung) führenden 
Lebenssituationen detailge-
treu wiederzugeben, und zwar 
in einer Art und Weise, die der 
Würde der missbrauchten 
Frauen und Kinder auf eine be-
eindruckende Weise gerecht 
wird. Sie nämlich, die weibli-
chen Opfer, sind es, denen die 
Autorin sich in solidarischer 
Weise verpflichtet fühlt und 
denen sie mit den Inhalten ih-
res Buches als authentische 
und engagierte Opferanwältin 

zur Verfügung steht. Dadurch 
macht sie deutlich, dass es 
eben nicht in Ordnung ist, se-
xuelle Gewalt um des lieben 
Friedens willen zu erdulden 
oder potenzieller gesellschaft-
licher Ächtung zu entgehen. Es 
ist eben nicht richtig, dass 
Frauen sich in diese Opferrolle 
drängen und als Lügnerinnen 
behandeln lassen müssen, nur 
weil sie dem Bild zahlreicher 
Männer nicht entsprechen, als 
jederzeit willfährige Sexobjek-
te dauerhaft und überall zur 
Verfügung zu stehen.

 < Polizei sollte neue 
 Konzepte entwickeln

Es ist schon in negativem Sinne 
beeindruckend, wenn die Au-
torin berichtet, wie eindimen-
sional und oberflächlich 
 Polizeibeamte in der Vergan-
genheit mit Opfern umgegan-
gen sind, die den Mut gefasst 
haben, ihre erlebten Verbre-
chen zur Anzeige zu bringen. 
Hier tut immer noch Aufklä-
rung not, um innerhalb der 
 Polizei Konzepte fortzuent-
wickeln und neu zu erfinden, 
die es erlauben, einem Opfer 
sexueller Gewalt einerseits 
 behutsam und den erlittenen 
Missbrauch sorgsam berück-
sichtigend zu begegnen, um 
andererseits mit der notwen-
digen Konsequenz den Täter zu 
ermitteln und ihn beweissicher 
seiner Taten überführen zu 
können. Dieses Tabu, so das 
Ziel der Autorin, muss endlich 
gebrochen werden, das miss-
brauchten Frauen ein gesell-
schaftliches Schweigegelübde 
auferlegt, dessen Ziel nichts 
anderes ist, als sexuelle Ge-
waltverbrecher zu schützen.

Vollends in den Bann gezogen 
werden die Leser dieses Bu-
ches, wenn es um die Darstel-

lung sexueller Gewalt an Kin-
dern geht. Genau bei diesen 
kleinsten und potenziell 
schutzlosesten Mitgliedern 
 unserer Gesellschaft müssen 
alle beteiligten Gruppierun-
gen, allen voran die Erzieher 
und Lehrer, sensibilisiert wer-
den, um frühzeitig Verhaltens-
auffälligkeiten erkennen und 
 adäquat als Opferschützer 
 reagieren zu können. Tabube-
haftet ist die gesamte Thema-
tik sexuellen Missbrauchs auch 
deswegen, weil die Täter in 
den meisten Fällen aus dem 
eigenen Vertrauensumfeld  
der Opfer stammen, also bis  
zu diesem Zeitpunkt der Vik-
timisierung der Familie, dem 
Freundes- oder Bekannten- 
kreis angehören und eben 
nicht sein kann, was nicht  
sein darf, weil damit ein Ideal-
bild eines sozialen Netzwerks 
auseinanderbricht, dass für 
alle anderen – mit Ausnahme 
des Opfers – bis dahin ihr Halt 
und ihr Zukunftsmodell gewe-
sen ist. Erst mit der Anzeige 
dieser Taten gerät ein Netz-
werk ins Wanken, das – zumin-
dest für die Opfer, die Täter 
und die Mitwisser – nichts an-
deres als ein rosarotes Trugbild 
gewesen ist. Keines dieser 
Luftschlösser verdient es, am 
Leben erhalten zu werden, weil 
es Stein für Stein auf dem un-
säglichen Leid der zahlreichen 
Opfer aufgebaut ist.

Zielsicher bezieht die Autorin in 
ihre Betrachtungen auch psy-

 < Lübbe Verlag, 192 Seiten, 
ISBN: 978-3-7857-2618-1,  
18 Euro
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 < Die Autorin Marlene Lufen
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chologische, medizinische und 
juristische Aspekte mit ein. Sie 
muss dies auch tun, weil alle 
genannten Bereiche dazu bei-
tragen können, dass das jeweili-
ge persönliche Mosaik des sehr 
komplexen Gesamtbildes zu-
sammengefügt werden kann, 
weil möglichst von Beginn an 
alle Aspekte und möglichen Fol-
gen sorgsam mit bedacht wer-
den müssen. Es handelt sich 
nämlich um ein gesamtgesell-
schaftliches Problem, quasi eine 
Spitze des Eisberges, der in sei-
nem größten Teil immer noch 
unbekannt ist und ein unver-

dientes Nischendasein führt, in 
dem die Täter noch viel zu oft 
geschützt und die Opfer mit ih-
rem Leiden deshalb im Ergebnis 
nicht wahrgenommen, sondern 
vielfach sogar ignoriert werden 
und ein Leben lang darunter lei-
den müssen.

Habt den Mut, zur Polizei zu 
gehen und euer Martyrium an-
zuzeigen, spricht die Autorin 
den Opfern zu, und seid auf-
merksam, Opfer an ihrem Ver-
halten zu erkennen und ihnen 
hilfsbereit zur Seite zu stehen, 
spricht Marlene Lufen den an-

deren Menschen zu, die den 
weiblichen und kindlichen Op-
fern in ihrem Alltag begegnen. 
Vor diesem Hintergrund appel-
liert die Autorin an alle ihre Le-
ser, aufmerksamer durch das 
Leben zu gehen und die Opfer 
sexueller Gewalt nicht hilflos 
und allein ihrem Schicksal zu 
überlassen. Das Buch ist daher 
im Ergebnis ein in wohl abge-
wogene Worte gefasster Rat-
geber für einen engagierten 
Opferschutz in unserer Gesell-
schaft. Auch weiterhin hängt 
es von der Arbeitsqualität und 
dem Engagement der Polizei 

mit ihren Beamten ab, durch 
ebenso einfühlsame wie auch 
qualitativ hochwertige Polizei-
arbeit in der Gegenwart wie 
auch in der Zukunft Opfer zu 
schützen und Verbrecher ding-
fest zu machen, damit es den 
Opfern in ihrem Leben erspart 
bleibt, unter der Gewalt der 
Täter zu leiden.

Das fachlich einwandfrei re-
cherchierte und dabei doch 
emotional tief beeindruckende 
Buch darf in keiner Bibliothek 
einer polizeilichen Bildungsein-
richtung fehlen. 

Interview mit Marlene Lufen

„Grundsätzlich wünsche ich mir mehr Mitgefühl und 
respektvolles Verhalten gegenüber Betroffenen“
Was hat Sie zu dem Titel: „Die 
im Dunkeln sieht man nicht“ 
inspiriert?

Ich hatte seit vielen Jahren das 
Gefühl, dass das Thema in der 
Öffentlichkeit falsch darge-
stellt wird. Wenn man sich Zei-
tungen und Nachrichtenmaga-
zine anschaut, könnte man 
meinen, sexuelle Gewalt ist 
eine Randerscheinung, betrifft 
nur Menschen aus schwierigen 
Familienverhältnissen, Frauen, 
die ein ausschweifendes Leben 
führen oder den Vorfall selbst 
herausfordern. Die Vergewalti-
gungsfälle, die prominent in 
den Medien stattfanden, hat-
ten am Ende immer zur Folge, 
dass die Opfer als zwielichtige 
Lügnerinnen dargestellt wor-
den waren. Kein Wunder also, 
dass die meisten Frauen lieber 
nicht über eine Vergewalti-
gung sprechen. Sie ahnen, dass 
sie sich vor allem selbst damit 
schaden.

Tatsächlich aber, und das ist 
die Motivation für meine gan-
ze Arbeit, sind unglaublich vie-
le Frauen betroffen. Jede siebte 
Frau erfährt in ihrem Leben se-
xuelle Gewalt und ein viel zu 
großer Teil trägt dieses schwe-

re Schicksal still und allein mit 
sich herum. Weil sich mir nach 
meinem allerersten Statement 
auf Facebook dazu so viele 
Frauen offenbarten, kam ich 
schließlich auf den Titel „Die 
im Dunkeln sieht man nicht“.

Sie beschreiben die Situation 
des Selbstversuches bei der An-
zeigenaufnahme und haben 
mit vielen Opfern gesprochen. 
Wie können gerade Frauen in 
der Polizei diesen Geschädigten 
noch besser beistehen, ohne die 
Ermittlungsarbeit zu beein-
trächtigen?

Ich habe in meiner Recherche 
sehr viele sehr engagierte Poli-
zeibeamte gesprochen und 
weiß, dass sich sehr viel getan 
hat in den vergangenen Jahren, 
um es Frauen leichter zu ma-
chen, den Schritt einer Anzeige 
zu gehen. Früher hat es in un-
serer Gesellschaft im Allgemei-
nen und eben auch bei der 
 Polizei noch ein sehr anderes 
Verständnis gegeben. Nämlich 
sehr wenig Verständnis. Früher 
haben Frauen leider oft ent-
würdigende Kommentare 
 bekommen, wenn sie eine Ver-
gewaltigung anzeigten. Weibli-
che Polizeibeamtinnen waren 

da eher selten zugegen. Eine 
Polizeibeamtin hat mir sogar 
berichtet, dass sie selbst – als 
sie nach einem Vorfall auf dem 
Weg von der Arbeit nach Hause 
einen Angriff erlebt hat – zu-
rück auf der Wache als erstes 
die Frage hörte: „Was hattest 
Du denn an?“ Die Frage zeigt 
die Haltung sehr vieler Men-
schen damals: Die Schuld ist 
erst einmal beim Opfer zu su-
chen. Das ist natürlich falsch.  
Es ist sicher ein Vorteil, wenn 
die Befragung im Beisein einer 
weiblichen Kollegin stattfindet 
beziehungsweise von ihr durch-
geführt wird. Ich könnte mir 
auch vorstellen, dass man Be-
troffene stärken würde, indem 
man zum Beispiel direkt psy-
chologische Hilfe vermittelt 
oder den Kontakt zu Hilfsorga-
nisationen vermittelt. Mit dem 

Vorschlag allein, sich dort Hilfe 
zu suchen, sind die verunsicher-
ten Frauen oft überfordert.

Was kann die Polizei insgesamt 
tun, um das Anzeigeverhalten 
von Opfern sexueller Gewalt 
positiv zu verändern?

Grundsätzlich wünsche ich mir 
mehr Mitgefühl und respekt-
volles Verhalten gegenüber Be-
troffenen. Auch Polizisten kön-
nen – bei aller erforderlichen 
Sachlichkeit – den Frauen mit 
mehr Empathie begegnen. 
Wenn man sich nur einmal vor-
stellt, es sei die eigene Tochter, 
dann hat man vielleicht ein 
Fünkchen mehr Wärme übrig 
für diese Frau einem gegen-
über. Wenn Betroffene spüren, 
dass ihnen dieses Maß an Res-
pekt entgegengebracht wird, 
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fällt das Berichten über die  
Tat sicher leichter.

Welchen Beitrag muss die   
Justiz leisten im Umgang mit 
Geschädigten, Zeugen und Be-
schuldigten?

Wenn Fälle überhaupt vor Ge-
richt landen, und das tut nur 
ein winziger Bruchteil der tat-
sächlichen Taten, dann ist 
meist das Opfer in einer sehr 
viel schwächeren Position als 
der Angeklagte. Die Frau ist fi-
nanziell abhängig oder gesell-
schaftlich weniger einfluss-
reich, körperlich unterlegen, 
jünger, geschwächt. Dem wird 
heute Rechnung getragen 
durch die psychosoziale Pro-
zessbegleitung, die Betroffene 
erhalten, das ist gut! 

Ich habe in meiner Recherche 
aber zwei ernüchternde Fakten 
aufgedeckt: Anwaltskanzleien 
und Branchen-Websites neigen 
dazu, sich eher an den Beschul-
digten zu wenden beim Thema 
sexuelle Gewalt als an Opfer. 
Das scheint das lukrativere Ge-
schäft zu versprechen. Und 
auch die Rolle der Gutachter  
in Prozessen ist leider oft kri-
tisch zu sehen: In einer Studie 
haben 25 Prozent der Sachver-
ständigen in Bayern angege-
ben, schon einmal eine Ten-
denz genannt bekommen zu 
haben, in welche Richtung das 
Gutachten zu gehen habe. Der 
„Auftraggeber“ ist in der Regel 
der Richter oder Staatsanwalt, 
in Einzelfällen aber auch der 
Verteidiger des Angeklagten. 
Es gibt einen sehr prominenten 
Fall, der als die „Schlacht der 
Gutachter“ gilt, der Kachel-
mann-Fall. Ich würde diese Pra-
xis infrage stellen wollen ...

Finden Frauen im Internet aus-
reichend Hilfe, wenn sie dort 
Beratung und Zuwendung su-
chen?

Es gibt viele Frauenberatungs-
stellen, die ihre Hilfe zur Verfü-
gung stellen und auch die Sei-
ten der Polizei sind sehr gut 
und sehr einfach zu verstehen. 
Sie haben mich tatsächlich in 

meiner Recherche sehr unter-
stützt. Ich glaube aber, wir soll-
ten die Prävention und Informa-
tionen auch auf andere Bereiche 
als das Internet ausweiten: Ähn-
lich wie die Verkehrserziehung 
der Polizei in den Schulen könn-
te hier auch schon früh für 
mehr Aufklärung gesorgt wer-
den! Denn statistisch gesehen 
sitzt in jedem Klassenraum ein 
Kind, das schon einmal sexuel- 
le Gewalt erlebt hat. Das ist 
 unvorstellbar, aber leider wahr. 
In den Schulen wäre es also 
enorm wichtig, das Thema 
 anzusprechen.

Die erste Reaktion meines 
17-jährigen Sohnes, als er das 
Buch in der Hand hatte, ging 
übrigens in diese Richtung:  
Er sagte: „Wir haben so viel 
 Sexualkunde-Unterricht im 
Laufe unserer Schulzeit, aber 
wir sprechen nie über diese 
Gefahr besonders für Mäd-
chen. Da sollte es auch mehr 
Aufklärung geben.“ 

Glauben Sie, dass die Polizei 
ausreichend ausgestattet ist, 
um Opfern von Gewalt ange-
messen begegnen zu können?

Ich habe vor allem den Eindruck, 
dass die Polizei in den vergange-
nen Jahren sehr viel verändert 
hat, um Betroffenen von sexuel-
ler Gewalt besser begegnen zu 
können. Nach meinem Selbst-
versuch einer Anzeige, habe ich 
folgenden Gedanken gehabt: 
Mir wurde (in meiner Funktion 
als Reporterin) genau erklärt, 
warum man als Betroffene den 
Ablauf immer und immer wie-
der beschreiben muss. Das hat 

mich beruhigt, denn auch mich 
hatte das häufige Nachfragen 
irritiert. Wenn man also den 
Frauen, die nach einer Vergewal-
tigung Anzeige erstatten, eben-
falls erklären würde, warum die 
Befragung auf diese Weise ab-
läuft und dass die Wiederholung 
der Fragen nicht Ausdruck von 
Misstrauen ist, würde das sicher 
der belastenden Situation noch 
besser gerecht werden. 

Halten Sie das Angebot von 
Frauenhäusern und Selbsthilfe-
einrichtungen und deren Aus-
stattung für ausreichend?

Leider nein. In sehr vielen Be-
richten von betroffenen Frauen 
wurde mir erzählt, dass sie die 
Hilfe von Frauenhäusern ge-
sucht haben und als Antwort 
bekamen, dass man hoff-
nungslos überfüllt sei und lei-
der nicht helfen kann. Das ist 
ein Armutszeugnis für unsere 
Gesellschaft, hier ist dringen-
der Handlungsbedarf! Aber 
weil die betroffenen Frauen 
selbst kaum Kraft haben, sie  
in psychisch und oft auch fi-
nanziell schwacher Verfas- 
sung sind und sie keine Lobby 
haben, wird dieses Problem 
vom Land und den Kommu- 
nen nicht angepackt! Die Poli-
tik diskutiert lieber über Die-
selskandale, anstatt in lebens-
wichtigen Bereichen die 
Menschen zu unterstützen.

Unabhängig von Hürden, Büro-
kratie und machmal traumati-
sierenden Begegnungen mit 
den Akteuren des Rechtsstaates: 
Würden Sie geschädigten Frau-
en und Mädchen in  jedem Fall 

die Anzeigenerstattung oder 
zumindest die aktive Suche 
nach Unterstützung anraten?

Ich plädiere in erster Linie dafür, 
Frauen nicht mehr vorzuwer-
fen, dass sie nicht zur Polizei ge-
gangen sind oder beim Arzt Be-
weise gesichert haben. Frauen 
haben nach einer Vergewalti-
gung ganz andere Sorgen. Sie 
brauchen Sicherheit, Schutz, sie 
wollen wieder Herr über ihren 
eigenen Körper sein. Das ist die 
natürliche Reaktion nach einem 
so schrecklichen Vorfall. Dies 
darf ihnen nicht mehr vorge-
worfen werden oder noch 
schlimmer, ihre Glaubwürdig-
keit vor Gericht infrage stellen. 
Wenn aber – wie es heutzuta- 
ge geschieht – immer mehr Be-
troffene berichten, dass sie den 
Gang zur Polizei als positiv er-
lebt haben, werden sich auto-
matisch mehr Betroffene zu 
 einer Anzeige entschließen.

Gab es bei der Recherche her-
ausragend positive Beispiele 
für den Umgang mit den Op-
fern sexueller Gewalt, die Sie 
als Vorbild empfehlen können?

Ich habe kurz nach Erschei- 
nen des Buches eine sehr tolle 
E-Mail bekommen von einer 
Frau, die gerade erst eine An-
zeige wegen Vergewaltigung 
erstattet hat. Sie dankte mir 
für mein Buch und erzählte, 
dass sie auf der Wache ausge-
sprochen respektvoll behan-
delt wurde und die Anzeige 
 allein ihr bei der Verarbei- 
tung der Tat geholfen hat. 

Ich glaube, die meisten Frauen 
wissen, dass die Polizei keine 
Therapieeinrichtung ist. Aber 
wenn sie durch Stimmlage und 
Haltung der Beamten ein ge-
wisses Maß an Mitgefühl er-
kennen, werden sie den Gang 
zur Polizei besser durchstehen 
und andere motivieren, im ge-
gebenen Fall ebenso Anzeige 
zu erstatten.

Die Fragen stellte  
Sabine  Schumann, 

Bundesfrauen beauftragte  
der DPolG

 < Sabine Schumann (li.) und Marlene Lufen
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Neues Versorgungsausgleichsrecht ermöglicht Änderungen

Versorgungsausgleich:  
Zahlen bis zum Tod oder lebenslänglich

Anlässlich einer Ehescheidung sind seit dem 1. Juli 1977 die in der Ehezeit 
 erworbenen Anteile von Versorgungsanrechten wie beispielsweise aus 
 einer Beamtenversorgung oder der gesetzlichen Rentenversicherung, einer 
Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes, einer betrieblichen Altersver-
sorgung oder Ansprüche gegenüber einem berufsständischen Versorgungs-
werk jeweils zur Hälfte zwischen den geschiedenen Ehegatten zu teilen. 
Über  diesen Versorgungsausgleich entscheidet das zuständige Amtsgericht/
Familiengericht im Rahmen des Scheidungsverfahrens meist als Folgesache. 
Die beteiligten Versorgungsträger (zum Beispiel ZPD Hamburg, Deutsche 
Rentenversicherung Bund, VBL) haben die gerichtliche Entscheidung nach 
Rechtskraft umzusetzen, in der Regel komplett für die Dauer  eines Pensi-
ons- oder Rentenbezugs unabhängig von dem Versterben eines Ausgleichs-
berechtigten. 

 < Neues Versorgungs
ausgleichsrecht

Oftmals liegen zwischen der 
Entscheidung zum Versor-
gungsausgleich und dem Zeit-
punkt des späteren tatsächli-
chen Pensionsbeginns oder 
Renteneintritts Jahre, wenn 
nicht sogar Jahrzehnte. „Die vor 
vielen Jahren ergangene ge-
richtliche Entscheidung über 
einen Versorgungsausgleich 
muss dann nicht mehr aktuell 
sein“, sagt der Pforzheimer Ren-
tenberater Rudi F. Werling. 
„Nach der Reform des Versor-
gungsausgleichs zum 1. Sep-
tember 2009 gibt es daher ver-
schiedene Möglichkeiten, eine 
Änderung zu erreichen. „In frage 
kommt eine Änderung eines 
durchgeführten Versorgungs-
ausgleichs wegen einer neuen 
Unterhaltssituation,  wegen ei-
ner Invalidität der ausgleichs-
pflichtigen Person oder einer 
für sie geltenden besonderen 
Altersgrenze ebenso wegen Tod 
der ausgleichsberechtigten Per-
son (Anpassung). In Unterhalts-
fällen ist die Zuständigkeit des 
Amtsgerichts/Familiengerichts 
gegeben, ansonsten der jeweili-
ge Versorgungsträger. 

 < Totalrevision

Außerdem gibt es die Möglich-
keit der Neuberechnung des 
Versorgungsausgleichs wegen 
einer wesentlichen Wertände-
rung der bislang einbezogenen 
Anrechte (Abänderung). Erging 
die Entscheidung zum Versor-
gungsausgleich nach dem bis 
zum 31. August 2009 gelten-
den Recht, kommt es im Abän-

derungsfalle zu einer Totalrevi-
sion. Der Versorgungsausgleich 
wird dann komplett nach neu-
em Recht durchgeführt. „Auch 
wenn für ein solches Verfahren 
kein Anwaltszwang besteht, 
empfiehlt sich sachkundiger 
Beistand, der sich auf solche 
Fälle spezialisiert hat“, so Wer-
ling. „Denn Fehler bei einem 
Abänderungsverfahren können 
meist nicht mehr korrigiert 

werden.“ Bevor ein Antrag auf 
Abänderung beim Amtsge-
richt/Familiengericht gestellt 
wird, sollten vorher die Auswir-
kungen geprüft werden. Von 
einer Antragstellung ins Blaue 
hinein ist abzuraten.

 < Anpassung bei Tod

Wichtig: Ein durchgeführter 
Versorgungsausgleich gilt 
grundsätzlich lebenslänglich, 
auch im Falle des Todes der 
ausgleichsberechtigten Person. 
Die beteiligten Versorgungs-
träger sind in der Regel nicht 
verpflichtet, die ausgleichs-
pflichtige Person über den Tod 
des Ex-Partners zu informie-
ren. Eine Anpassungsmöglich-
keit besteht dann, wenn die 
ausgleichsberechtigte Person 
für nicht mehr als 36 Monate 
Leistungen aus dem Versor-
gungsausgleich bezogen hat. 
Gegenüber dem bis zum 
1. September 2009 geltenden 
Recht wurde diese Frist um 
zwölf Monate verlängert, und 
es spielt jetzt keine Rolle mehr, 
ob noch Hinterbliebene Leis-
tungen beziehen. Wurde nach 
dem früheren Recht ein Anpas-
sungsantrag wegen der gelten-
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 < Rudi F. Werling, Rentenberater 
und Experte für das Versor-
gungsausgleichsrecht
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 < Der Versorgungsausgleich im Überblick

Versorgungsanrechte, die beide Partner wäh-
rend der Ehe erworben haben, werden beim 
Versorgungsausgleich als gemeinschaftliche 
 Lebensleistung betrachtet. Sie gehören beiden 
somit zu gleichen Teilen. Bei einer Scheidung 
werden sämtliche in der Ehe erworbenen Ver-
sorgungsanrechte deshalb hälftig geteilt. Das 
bedeutet, dass beide gleich hohe Versorgungs-
ansprüche aus der Ehezeit haben. Falls beide 
Ehepartner Versorgungsanrechte erworben ha-
ben, kommt es zu einem gegenseitigen Aus-
gleich der Anrechte. Das Familiengericht trifft 
die Entscheidung.

Das Familiengericht, eine Abteilung des Amtsge-
richts, entscheidet über den Versorgungsaus-
gleich. Das Verfahren wird zusammen mit dem 

Scheidungsverfahren durchgeführt und niemand 
muss dafür einen gesonderten Antrag stellen. 
Für die Entscheidung über den Versorgungsaus-
gleich holt das Familiengericht von den Versor-
gungsträgern Auskünfte darüber ein, wie hoch 
die erworbenen Anrechte aus der Ehezeit sind. 
Nach Ablauf der Beschwerdefrist wird die Ent-
scheidung über den Versorgungsausgleich wirk-
sam und ist damit für die Ehegatten und den 
Versorgungsträger verbindlich. 

Wichtig: Verändert sich später ein in der Ehezeit 
erworbenes Anrecht wesentlich, kann das Famili-
engericht den Versorgungsausgleich auf Antrag 
ändern. Beantragen können dies die geschiede-
nen Ehegatten, deren Hinterbliebene und die be-
troffenen Versorgungsträger.

den Zweijahresgrenze abge-
lehnt, empfiehlt der Experte 
Werling, die Sach- und Rechts-
lage nach aktuellem Recht 
nochmals prüfen zu lassen. 

 < Weitere Korrektur
möglichkeit bei Tod 

Auch bei einem Leistungsbe-
zug von mehr als 36 Monaten 
durch die ausgleichsberechtig-
te Person besteht oftmals die 
Möglichkeit, nach deren Tod 
den Versorgungsausgleich zu 
beseitigen und dann eine hö-
here Pension oder Rente zu er-
halten. „Bundesweit habe ich 
mehr als zwei Dutzend positive 
Entscheidungen für meine 
Mandanten erkämpft“, weiß 
Rentenberater Werling zu be-
richten, der für Mandanten in 
allen Bundesländern tätig wird, 
„selbst in Fällen, wo der Ver-
sorgungsträger eine Anpas-
sung zunächst abgelehnt hat-
te“. Zurückzuführen ist das auf 
ein Urteil des BGH aus dem 
Jahr 2013. Anwendbar ist es 
auf all diejenigen Versorgungs-
ausgleichsfälle, die nach dem 
bis zum 31. August 2009 gel-

tenden Recht entschieden 
 worden sind. Eine Abände-
rungsmöglichkeit kann bei-
spielsweise gegeben sein bei 
einer Wertänderung in Bezug 
auf eine Beamtenversorgung 
wegen eines verminderten 
 Ruhegehaltssatzes oder eines 
vorzeitigen Ausscheidens  
aus dem Dienst wegen einer 
Dienstunfähigkeit. Eine Wert-
änderung im Bereich der ge-
setzlichen Rentenversiche- 
rung liegt oftmals aufgrund 

der Rechtsänderungen im 
 Rentenrecht vor, zum Beispiel 
wegen der Neubewertung der 
Kindererziehungszeiten sowie 
der Vorschriften zur Mütter-
rente. „Auch wenn früher eine 
Zusatzversorgung des öffent
lichen Dienstes, eine Betriebs
rente oder berufsständische 
Versorgung mittels der Bar
wertverordnung dynamisiert 
worden ist, lohnt sich eine 
Überprüfung,“ so Werling.  
In Einzelfällen sind dann 

 Pensions oder Rentenstei
gerungen von mehreren Hun
dert Euro denkbar. Das neue 
Versorgungsausgleichsrecht 
bietet also erheb liche Chancen, 
aber auch Risiken, weshalb 
eine fundierte Beratung un
erlässlich ist. 

→ Weiterführende Informa-
tionen und Kontaktdaten:  
www.va-kanzlei.de 

 Der Landesvorstand

 < Urlaubsangebote

Nordfriesland, in Ockholm, 
Nähe Schlüttsiel 
Reetdachhaus mit freiem Blick 
nach Westen. Am Haus befin-
det sich auch ein Garten. Gar-
tenmöbel stehen für Sie bereit. 
Sie bewohnen das Haus allein. 
Es sind 3 Schlafzimmer mit 
5 großen Betten bereit. Ein 
Schlafzimmer bekam 2017 
neue Matratzen. Die große 
 Küche ist voll eingerichtet.  
Im 30 m2 großen Wohnzimmer 

ist auch ein Kaminofen vor-
handen. Ebenfalls ein Flach-
bild-FS. Holz ist im Preis ent-
halten sowie Strom, Zentral- 
heizung und WLAN. Das Haus 
kostet in der Nebensaison pro 
Tag 48 Euro, in der Hauptsaison 
50 Euro. Belegzeiten und Bilder 
 unter FEWO.de/Warfthaus

Florida/Golfküste 
Freistehendes und voll aus-
gestattetes Ferienhaus (circa 
120 m2) an Kollegen zu ver-

mieten. Mehr Infos unter: 
0172.9498968 (Christoph) 
www.Mein-Florida-Haus.de

Toskana/Maremma 
Nur 25 Min. ans Meer, wunder-
schöne Strände, glasklares 
Wasser. Traumhafte Aussicht 
von der Terrasse in klassische 
toskanische Landschaft. Natur-
stein-FeWo in historischem 
Dorf Caldana. 65 m2, 2 Schlaf-

zimmer, max. 4 Pers., voll aus-
gestattet, Küche inkl. Geschirr-
sp., Tel. 08131.260463; E-Mail: 
residenzacaldana@hotmail.com

Gardasee/Torri del Benaco 
FeWo am See m. Garten, 
max. 6 Pers., Wo.-Zi., 2 Schl.-Zi., 
Küche, Bad, voll ausgestattet, 
ab 500 Euro/Woche, E-Mail: 
 surfingre@aol.com,  
Tel.: 0151.67300687

Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum  Abdruck. 

Bitte beachten Sie:

1.  Keine gewerblichen Inserate. Wir behalten uns  Kürzungen vor.

2.  Ihre Zusendung muss mit Schreibmaschine/PC geschrieben sein 
und  Ihren  Namen mit Anschrift enthalten.  
Kein Fax! Bitte benutzen Sie das Internet/E-Mail.

3.  Umfang: max. 190 Buchstaben  
(30 Buchstaben i. Überschrift, 160 Buchstaben i. Text)

4.  Kosten: 20,– €; Rechnung abwarten! 

EMail: dpolg@dbb.de

REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin
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Weiterentwicklung der Entgelt
ordnung im Länderbereich

 < Verfahrensgespräche 
über den Fortgang der 
Verhandlungen

Mit dem Tarifabschluss zur Ein
kommensrunde 2017 für den 
Bereich der Länder haben die 
Tarifvertragsparteien in einer 
Prozessvereinbarung verein
bart, die derzeit geltende Ent
geltordnung zum Tarifvertrag 
der Länder (TVL) weiterzu
entwickeln und dafür einen 
Zeitplan erstellt. Ziel der Pro
zessvereinbarung ist, dass die 
Verhandlungen zur Weiterent
wicklung der Entgeltordnung 
im Jahre 2018 abgeschlossen 
werden und in der Tarifrunde 
2019 über das Inkrafttreten 
der geeinten Änderungen ent
schieden wird. Bei den Ver
handlungen sollen allgemeine 
berufliche und tarifliche Ent
wicklungen, die nicht in die 
Entgeltordnung vom 2. Januar 
2012 eingeflossen oder seit
dem eingetreten sind, einbezo
gen werden.

 < Arbeitsgruppen

Dazu wurde zunächst in ge
meinsamen Arbeitsgruppen 
eine Durchsicht und Analyse 
 aller vorhandenen Eingruppie
rungsmerkmale der Anlage A 
zum TVL mit dem Ziel der 
Feststellung ihrer weiteren 
 Relevanz (Beibehaltung, Strei
chung, Aktualisierung oder Er
gänzung) durchgeführt. Von 
September 2017 bis Januar 
2018 tagten insgesamt fünf 
Arbeitsgruppen, in denen die 
Gewerkschaften der Tarifge
meinschaft deutscher Länder 
(TdL) ihre Forderungen darstell
ten. Seitens der Arbeitgeber 
wurden keine Forderungen 
 erhoben. 

In der ersten Phase wurde 
 dabei noch nicht verhandelt, 
sondern die sachliche Vorar
beit geleistet, um anschlie

ßend in die Verhandlungen 
einsteigen zu können.

 < Arbeitgeberinterne 
 Klausurtagung

Am 4. Mai 2018 haben sich 
Gewerkschaften und TdL zu 
einem Verfahrensgespräch 
über den Fortgang der Ver
handlungen zur Weiterent
wicklung der Entgeltordnung 
getroffen. In diesem Verfah
rensgespräch kündigte die TdL 
an, dass Anfang Juni eine ar
beitgeberinterne Klausurta
gung geplant sei. Dort erfolge 
eine interne Bewertung der 
gewerkschaft lichen Forde
rungen. 

Konkrete Verhandlungen soll 
es dann ab Juli in einer zen
tralen Verhandlungsgruppe 
 geben. Auf der Liste für die 
 ersten Termine stehen die ar
beitsgruppenübergreifenden, 
grundsätzlichen Forderungen 
wie beispielsweise die stufen

gleiche Höhergruppierung und 
die Entzerrung der Entgelt
gruppe 9 in die Entgeltgruppen 
9a, 9b und 9c sowie beispiels
weise die Verbesserung der 
Zahlung einer Vorarbeiter
zulage in Fällen der vorüber
gehenden Übertragung einer 
Vorarbeitertätigkeit bezie
hungsweise bei einer vorüber
gehenden Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit ohne 
tariflichen Anspruch auf Vor
arbeiterzulage. 

 < Besondere Tätigkeits-
merkmale

Nach diesen grundsätzlichen 
Themen sollen in weiteren 
 Terminen die besonderen Tä
tigkeitsmerkmale der unter
schiedlichen Berufsgruppen 
besprochen werden. Unter 
 anderem davon betroffen  
sind Tätigkeitsmerkmale von 
Technikern, technischen As
sistenten, Laboranten und  
ITBeschäftigten. In einigen 

 Bereichen fordern die Gewerk
schaften umfassende Neu
strukturierungen und die Ein
arbeitung neuer Berufsbilder. 
Dies trifft zum Beispiel auf die 
Bereiche Rettungsdienste, 
Straßenbetriebsdienst, Stra
ßenbau, Meister und Ingenieu
re zu. Nach Auffassung der 
DPolG gehören zu diesem The
menfeld auch unweigerlich Ge
spräche zu polizeispezifischen 
Tätigkeitsmerkmalen, die zum 
Beispiel Aufgaben der Wach
polizei, im Objektschutz und 
Ordnungsdienst oder im Ge
fangenwesen beschreiben und 
eingruppieren. Auch die schon 
lange von der DPolG geforder
te „Waffenträgerzulage“ könn
te zu einem Gesprächsthema 
werden. Bei Bedarf werden die 
Tarifvertreter der DPolG ihren 
Beitrag zu erfolgreichen Ver
handlungen leisten.  

©
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 < Für den dbb wurden die bisherigen Gespräche mit der TdL unter der Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden 
der dbb Bundestarifkommission, KarlHeinz Leverkus, (links, im Gespräch mit dem Bundestarifbeauftragten 
der DPolG, Gerhard Vieth) geführt.
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Impressum:

Redaktion: Jürgen Roos 
53547 Roßbach 
Tel. + Fax: 02638.1463 
roos-j@t-online.de

Effektiveres und praxistauglicheres 
Strafverfahren – Das Ermittlungsverfahren
Von Rechtsanwalt Detlev Burhoff, RiOLG a. D., Münster/Augsburg1 Teil 1

I.  Vorbemerkung1

1. Gesetzgebungsverfahren

Schon seit Längerem war eine 
„Reform“ der StPO im Ge-
spräch und im September 2014 
hatte das BMJV eine Experten-
kommission eingesetzt, die im 
Oktober 2015 ihren Abschluss-
bericht dazu vorgelegt hat, der 
unter anderem Grundlage für 
den „Entwurf eines Gesetzes 
zur effektiveren und praxis-
tauglicheren Ausgestaltung 
des Strafverfahrens“ (BT-Drucks. 
18/11277) war. Im Verlauf des 
Gesetzgebungsverfahrens ist 
dieser mit dem „Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des 
Strafgesetzbuchs, des Jugend-
gerichtsgesetzes, der Strafpro-
zessordnung und weiterer Ge-
setze (BT-Drucks. 18/11272), 
der unter anderem Änderun-
gen des § 81 a Abs. 2 StPO in 
Form der Abschaffung des 
Richtervorbehalts bei be-
stimmten Delikten (vergleiche 
dazu unten II.) enthalten hatte, 
zusammengefasst worden. Im 
Gesetzgebungsverfahren ist 
weiter noch die Neuregelung 
zur sogenannten Online- 
durchsuchung (§ 100 b StPO; 
dazu VI. 4.), zur Quellen-TKÜ 
und zum sogenannten Staats-
trojaner (§ 100 a Abs. 1 Satz 2 
und 3 StPO; dazu unten VI. 3) 
aufgenommen worden.

Durch das „Zweite Gesetz zur 
Stärkung der Verfahrensrechte 

1 Zur Legende des Autors und dessen 
Veröffentlichungen siehe Homepage  
unter www.burhoff.de.

von Beschuldigten im Strafver-
fahren und zur Änderung des 
Schöffenrechts“ vom 27. Au-
gust 2017 (BGBl. I, Satz 3295) 
sind schließlich die Anwesen-
heitsrechte des Verteidigers im 
Ermittlungsverfahren erweitert 
worden (vergleiche dazu VII.).

Das „Gesetz zur effektiveren 
und praxistauglicheren Ausge-
staltung des Strafverfahrens“ 
vom 17. August 2017 (im Fol-
genden kurz: Gesetz) ist nach 
Art. 18 Abs. 1 des Gesetzes im 
Wesentlichen am 24. August 
2017 in Kraft getreten2. Das 
„Zweite Gesetz zur Stärkung 
der Verfahrensrechte von Be-
schuldigten im Strafverfahren 
und zur Änderung des Schöf-
fenrechts“ vom 27. August 
20173 ist am 5. September 2017 
in Kraft getreten. Da es sich um 
Verfahrensrecht handelt, sind 
die Neuregelungen in allen be-
reits laufenden Straf- und Buß-
geldverfahren anzuwenden.

Die neue Vorschrift des § 136 
Abs. 4 StPO tritt nach Art. 18 
Abs. 2 des Gesetzes erst am 
1. Januar 2020 in Kraft. Damit 
soll den Polizeibehörden aus-

2 BGBl I, S. 3202
3 BGBl I, S. 3295

reichend Gelegenheit gegeben 
werden, die technischen Vor-
aussetzungen für die audio-
visuelle Vernehmung des Be-
schuldigten zu schaffen.

Der Beitrag soll einen Über-
blick über die wichtigsten 
 Änderungen im Ermittlungs-
verfahren sowie zu den Än-
derungen durch das „Zweite 
Gesetz zur Stärkung der Ver-
fahrensrechte von Beschuldig-
ten im Strafverfahren und zur 
Änderung des Schöffenrechts“ 
vom 27. August 20174 geben.

2. Wesentlicher Inhalt der 
Neuregelung

Folgende Punkte sollen das Er-
mittlungsverfahren effektiver 
und praxistauglicher machen:

Verfahrensvereinfachung und 
Verfahrensbeschleunigung, 
und zwar durch

 > Einführung der Pflicht für 
Zeugen, im Ermittlungsver-
fahren bei der Polizei erschei-
nen zu müssen (vergleiche 
VI.),

 > Konzentration der Zuständig-
keit für die Bestellung von 
Pflichtverteidigern im Ermitt-
lungsverfahren beim Ermitt-
lungsrichter (vergleiche § 141 
Abs. 4 StPO),

 > Ergänzung des Katalogs der 
Privatklagedelikte in § 347 
Abs. 1 Nr. 5 StPO um die 
 Nötigung (§ 240 StGB),

 > Verbesserung der Dokumen-
tation des Ermittlungsver-
fahrens durch die Erweite-
rung Möglichkeiten für die 
audiovisuelle Aufzeichnung 
von Beschuldigtenverneh-
mungen im Ermittlungsver-
fahren (vergleiche IV.), und 
damit korrespondierend die 

4 BGBl I, S. 3295, BT-Drucks. 18/9534

Erweiterung des § 254 StPO 
dahingehend, dass die audio-
visuelle Aufzeichnung einer 
Beschuldigtenvernehmung 
unter denselben Vorausset-
zungen in die Hauptverhand-
lung eingeführt werden kann 
wie schriftliche Protokolle 
richterlicher Beschuldigten-
vernehmungen.

Stärkung der Beschuldigten-
rechte 

 > durch die Pflicht zur Bestel-
lung eines Pflichtverteidi-
gers durch das Gericht, bei 
dem eine richterliche Ver-
nehmung durchzuführen ist, 
wenn die Staatsanwalt-
schaft dies beantragt oder 
wenn dessen Mitwirkung 
aufgrund der Bedeutung der 
Vernehmung zur Wahrung 
der Rechte des Beschuldig-
ten geboten erscheint (ver-
gleiche V.),

 > durch Klarstellung und Kon-
kretisierung der Befugnisse 
der Strafverfolgungsbehörde 
im Ermittlungsverfahren,

 > durch die Anpassungen der 
§§ 81 e, 81 h StPO, um die 
 Erfassung von DNA-Beinahe-
treffern bei der DNA-Reihen-
untersuchung zu ermög li-
chen (vergleiche VII. 1. u. 2.).

II.  Einschränkung des Rich-
tervorbehalts – Ände-
rungen im Überblick:

§ 81 a Abs. 2 Satz 2 StPO und 
§ 46 Abs. 4 Satz 2 OWiG

Sachlicher Geltungsbereich:

Strafverfahren:  
§§ 315 a Abs. 1 Nr. 1, 315 c 
Abs. 1 Nr. 1 a, 316 StGB

Bußgeldverfahren:  
§§ 24 a, 24 c StVG

©
 D

Po
lG

19

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

> Polizeispiegel | Juni 2018

Fa
ch

te
il



1. Neuregelung

Hintergrund für die Änderung 
des § 81 Abs. 2 StPO ist die 
Rechtsprechung des BVerfG 
zum Richtervorbehalt auch bei 
Blutentnahmen5. Sie hat vor 
allem bei Verkehrsstraftaten in 
der Praxis der Strafverfolgung 
zu erheblichen Problemen bei 
den Strafverfolgungsbehörden 
geführt. Der Gesetzgeber hat 
daher – folgend auch dem Vor-
schlag der vom BMJV einge-
setzten Expertenkommission 
– § 81 a Abs. 2 StPO geändert.

In § 81 Abs. 2 Satz 2 StPO n. F. 
heißt es, dass die Entnahme 
einer Blutprobe „abweichend 
von Satz 1 keiner richterlichen 
Anordnung (bedarf), wenn be-
stimmte Tatsachen den Ver-
dacht begründen, dass eine 
Straftat nach § 315 a Abs. 1 
Nr. 1, Abs. 2 und 3, § 315 c 
Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a, Abs. 2 
und 3 oder § 316 StGB began-
gen worden ist“. (Hinweis: In 
§ 46 Abs. 4 Satz 2 OWiG n. F. ist 
das im Bußgeldverfahren für 
die Ordnungswidrigkeiten 
nach §§ 24 a, 24 c StVG über-
nommen worden.)

2. Sachlicher Geltungsbereich

Im Strafverfahren werden von 
der Neuregelung die Straftaten 
nach § 315 a Abs. 1 Nr. 1 Nr. 1 
StGB (Gefährdung des Bahn-, 
Schiffs- und Luftverkehrs durch 
Trunkenheit), nach § 315 c 
Abs. 1. Nr. 1 Buchst. a StGB (Ge-
fährdung des Straßenverkehrs 
durch Trunkenheit) und nach 
§ 316 StGB (Trunkenheitsfahr-
ten) erfasst. Die Neuregelung 
gilt nicht für den gefähr lichen 
Eingriff in den Straßenverkehr 
gemäß § 315 b StGB. Durch die 
Aufnahme der Abs. 2 und 3 bei 
den §§ 315 a, 315 c StGB und 
des gesamten § 316 StGB ist 
klargestellt, dass sowohl die Be-
gehungsformen des Vorsatzes 
als auch der Fahrlässigkeit und 
des Versuchs erfasst werden.

Im Bußgeldverfahren werden 
die Ordnungswidrigkeiten 

5 BVerfG NJW 2007, 1345 = VRR 2007, 150 = 
StRR 2007, 103

nach den §§ 24 a und 24 c StVG 
erfasst. Das sind die Trunken-
heitsfahrten nach § 24 a Abs. 1 
StVG, Drogenfahrten nach § 24 
Abs. 2 StVG und die Verstöße 
gegen § 24 c StVG (absolutes 
Alkoholverbot für Fahranfän-
ger). Der Sinn und Zweck der 
Neuregelung führt dazu, dass 
diese Einschränkung nur für 
Verkehrsstraftaten gilt. Treffen 
damit andere als die in § 81 a 
Abs. 2 Satz 2 StPO genannten 
Straftaten zusammen, ist die 
Vorschrift nicht anwendbar. 
Die teilweise von Staatsan-
waltschaften bereits vorge-
nommene andere Auslegung 
ist falsch und geht an Sinn und 
Zweck der neuen Vorschrift 
vorbei.

3. Anordnungskompetenz

In den in o. g. Fällen bedarf die 
Anordnung einer Blutentnah-
me nicht mehr vorrangig einer 
richterlichen Anordnung, son-
dern kann von der Staatsan-
waltschaft beziehungsweise 
Verfolgungsbehörde oder ih-
ren Ermittlungspersonen, der 
Polizei (§ 152 GVG), angeord-
net werden. Die Anordnung 
durch Staatsanwaltschaft/Poli-
zei ist auch nicht vom Vorlie-
gen einer „Gefahr im Verzug“ 
abhängig. Die Gesetzesmate-
rialien (vergleiche BT-Drucks. 
18/12785, S. 51) gehen aus-
drücklich davon aus, dass von 
einer „grundsätzlich gleichran-
gigen Anordnungskompetenz“ 
von Staatsanwaltschaft/Ver-
folgungsbehörde und Polizei 
auszugehen ist6. Das bedeutet: 
Vor Anordnung der Blutent-
nahme muss die Polizei, wenn 
die Voraussetzungen der § 81 a 
Abs. 2 Satz 2 StPO; § 46 Abs. 4 
Satz 2 OWiG gegeben sind, kei-
ne Entscheidung der Staats-
anwaltschaft oder der Ver-
folgungsbehörde einholen.  
Der Staatsanwaltschaft ist es 
 allerdings unbenommen, „in 
Ausübung ihrer Sachleitungs-

6 Vergleiche dazu BVerfG NJW 2010, 2864 = 
StraFo 2010, 286 = VRR 2010, 307 = StRR 
2010, 302 = zfs 2010, 525; OLG Schleswig 
NStZ 2004, 55; s. aber OLG Brandenburg 
VA 2009, 84 = VRR 2009, 151 = StRR 2009, 
143; OLG Celle NZV 2010, 362 = VRS 118, 
204 = DAR 2010, 392

befugnis generalisierende 
 Vorgaben zu machen, Fall-
gruppen zu bilden oder sich  
die Entscheidung im Einzel- 
fall gänzlich vorzubehalten“7.

4. Materiell-rechtliche 
 Voraussetzungen

a) Bestimmte Tatsachen

Der Begriff der „bestimmten 
Tatsachen“ in §§ 81 a Abs. 2 
Satz 2, 46 Abs. 4 Satz 2 OWiG 
entspricht dem in § 112 Abs. 2 
Satz 1 StPO beim Tatverdacht 
und den Haftgründen betref-
fend einen Haftbefehl. Daher 
kann auf die dazu vorliegende 
Rechtsprechung und Literatur 
verwiesen werden. Erforderlich 
sind danach bestimmte „Tatsa-
chen“, nicht nur bloße Vermu-
tungen8 oder mögliche künfti-
ge Ermittlungsergebnisse9, die 
den Verdacht einer Straftat 
nach den §§ 315 a Abs. 1 Nr. 1, 
315 c Abs. 1 Nr. 1 a, 316 StGB 
oder einer Ordnungswidrigkeit 
nach den §§ 24 a, 24 c StVG be-
gründen. Das kann eine (deut-
lich erkennbare) Alkoholisie-
rung des Betroffenen oder zum 
Beispiel auch Alkoholgeruch 
im/aus dem Pkw sein. Auch 
Angaben anderer Personen/
Zeugen können den Verdacht 
begründen, wobei aber immer 
zu berücksichtigen sein wird, 
ob diese Angaben verwertbar 
sind oder ob gegebenenfalls 
ein Beweisverwertungsverbot 
besteht10.

b) Verdachtsgrad

§ 81 a Abs. 2 Satz 2 StPO setzt 
keinen besonderen Verdachts-
grad voraus. Erforderlich ist 
also nicht etwa ein „dringen-
der“ (§ 112 StPO) oder „hin-
reichender“ (§ 203 StPO) Ver-
dacht. Es reicht der einfache 
(Anfangs-)Verdacht einer Straf-
tat/Ordnungswidrigkeit nach 
den §§ 315 a Abs. 1 Nr. 1, 315 c 
Abs. 1 Nr. 1 a, 316 StGB bezie-

7 Vergleiche BT-Drucks. 18/12785, S. 51
8 Vergleiche zu § 112 StPO GRAF in: Karls-

ruher Kommentar zur StPO, 7. Aufl. 2013,  
§ 112 Rn. 7; KG StRR 2010, 354; OLG Bremen 
StV 2010, 581; LG Dresden StV 2013, 163

9 LG Frankfurt StV 2009, 477
10 Vergleiche für § 112 StPO OLG Dresden 

StraFo 2012, 185; LG Berlin StV 1999, 322

hungsweise nach den §§ 24 a, 
24 c StVG aus. Das bedeutet: 
Erforderlich und ausreichend 
ist, dass die „bestimmten Tat-
sachen“ es als möglich erschei-
nen lassen müssen, dass eine 
verfolgbare Straftat Ordnungs-
widrigkeit nach den §§ 315 a 
Abs. 1 Nr. 1, 315 c Abs. 1 Nr. 1 a, 
316 StGB beziehungsweise 
nach den §§ 24 a, 24 c StVG 
vorliegt. Insoweit wird man 
(auch) auf die Rechtsprechung 
des BVerfG zum Anfangsver-
dacht bei Durchsuchung/Be-
schlagnahme zurückgreifen 
können. Für die Annahme ei- 
nes (Anfangs-)Verdachts muss 
also eine tatsächliche Grund-
lage vorhanden sein, die den 
Schluss zulässt, dass über die 
bloße allgemeine Möglichkeit 
der Begehung einer der oben 
genannten Straftat/Ordnungs-
widrigkeit hinaus gerade der  
zu untersuchende Sachverhalt 
eine solche enthält11. Ein An-
fangsverdacht lässt sich also 
zum Beispiel nicht damit be-
gründen, dass der Betroffene 
mit einer freiwilligen Atem-
alkoholkontrolle nicht einver-
standen war, denn aus dem 
bloßen Gebrauchmachen  
von dem Recht auf Verwei-
gerung der Mitwirkung an  
der eigenen Überführung  
darf nicht auf die Begehung 
einer Ordnungswidrigkeit 
 geschlossen werden12. Auch 
wird „Nervosität“ in Zusam-
menhang mit einer nächtli-
chen Verkehrskontrolle und  
der Aufforderung von Polizei-
beamten, zur Vernehmung  
auf die Polizeidienststelle mit-
zukommen, nicht ausreichen13.

c) Verhältnismäßigkeits-
grundsatz

Bei der Anordnung der Ent-
nahme der Blutprobe muss  
der  (allgemeine) Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz be - 
achtet werden. In Betracht 

11 OLG Schleswig SchlHA 2008, 283; zur all-
gemeinen Verkehrskontrolle und zum 
konkreten Verdacht einer Ordnungswid-
rigkeit TERNIG DAR 2012, 730; OLG Celle 
StV 2013, 25 m. Anm. Deutscher StRR 
2013, 31

12 Vergleiche LG Regensburg StraFo 2003, 
127 für Entnahme einer Speichelprobe

13 AG München NJW-Spezial 2008, 121
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kommt bei Trunkenheitsfahr
ten als milderes Mittel gege
benenfalls ein Atemalkohol
test, der bei Einverständnis  
des Betroffenen den Vorrang 
vor einer Blutprobe haben 
dürfte.

5. Prozessuale Fragen

a) Rechtsmittel

Im Strafverfahren steht als 
Rechtsmittel gegen Maßnah
men der Polizeibeamten nach 
§ 81 a Abs. 2 Satz 2 StPO der 
(nachträgliche) Antrag nach 
§ 98 Abs. 2 Satz 2 StPO zur Ver
fügung14. Ob dadurch und 
durch die Prüfung der Verwert
barkeit der Blutprobe im ge
richtlichen Verfahren ausrei
chender Rechtsschutz des 
Betroffenen erreicht wird, wie 
die Gesetzesbegründung 
meint15, mag hier dahinstehen. 
Im Bußgeldverfahren kann der 
Betroffene mit einem Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung 
nach § 62 OWiG nachträglich 
gegen die Anordnung der Ent
nahme einer Blutprobe vorge
hen. Das gilt auch, wenn diese 
von einem Polizeibeamten, was 
in der Praxis die Regel sein dürf
te, angeordnet worden ist16.

b) Beweisverwertungsverbot

Die Frage nach etwaigen Be
weisverwertungsverboten 
stellt sich nach der Gesetzes
änderung völlig neu. Die dazu 
bisher vorliegende Rechtspre
chung des BVerfG und der OLG, 
die weitgehend darauf fußte, 
dass in § 81 a Abs. 2 StPO a. F. 
auch für die Blutentnahme bei 
Verkehrsdelikten/owi der 
Richtervorbehalt galt, ist nicht 
mehr anwendbar. Man wird 
abwarten müssen, ob und wie 
sich die Rechtsprechung an 
dieser Stelle entwickelt. Man 
wird sich aber darauf einstellen 
müssen, dass es nach der neu
en Rechtslage noch seltener als 

14 Zutreffend vergleiche BTDrucks. 
18/11272, S. 22

15 Vergleiche BTDrucks. 18/11272, S. 22
16 Vergleiche Lutz in: Karlsruher Kommentar 

zum OWiG, 4. Aufl. 2015, § 53 Rn. 30; 
Göhler/Gürtler, § 53 Rn. 29; s. im Übrigen 
Burhoff, StPO 2017, Rn. 26

früher zur Annahme eines Be
weisverwertungsverbotes 
kommen dürfte.

Ein Beweisverwertungsverbot 
wird man aber annehmen/dis
kutieren können,

 > wenn es an den „bestimmten 
Tatsachen“ fehlt (vergleiche 
oben II. 4. a),

 > wenn Polizeibeamte eine 
Blutprobenentnahme gegen 
und unter Abweichung von 
(allgemeinen) Anordnungen 
der Staatsanwaltschaft an
geordnet haben,

 > wenn sich die anordnenden 
Polizeibeamten überhaupt 
keine Gedanken über das 
Vorliegen der Voraussetzun
gen der § 81 a Abs. 2 Satz 2 
StPO, § 46 Abs. 4 Satz 2 
OWiG gemacht haben17,

 > bei fehlender Dokumentati
on der Anordnungsvoraus
setzungen18,

 > wenn der Verhältnismäßig
keitsgrundsatz nicht beach
tet worden ist (vergleiche 
oben),

 > wenn nicht nur Verkehrs
straftaten vorgelegen haben 
(vergleiche oben II. 2.).

III.  Belehrung des 
 Beschuldigten über 
 Kostenfolge

Beschuldigtenbelehrungen: 
§ 136 Abs. 1 Satz 3 StPO

Nach § 136 Abs. 1 Satz 3 StPO 
ist der Beschuldigte bei seiner 
ersten Vernehmung unter an
derem auch darüber zu beleh
ren, dass er unter den Voraus
setzungen des § 140 Abs. 1 
und 2 StPO die Bestellung ei
nes Verteidigers nach Maßga
be des § 141 Abs. 1 und 2 StPO 
beanspruchen kann. Diese Be
lehrungspflicht ist erweitert 
worden: Die Belehrung muss 
jetzt auch umfassen, dass der 

17 Vergleiche zum Vorliegen von „Gefahr im 
Verzug“ nach altem Recht OLG Celle NZV 
2009, 463 = StRR 2009, 282 (Ls.) = VRR 
2009, 283 (Ls.); OLG Hamm DAR 2009, 336 
= VRR 2009, 192 = StRR 2009, 187

18 Vergleiche zum alten Recht BVerfG NJW 
2008, 3053 = VRR 2008, 389 = StRR 2008, 
382; DAR 2011, 196 = zfs 2011, 287 = VRR 
2011, 151 = StRR 2011, 154; OLG Bamberg 
zfs 2009, 349 = VRR 2009, 190 = StRR 2009, 
185; OLG Brandenburg VRR 2009 151 = 
StRR 2009, 143 = VA 2009, 84

Beschuldigte im Falle der Be
stellung eines Verteidigers die 
dadurch entstehenden Kosten 
gegebenenfalls insoweit zu 
tragen hat, als dass das Verfah
ren gegen ihn zu einer Verur
teilung führt (§ 465 StPO i. V. m. 
Nr. 9007 KV GKG). Eingeführt 
ist diese Erweiterung, um 
„Missverständnisse zu vermei
den“19. Diese Neuregelung ist 
m. E. nicht ungefährlich. Denn 
möglicherweise wird der Be
schuldigte wegen der ihm ge
gebenenfalls drohenden (zu
sätzlichen) Kos tenfolge davon 
absehen, rechtzeitig die Bestel
lung eines Pflichtverteidigers 
zu beantragen und so (zu
nächst) unverteidigt bleiben. 
Ebenfalls nicht von der Hand 
zu weisen ist der Einwand, wo
nach diese Belehrung mögli
cherweise erst ein Missver
ständnis beim Beschuldigten 
erzeugt, der davon ausgeht, 
dass er dann, wenn er keinen 
Antrag stellt, die auf ihn zu
kommenden Kosten vermei
den kann. Es liegt aber nicht in 
der Hand des Beschuldigten, 
ob ihm ein Pflichtverteidiger 
bestellt wird, da dessen Bestel
lung von einem Antrag des Be
schuldigten unabhängig ist 
und sich nur nach dem Vorlie
gen der Voraussetzungen der 
§§ 140, 141 StPO richtet. 

IV.  Audiovisuelle Beschul
digtenvernehmung

Eine für die Praxis wesentliche 
Neuerung enthält § 136 Abs. 4 
StPO. Sie erweitert die Mög
lichkeiten der audiovisuellen 
Aufzeichnung von Beschuldig
tenvernehmungen. Diese war 
bislang über § 163 a Abs. 1 
Satz 2 StPO a. F., der auf die 
§§ 58 a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 
und 3, 58 b StPO verwiesen 
hat, sowohl bei richterlichen 
als auch bei staatsanwalt
schaftlichen oder polizeilichen 
Vernehmungen möglich. Daran 
hält § 136 Abs. 4 Satz 1 StPO 
fest. In § 136 Abs. 4 Satz 2 
StPO wird jedoch nun die Ver
pflichtung der Ermittlungs
behörden zur audiovisuellen 

19 Vergleiche BTDrucks. 18/11277, S. 24

Aufzeichnung in bestimmten 
Verfahren oder besonderen 
Konstellationen geregelt.  
Die Neuregelung tritt aller
dings nach Art. 18 Abs. 2 des 
„Gesetz zur effektiveren und 
praxistauglicheren Ausgestal
tung des Strafverfahrens“ vom 
17. August 201720 erst am 1. Ja
nuar 2020 in Kraft.

V.  Erscheinungspflicht für 
Zeugen bei der Polizei

Änderungen im Überblick:

Polizeiliche Vernehmungen – 
Norm: § 163 Abs. 3 bis 7 StPO

1. Allgemeine generelle Er
scheinenspflicht von Zeugen

a) Allgemeines

In § 163 StPO ist durch die 
neuen Abs. 3 bis 7 eine gene
relle Erscheinenspflicht des 
Zeugen für polizeiliche Ver
nehmungen eingeführt wor
den. Bislang waren Zeugen 
nur verpflichtet, auf Ladung 
der Staatsanwaltschaft oder 
des Richters zur Vernehmung 
zu erscheinen. Nach dem neu
en § 163 Abs. 3 StPO müssen 
Zeugen nun generell auf La
dung vor Ermittlungsperso
nen der Staatsanwaltschaft 
erscheinen und zur Sache aus
sagen, wenn der Ladung ein 
Auftrag der Staatsanwalt
schaft zugrunde liegt. Die Er
scheinens und Aussagepflicht 
von Zeugen vor der Polizei ist 
also von einer vorherigen Ent
scheidung der Staatsanwalt
schaft abhängig. Der Wortlaut 
des § 163 Abs. 3 Satz 1 StPO 
ist „offen“. Er bestimmt nicht, 
wer zur (polizeilichen) Verneh
mung laden muss. Das bedeu
tet, dass die Ladung zur Zeu
genvernehmung vor eine 
Ermittlungsperson auch durch 
die Staatsanwaltschaft erfol
gen kann21. Nach § 163 Abs. 3 
Satz 1 StPO sind Zeugen ver
pflichtet, „auf Ladung vor Er
mittlungspersonen der Staats
anwaltschaft zu erscheinen 
und zur Sache auszusagen“. 

20 BGBl I, S. 3202
21 BTDrucks. 18/11277, S. 30
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Diese unglückliche Formulie-
rung kann bei dem unbefan-
genen Leser/Empfänger einer 
Ladung zur Vernehmung den 
Eindruck erwecken, er sei 
nicht nur zum Erscheinen, 
sondern – unabhängig von 
 gegebenenfalls bestehenden 
Aussage- und Zeugnisverwei-
gerungsrechten (§§ 52, 53, 55 
StPO) –auch zur Aussage ver-
pflichtet. Das ist natürlich – 
ebenso wie bei der staatsan-
waltschaftlichen Vernehmung 
– nicht der Fall. Denn es ist all-
gemein für § 161 a Abs. 1 
Satz 1 StPO anerkannt, dass 
sich die Formulierung – „Klau-
sel“ nur auf die Pflicht zum 
Erscheinen bezieht und nicht 
auch auf die Aussagepflicht. 
Entsprechendes gilt für den 
neuen § 163 Abs. 3 Satz 1 
StPO.

b) Auftrag/vorherige Entschei-
dung der Staatsanwaltschaft

§ 163 Abs. 3 Satz 1 StPO ver-
langt ausdrücklich, dass der 
Ladung „ein Auftrag der 
Staatsanwaltschaft zugrunde 
liegt“. Diese Formulierung er-
fasst aber nicht nur einen ein-
zelfallbezogenen Auftrag, 
sondern auch eine oder gene-
relle Ermächtigung(en) der 
Staatsanwaltschaft für die Po-
lizei zur Ladung und Durch-
führung von polizeilichen Ver-
nehmungen22. Eine solche 
generelle „Ladungsermächti-
gung“ der  Polizei ist jedoch im 
Grunde genommen mit der 
Leitungsfunktion der Staats-
anwaltschaft kaum zu verein-
baren, da die Staatsanwalt-
schaft ein wesentliches 
Instrument der Ermittlungen, 
nämlich die Zeugenverneh-
mung, von vorn herein aus ih-
ren Händen in die der Polizei 
gibt. Sieht man „generalisie-
rende Vorgaben/Aufträge“ als 
zulässig an, wird man zumin-
dest fordern müssen, dass die 
Staatsanwaltschaft in Aus-
übung ihrer Sachleitungsbe-
fugnis Fall- beziehungsweise 

22 Vergleiche auch DAV-Stellungnahme 
40/16, S. 7 sowie den Bericht der Exper-
tenkommission, S. 57, 59, der einen 
„einzelfallbezogenen Auftrag“ der 
 Staatsanwaltschaft gefordert hatte

Deliktsgruppen bildet, in de-
nen die „Ladungsermächti-
gung“ generell auf die Polizei 
übertragen wird, zum Beispiel 
alle Ladendiebstähle (§§ 242, 
248 a StGB), alle Leistungser-
schleichungen (§ 265 a StGB) 
und so weiter, oder sich die 
Entscheidung im Einzelfall, 
zum Beispiel ab einer be-
stimmten Schadenssumme 
oder für bestimmte Delikts-
gruppen, gänzlich vorbehält23.

Werden solche „allgemeinen 
Ladungsermächtigungen“ von 
der Staatsanwaltschaft erlas-
sen, besteht meines Erachtens 
wie bei § 81 a StPO 

 > ein Anspruch des Zeugen be-
ziehungsweise seines Zeu-
genbeistands auf Auskunft, 
ob – und gegebenenfalls wel-
che – solche „Ermächtigun-
gen“ der Staatsanwaltschaft 
existieren,

 > Einsicht in hiernach vorhan-
dene „Ermächtigungen“, um 
prüfen zu können, ob diese 
von der Polizei bei der La-
dung beachtet worden sind. 

Anders kann auch in diesen 
Fällen nicht geprüft werden, 
ob ein „Auftrag“ der Staatsan-
waltschaft vorgelegen hat.

c) Ladung

Aufgrund der Verweisung in 
§ 163 Abs. 3 Satz 2 StPO sind 
die Vorschriften des „Sechsten 
Abschnitts des ersten Buches“ 
der StPO entsprechend an-
wendbar. Anwendbar ist daher 
für die Ladung des Zeugen zum 
Beispiel § 48 Abs. 2 StPO. Eine 
besondere Form ist für die La-
dung nicht vorgesehen, der 
Zeuge kann also auch münd-
lich geladen werden. Auch La-
dungsfristen bestehen nicht. 
Das bedeutet, dass der Zeuge 
zum sofortigen Erscheinen 
 aufgefordert werden kann24. 
Damit wird das sich aus § 68 b 
StPO ergebende Recht des Zeu-
gen, gemäß § 68 b Abs. 2 StPO 

23 Vergleiche auch BT-Drucks. 18/12785,  
S. 51 und oben II. 3 zur ähnlichen Fall-
gestaltung bei der Änderung des § 81 a 
StPO

24 Vergleiche Meyer-Goßner/Schmitt,  
§ 48 Rn. 1b

einen Zeugenbeistand bei-
zuziehen, gegebenenfalls 
 beeinträchtigt, wenn nicht 
 sogar, nämlich bei sehr kurz-
fristigen Ladungen, unmög- 
lich gemacht. Inhaltlich  
muss der  Ladung – auch der 
mündlichen – entnommen 
werden können, dass der 
 Geladene als Zeuge geladen 
wird. Der Zeuge ist nicht nur 
über die Folgen seines Aus-
bleibens (§§ 51, 70 StPO) zu 
 belehren, sondern nach § 48 
Abs. 2 StPO auch über seine 
Rechte, wie zum Beispiel  
über das/ein Zeugnisver-
weigerungsrecht25.

Die Polizei sollte der Ladung 
den „Auftrag“ oder eine „ge-
nerelle Ermächtigung“ der 
Staatsanwaltschaft beifügen 
oder zumindest auf sie Bezug 
nehmen/verweisen, da anders 
nicht geprüft werden kann,  
ob eine Erscheinenspflicht 
 besteht.

d) Ermittlungspersonen  
der Staatsanwaltschaft

Die Erscheinens- und Aus-
sagepflicht besteht für La-
dungen zu Vernehmungen  
„vor  Er mittlungspersonen  
der  Staatsanwaltschaft“.  
Wer  „Ermittlungsperson der 
Staatsanwaltschaft“ ist, be-
stimmt § 152 Abs. 2 GVG in 
Verbindung mit den jeweili- 
gen Rechtsverordnungen der 
Landesregierungen oder der 
Landesjustizverwaltungen. 
 Andere (Polizei-)Beamte dür- 
fen die Vernehmungen also 
nicht durchführen. Mit dieser 
Begrenzung soll die notwen-
dige fachliche Qualifikation  
des Vernehmungsbeamten 
 gewährleistet werden26.  
Nach der Gesetzesbegrün- 
dung soll es aber ausreichen, 
wenn bei mehreren an der 
 Vernehmung beteiligten Be-
amten des Polizeidienstes die 
Person, die die Vernehmung 
leitet, Ermittlungsperson der 
Staatsanwaltschaft ist.

25 Vergleiche wegen der Einzelheiten 
 Meyer-Goßner/Schmitt, § 48 Rn. 1a ff. 
m. w. N.

26 Vergleiche BT-Drucks., 18/11277, S. 31

2. Anwendung der §§ 48 bis 
71 StPO

Nach § 163 Abs. 3 Satz 2 StPO 
sind die Vorschriften des 
„Sechsten Abschnitts des Ers-
ten Buches“ der StPO über 
 Zeugen für die polizeiliche Ver-
nehmung für entsprechend an-
wendbar erklärt worden, aller-
dings nur insoweit, als nichts 
anderes bestimmt ist. § 163 
Abs. 3 Satz 3 StPO stellt ebenso 
wie § 161 a Abs. 1 Satz 3 StPO 
für die staatsanwaltschaftliche 
Vernehmung klar, dass die eid-
liche Vernehmung dem Gericht 
vorbehalten bleibt.

Bei der Durchführung der Ver-
nehmung ändert sich nichts. 
Von besonderer Bedeutung 
sind die Zeugnis- und Aussage-
verweigerungsrechte des Zeu-
gen. Die Praxis wird zeigen, 
wie die „Ermittlungspersonen 
der Staatsanwaltschaft“ damit 
umgehen. Das gilt insbesonde-
re hinsichtlich der Frage, wie 
und wann man in Zweifels-
fällen die Entscheidung der 
Staatsanwaltschaft nach § 163 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 StPO „anfor-
dert“. Nach wie vor haben der 
Verteidiger des Beschuldigten 
und der Beschuldigte selbst 
kein Anwesenheitsrecht bei  
der polizeilichen Vernehmung 
eines Zeugen. Das folgt aus 
dem Umkehrschluss aus  
§ 163 a Abs. 3 Satz 2 StPO 
i. V. m. § 168 c Abs. 1, 5 StPO, 
da in den die  polizeiliche Ver-
nehmung betreffenden Vor-
schriften – anders als in dem für 
die die staatsanwaltschaftliche 
Vernehmung geltenden § 163 a 
Abs. 3 Satz 2 StPO – diese nicht 
genannt sind. Die Anwesenheit 
des Verteidigers des Beschuldig-
ten kann aber gestattet werden. 
Die Entscheidung darüber trifft 
der die Vernehmung leitende 
Beamte (§ 163 Abs. 4 Satz 2 
StPO). § 163 Abs. 7 StPO ver-
weist auf die § 185 Abs. 1 und  
2 GVG, was der früheren Rege-
lung in § 163 Abs. 3 Satz 6 StPO 
entspricht. Damit ist, wenn der 
Zeuge der deutschen Sprache 
nicht mächtig ist, ein Dolmet-
scher beizuziehen. Die Entschei-
dung darüber trifft der die Ver-

22
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nehmung leitende Beamte 
(§ 163 Abs. 4 Satz 2 StPO).

3. Entscheidungen der Staats-
anwaltschaft

§ 163 Abs. 4 StPO enthält in 
Satz 1 Nr. 1 bis 4 StPO eine Zu-
sammenstellung der Befugnis-
se, die auch nach Einführung 
der Erscheinens- und Aussage-
pflicht von Zeugen vor der Poli-
zei bei der Staatsanwaltschaft 
verbleiben. Außerdem ist mit 
§ 163 Abs. 4 Satz 2 StPO die frü-
her in § 163 Abs. 3 Satz 2 StPO 
a. F. enthaltene Regelung auf-
genommen worden, wonach 
die im Übrigen erforderlichen 
Entscheidungen die die Verneh-
mung leitende Person trifft. Die 
Staatsanwaltschaft entschei-
det in folgenden Fällen:

§ 163 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 StPO 
sieht vor, dass über das Vorlie-
gen der Zeugeneigenschaft 

oder das Vorliegen von Zeug-
nis- oder Auskunftsverweige-
rungsrechten die Staatsan-
waltschaft entscheidet, sofern 
insoweit Zweifel bestehen 
oder im Laufe der Vernehmung 
aufkommen. Der polizeiliche 
Vernehmungsbeamte hat kein 
Ermessen in der Frage, ob die 
Staatsanwaltschaft einge-
schaltet wird, um die Zeugen-
stellung der zu vernehmenden 
Person zu klären. Die Regelung 
erlaubt nicht, dass die Verneh-
mung zunächst fortgeführt 
wird, um dann gegebenenfalls 
später die Zweifelsfragen zu 
klären. Vielmehr ist „unmittel-
bar Rücksprache mit der 
Staatsanwaltschaft zu halten“.

§ 163 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 StPO 
sieht die Entscheidung des 
Staatsanwalts vor, wenn nach 
§ 68 Abs. 3 Satz 1 StPO dem 
Zeugen gestattet werden soll, 
Angaben zur Person nicht oder 

nur über eine frühere Identität 
zu machen und wenn begrün-
deter Anlass zu der Besorgnis 
besteht, dass durch die Offen-
barung der Identität oder des 
Wohn- oder Aufenthaltsortes 
des Zeugen Leben, Leib oder 
Freiheit des Zeugen oder einer 
anderen Person gefährdet wird.

Geht es um die Beiordnung 
 eines Vernehmungsbeistands 
nach § 68 b Abs. 2 StPO ist die 
Entscheidung nach § 163 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 StPO eben-
falls der Staatsanwaltschaft 
vorbehalten.

§ 163 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 StPO 
sieht schließlich die Zuständig-
keit für die Verhängung von 
Ordnungsmaßnahmen bei der 
Staatsanwaltschaft.

Eine besondere Form ist für  
die Entscheidung der Staatsan-
waltschaft nicht vorgesehen. 

Das bedeutet, dass sie auch 
mündlich ergehen. M. E. ist es 
selbstverständlich, dass der 
Vernehmungsbeamte seine 
Anfrage und die Staatsanwalt-
schaft ihre Entscheidung durch 
einen Vermerk aktenkundig 
machen (müssen).

In § 163 Abs. 4 Satz 2 StPO sind 
die sogenannten sonstigen Ent-
scheidungen bei polizeilichen 
Vernehmungen der die Verneh-
mung leitenden Person über-
tragen/vorbehalten. In Betracht 
kommen insbesondere die Ent-
scheidungen, ob gegebenen-
falls ein Zeugenbeistand nach 
§ 68 b Abs. 1 Satz 3 StPO von 
der Vernehmung ausgeschlos-
sen wird, ein Dolmetscher zu-
gezogen werden soll, die An-
wesenheit des Verteidigers 
gestattet wird oder ob die Ver-
nehmung nach § 58 a StPO auf 
Video aufgezeichnet werden 
soll.
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4. Rechtsmittel

Als Rechtsmittel gegen (Al-
lein-)Entscheidungen durch 
Polizeibeamte in Zusammen-
hang mit polizeilichen Verneh-
mungen kann gegen von Be-
amten des Polizeidienstes 
nach § 68 b Abs. 1 Satz 3 StPO 
bei der Zeugenvernehmung 
getroffene Entscheidungen – 
Ausschluss des Zeugenbei-
stands nach § 163 Abs. 5 Satz 
1 StPO – eine gerichtliche Ent-
scheidung durch das nach 
§ 162 StPO zuständige Gericht 
beantragt werden. Entschei-
dungen der Staatsanwalt-
schaft nach § 163 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 3, 4 können nach § 163 
Abs. 5 Satz 1 StPO ebenfalls 
mit einem Antrag auf gericht-
liche Entscheidung durch das 
nach § 162 StPO zuständige 
Gericht angegriffen werden. 
Die Entscheidung der Staats-
anwaltschaft nach § 163 Abs. 
4 Satz 1 Nr. 1 StPO ist nicht an-
fechtbar. Für das Rechtsmittel-
verfahren gelten nach § 163 
Abs. 5 Satz 2 StPO die §§ 297 
bis 300, 302, 306 bis 309, 311 a 
und 473 a StPO. Da auch auf 
§ 307 StPO verwiesen wird, 
scheidet eine Vollzugshem-
mung durch den Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung aus. 
Das ist vor allem hinsichtlich 
des Ausschlusses eines Zeu-
genbeistands durch den Ver-
nehmungsbeamten nachteilig.

Die auf den Antrag auf gericht-
liche Entscheidung hin erge-
henden Entscheidung des zu-
ständigen Gerichts ist nach 
§ 163 Abs. 5 Satz 3 StPO un-
anfechtbar. Damit ist die für 
staatsanwaltschaftliche Ver-
nehmungen geltende Rege-
lung des § 161 a Abs. 3 Satz 4 
StPO für die polizeilichen Ver-
nehmungen übernommen 
worden.

VI. Weitere Änderungen  
im Überblick

1. Molekularbiologische 
 Untersuchungen

Spurenmaterial/Material 
§ 81 e Abs. 1 StPO

§ 81 e Abs. 1 StPO ist neu ge-
fasst/präzisiert worden. Bislang 
war die Zulässigkeit einer 
molekular genetischen Unter-
suchung mit der Formulierung 
umschrieben worden, dass 
festgestellt werden solle, das 
aufgefundene Spurenmaterial 
stamme vom Beschuldigten 
oder dem Verletzten. In der 
Praxis hat es immer wieder 
Zweifel gegeben, was konkret 
unter dem in § 81 e StPO a. F. 
verwen deten Begriff „Spuren-
material“ zu verstehen ist und 
wann Untersuchungen nach 
§ 81 e Abs. 2 StPO a. F. oder 
aber nach § 81 e Abs. 1 StPO 
a. F. durchgeführt werden dür-
fen. Daher ist der Begriff „Spu-
renmaterial“ durch den Begriff 
„Material“, der auch in § 81 e 
Abs. 1 Satz 1 StPO verwendet 
wird, ersetzt worden. Es ist zu-
dem klargestellt worden, dass 
die molekulargenetische 
Untersu chung die Erstellung 
eines DNA-Identifizierungs-
musters sowie die Bestimmung 
der Abstammung und des Ge-
schlechts umfasst. Die weitere 
(aufgenommene) Vorausset-
zung, wonach die Untersu-
chung nur dann er folgen darf, 
wenn sie zur  Erforschung des 
Sachverhalts erforderlich ist, 
war bislang im Gesetzestext 
nicht ausdrücklich erwähnt. 
Das ist ergänzt worden. Der 
frühere § 81 e Abs. 1 Satz 2 
StPO, der auf § 81 c StPO und 
das bei der Untersuchung an-
derer Personen gewonnene 
Material verwiesen hat, ist in 
den neuen (alleinigen) Satz 1 
aufgenommen worden.

2. Reihenuntersuchungen

Verwertung von DNA-Identifi-
zierungsmuster zulasten naher 
Verwandter § 81 h StPO

Die Änderungen in § 81 h StPO 
– Stichwort: sogenannte DNA-
Reihenuntersuchungen sollen 
sicherstellen, dass aus dem 
 Abgleich der DNA-Identifizie-
rungsmuster künftig auch 
 solche Erkenntnisse zur Er  -
forschung des Sachverhalts 
verwertet werden dürfen,  
die auf ein  nahes Verwandt-

schafts ver hältnis zwischen 
dem Spurenverursacher und 
dem Proben geber hindeuten27. 
Diese Änderungen waren er-
forderlich aufgrund der ein-
schränkenden Rechtsprechung 
des BGH28 zum sogenannten 
„Beinahe treffer“. Um die ge-
wünschte Erweiterung des An-
wendungsbereichs der Vor-
schrift sicherzustellen und 
rechtlich abzusichern, dass zu-
künftig Beinahetreffer (auch) 
zur Ermittlung des (unbekann-
ten) Täters genutzt werden 
dürfen, ist in § 81 h Abs. 1 StPO 
daher die Zweckbestimmung 
einer DNA-Reihenuntersu-
chung dahingehend  erweitert 
worden, dass das DNA-Identifi-
zierungsmuster der Probanden 
verwendet werden darf, um 
festzustellen, ob das Spuren-
material von ihnen selbst oder 
eben von mit ihnen nah ver-
wandten Personen stammt.

Treffer dürfen danach jetzt 
 verwendet werden:

 > zulasten Verwandter in gera-
der Linie (§ 1589 Satz 1 BGB), 
also Eltern, Kinder, Großel-
tern, Enkel, Urgroßeltern, 
 Urenkel, und

 > zulasten von Verwandten in 
der Seitenlinie (§ 1589 Satz 2 
BGB), also voll- und halbbür-
tige Geschwister sowie Ge-
schwisterkinder (Nichten, 
Neffen).

Mit dieser Erweiterung korres-
pondiert die Erweiterung der 
den Probanden betreffenden 
Beleh rungs pflicht in § 81 h 
Abs. 4 Satz 2 StPO.

3. Quellen-TKÜ/Staatstrojaner

§ 100 a Abs. 1 Satz 2, 3 StPO; 
Straftatenkatalog des § 100 a 
Abs. 1 Satz 1 StPO

Viel Aufsehen, vor allem auch 
wegen des „eiligen Gesetzge-
bungsverfahrens“, hat die 
Neuregelung von heimlichen 
Überwachungsmaßnahmen in 
§ 100 a Abs. 1 Satz 2, 3 StPO 
erregt. Erlaubt ist nach der 

27 BTDrucks. 18/11277, S. 20
28 BGHSt 58, 84 ff.

Neuregelung nämlich jetzt  
die sogenannte Quellen-TKÜ 
und (sogar) der Einsatz von 
Staatstrojanern zur Über-
wachung und Aufzeichnung 
von Telekommunikation. 
 Diese  Regelungen sind ver -
fassungs recht lich höchst be-
denklich29. Meines Erachtens 
wird die  Änderung/Erweite-
rung des § 100 a StPO um die 
Quel len-TKÜ in dieser Form 
beim BVerfG keine Gnade 
 finden. Daher soll hier vor- 
erst  darauf verzich tet werden, 
die Neuregelung vorzustellen

4. Onlinedurchsuchung

Straftatenkatalog des  
§ 100 b Abs. 2 StPO

Die sogenannten Online-
durchsuchung ist bislang  
auf der Grundlage der bishe-
rigen Rechtslage als unzulässig 
angesehen worden. Mit dem 
neuen § 100 b Abs. 1 StPO ist 
nun erstmals die Onlinedurch-
suchung in die StPO eingeführt 
worden. Grund ist auch hier  
die weite Verbreitung infor-
mations technischer System, 
die bei der Vorbereitung, der 
Verhinderung und der Aufklä-
rung von Straftaten eine er-
hebliche Rolle spielen30. Für  
die jetzt nach § 100 b StPO zu-
lässige Onlinedurchsuchung 
gelten die obigen Ausführun-
gen entsprechend. Auch diese 
Vorschrift ist erst im Laufe des 
Gesetz gebungsverfahrens in 
den Gesetzesentwurf einge-
fügt und dann in einem 
„Schnell durch lauf beraten“ 
worden. Auch hier bestehen 
erhebliche verfassungsrecht-
liche Beden ken. Deshalb soll 
auch für diese Neuregelung  
auf weitere  Ausführungen 
 verzichtet und abgewartet 
werden, wie ge gebenenfalls 
das BVerfG entscheidet. 

Wird fortgesetzt ...

29 Vergleiche die Stellungnahmen der Sach-
verständigen Buermeyer und Sinn sowie 
des Chaos Computer Club (alle frei abruf-
bar unter https://www.bundestag.de/ 
ausschuesse18/a06/ anhoerungen/ 
stellungnahmen/508846

30 BT-Drucks. 18/12785, S. 46; zur Kritik s. 
 insbesondere die Stellungnahmen von 
 Buermeyer und Sinn, jeweils a. a. O.
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Horst Seehofer, Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat:

Wir haben vielseitige Instrumente  
zur Personalgewinnung entwickelt

dbb magazin 
„Erst die Fremde lehrt uns, was 
wir an der Heimat besitzen“, 
sagt Theodor Fontane. Welche 
Kriterien kommen aus Ihrer 
Sicht als Bundesheimatminister 
noch dazu, um den Heimat
begriff zu definieren? 

Horst Seehofer 
Es wäre falsch zu behaupten, 
es gäbe die eine Definition von 
Heimat. Jeder Mensch hat sei-
ne eigene Antwort darauf. 
Aber wenn man einen gemein-
samen Nenner finden möchte, 
dann hat Heimat immer eine 
räumliche und eine zwischen-

menschliche Dimension. Hei-
mat, das sind Orte, die uns 
Identität geben, die die eigene 
Herkunft und kulturelle Prä-
gung definieren. Und Heimat 
entsteht dort, wo Menschen 
zusammenleben und füreinan-
der einstehen. Als Bundesin-
nen- und Heimatminister wer-
de ich mich dafür einsetzen, 
die Rahmenbedingungen für 
ein gutes Leben und einen 
starken Zusammenhalt überall 
in Deutschland zu verbessern.

Es gibt eine Debatte um die ge
fühlte und tatsächliche Sicher
heit in Deutschland. Die Be

schäftigten des öffentlichen 
Dienstes berichten von mehr 
verbalen und tätlichen Über
griffen. Wie sehen Sie diese 
 Entwicklung und wie wollen  
Sie darauf reagieren?

Das gesellschaftliche Klima hat 
sich insgesamt verändert. Die-
se Entwicklung macht vor der 
Polizei, der Feuerwehr, in der 
Schule oder auf dem Bürger-
amt nicht halt. Unsere Beam-
ten und Angestellten müssen 
viel aushalten, werden ange-
pöbelt, bedroht und sogar kör-
perlich angegriffen. Um ihnen 
den Rücken zu stärken, haben 

wir im Koalitionsvertrag ver-
einbart, dass der Gewalt gegen 
Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst sowie gegen ehrenamt-
lich Engagierte auf allen Ebe-
nen konsequent entgegenge-
wirkt wird. Darüber hinaus 
wollen wir einen Pakt für den 
Rechtsstaat schließen, durch 
den Tausende neuer Stellen für 
Sicherheitsbehörden und die 
Justiz geschaffen werden. Zu-
dem wollen wir sie durch bes-
sere Ausstattung und durch 
den Abbau von Regelungen, 
die Strafverfahren unange-
messen verzögern, entlasten. 
Gleichzeitig müssen wir den 
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Zusammenhalt und das Be-
wusstsein für unsere Demo-
kratie stärken – durch politi-
sche Bildung und Förderung 
des bürgerschaftlichen Enga-
gements. Wichtig ist mir auch, 
dass Menschen staatliches 
Handeln wertschätzen und 
sich dabei nicht nur den Staat 
bewusst machen, der rettet 
und schützt, sondern auch den 
Staat anerkennen, der in Ge-
stalt der Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst dafür sorgt, 
dass Deutschland funktioniert.

Polizei und Justiz beklagen seit 
Jahren die Überlastung des Per-
sonals. Nun planen Sie mit dem 
Musterpolizeigesetz eine Aus-
weitung der polizeilichen Be-
fugnisse und Aufgaben. Was 
bringen diese neuen Möglich-
keiten, wenn nicht genug Leute 
da sind, um sie zu nutzen?

Das neue Musterpolizeigesetz 
wird eine gemeinsame Emp-
fehlung der Landesinnenminis-
ter und -senatoren sein, um 
deutschlandweit gleichwertige 
Voraussetzungen für Sicher-
heit zu schaffen. Es wird Vor-
schläge für die Landesgesetz-
geber enthalten, wie sie die 
Befugnisse der Polizei optimie-
ren können, um den neuen He-
rausforderungen in der Inneren 
Sicherheit angemessen entge-
genzutreten. Da es sich bei der 
Gefahrenabwehr bis auf weni-
ge Ausnahmen nicht um eine 
Aufgabe des Bundes handelt, 
müssen die Länder die konkre-
te Gestaltung selbst vorneh-
men. Der Bund wird sich bera-
tend an der Ausarbeitung des 
Mustergesetzes beteiligen.

Ohne eine ausreichende Perso-
naldecke liefen neue Befugnis-
se aber ins Leere. Daher wurde 
im Koalitionsvertrag verein-
bart, 15 000 neue Stellen bei 
den Sicherheitsbehörden von 
Bund und Ländern zu schaffen.

Die Debatte lässt sich auch an-
dersherum führen: Weniger 
Aufgaben und Gesetze können 
das Personal entlasten. So gibt 
es etwa Polizisten, Anwälte 
und Richter, die eine Entkrimi-

nalisierung weicher Drogen wie 
Cannabis fordern. Wie stehen 
Sie dazu? 

Eine allgemeine Legalisierung 
von Cannabis kommt aus 
Gründen des Gesundheits-
schutzes nicht in Betracht.  
Die Bundesregierung vertritt 
hier eine klare Linie: Schwer-
kranke Patienten, die etwa un-
ter Schmerzen leiden, können 
Cannabis-Arzneimittel seit 
März 2017 auf ärztlichem Re-
zept für eine medizinische An-
wendung erhalten. Insbeson-
dere Anbau, Handel sowie 
Erwerb und Besitz von Canna-
bis zu Rauschzwecken bleiben 
jedoch verboten. Cannabis ist 
nicht die harmlose Droge, als 
die sie von manchen darge-
stellt wird, und kann bei regel-
mäßigem Gebrauch, insbeson-
dere bei Jugendlichen, schwere 
Folgeschäden verursachen.

Fest steht: Der öffentliche 
Dienst braucht in den kommen-
den Jahren viel Personal, schon 
um die Altersabgänge zu kom-
pensieren. Insbesondere im na-
turwissenschaftlich-technischen 
Bereich herrscht aber schon 
heute akuter Bewerbermangel. 
Wie kann der Staat als Arbeit-
geber attraktiver werden?

Reden wir öffentliche Arbeit-
geber nicht kleiner als sie sind, 
das wäre wenig werbewirk-
sam! Der Bund ist ein attrakti-
ver Arbeitgeber, der spannende 
Aufgaben, sichere Arbeitsplät-
ze und flexibles Arbeiten bietet 
und der angemessen bezahlt. 
Natürlich merken auch wir, 
dass der Fachkräftemarkt en-
ger wird, und deshalb haben 
wir vielseitige Instrumente zur 
Personalgewinnung entwi-
ckelt, auch in finanzieller Hin-
sicht: Gerade haben wir uns 
bei den Tarifverhandlungen für 
den Bund und die Kommunen 
darauf geeinigt, dass speziell 
im Fachkräftebereich und für 
Berufseinsteiger bessere Ge-
hälter gezahlt werden. Hinzu 
kommen spezielle Gewin-
nungszulagen für Tarifbeschäf-
tigte, zum Beispiel die IT-Fach-
kräftezulage, die es beim Bund 

übrigens schon seit über neun 
Jahren gibt. Im Besoldungsbe-
reich wurde bereits 2012 für 
alle (Fachkräfte-)Mangelberei-
che der Personalgewinnungs-
zuschlag mit attraktiven Kon-
ditionen eingeführt. Das kann 
gegenwärtig für einen Berufs-
einsteiger nach A 9 beispiels-
weise bis zu 6 500 Euro jährlich 
mehr bedeuten. Bei einem Ge-
halt nach A 13 kann der Zu-
schlag sogar in Höhe bis zu 
10 000 Euro zu Buche schlagen. 
Des Weiteren bieten wir für 
Techniker und IT-Fachkräfte 
Möglichkeiten einer höheren 
Eingangsbesoldung.

Ferner gilt es, bei der Einstel-
lung von Quereinsteigern be-
reits bestehende rechtliche 
Möglichkeiten zur Berücksich-
tigung von Berufserfahrung für 
bessere Einstiegskonditionen 
zu nutzen.

Nachwuchsgewinnung ist ein 
wichtiges Thema, Qualifizie-
rung des vorhandenen Perso-
nals ein anderes. Aber auch aus 
bundeseigenen Fortbildungs-
einrichtungen ist zu hören, dass 
Personal und Platz auf Kante 
genäht sind. Was ist zu tun? 

Die Hochschule des Bundes für 
öffentliche Verwaltung, die HS 
Bund, bildet – verglichen mit 
dem Jahr 2001 – aktuell das 
Dreifache der Studierenden 
aus. Das zeigt deutlich den 
 gestiegenen Bedarf an Nach-
wuchsbeamten. Daher wird 
der Personalbestand der HS 
Bund um ein Drittel aufge-
stockt. Aktuell arbeiten wir 
 daran, schnellstmöglich die 
durch die Aufstockung ausge-
löste angespannte Raumsitua-
tion aufzulösen. 

Auch für die Bundesakademie 
für öffentliche Verwaltung, die 
zentrale Fortbildungseinrich-
tung des Bundes, müssen wir 
zeitnah eine Lösung für die 
schwierige Raum- und Perso-
nalsituation finden. Denn klar 
ist: Eine gute Fortbildungsar-
beit ist unverzichtbar, damit wir 
die hohe Qualität des Verwal-
tungshandelns halten können.

Welche Rolle spielt die Digitali-
sierung Ihrer Ansicht nach bei 
der Modernisierung der Bun-
desverwaltung? Welche Bedin-
gungen werden Sie in diesem 
Zusammenhang ändern, etwa 
im Hinblick auf den Personal-
bedarf, die Finanzierung und 
den Datenschutz? 

Digitalisierung ist die Moder-
nisierung der Bundesverwal-
tung! Und sie wird sie erheb-
lich verändern. Die Koalition 
hat sich viel vorgenommen 
und beschrieben, wie sich der 
Staat im digitalen Zeitalter 
 organisieren muss, wie eine 
moderne digitale Verwaltungs-
landschaft, die föderale Gren-
zen überwindet und wie kom-
plizierte Abläufe einfacher  
zu gestalten sind. Dafür müs-
sen wir die Finanzmittel in 
Deutschland bereitstellen.  
Im Regierungsentwurf für den 
Haushalt 2018 haben wir das 
Volumen für den Bund schon 
beziffert. Die Digitalisierung 
wird aber auch Aufgaben und 
Arbeitsweisen verändern und 
mit ihr die Anforderungen an 
die Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst. Auf diesen Wan-
del müssen sie vorbereitet und 
mitgenommen werden, etwa 
durch gezielte Fort- und Wei-
terbildung. Im Zuge der Digita-
lisierung werden wir auf ein 
gutes Zusammenspiel mit dem 
Datenschutz achten. 

Die Beschäftigten wollen bei 
Veränderungen mitgenommen 
werden. Die Novellierung des 
Bundespersonalvertretungsge-
setzes steht im Koalitionsver-
trag. Wann wollen Sie die Sa-
che angehen und was soll sich 
Ihrer Meinung nach ändern? 

Das Bundespersonalvertre-
tungsgesetz hat sich bewährt. 
Gleichwohl haben die Koaliti-
onsfraktionen in dem soliden 
Gerüst Änderungsbedarf er-
kannt. Wir werden nun die Ge-
legenheit zügig nutzen, einiges 
anzupassen: Sachgerecht wäre 
vor allem eine Regelung zu ei-
nem Übergangspersonalrat, 
um  personalratslose Zeiten zu 
vermeiden, wenn beispielswei
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se durch Fusionen neue Dienst-
stellen entstehen. Darüber hin-
aus soll die Arbeitsgemein-
schaft der Hauptpersonalräte, 
die bislang nur informell be-
steht, gesetzlich verankert wer-
den. Allerdings muss bei allen 
Überlegungen die verfassungs-
gerichtliche Rechtsprechung 
zum Letztentscheidungsrecht 
des parlamentarisch verant-
wortlichen Entscheidungsträ-
gers berücksichtigt werden. 

Im Koalitionsvertrag wurde 
 außerdem vereinbart, dass der 
Bund für seine Beschäftigten in 
Gebieten mit angespannten 
Wohnungsmärkten die Woh-
nungsfürsorge verstärkt. Gibt 
es dazu schon konkrete (Zeit-)
Pläne? 

Durch die verstärkte Beschaf-
fung von Wohnungsbeset-
zungsrechten an frei finanzier-
ten Mietobjekten wird der 
Bund durch die Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben wei-
terhin unabweisbare Bedarfe 
zahlreich decken. Die Förderin-
tensität wird neben den sich 
fortlaufend ändernden Bedar-
fen an Wohnungsfürsorge-
maßnahmen insbesondere 
durch die zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmittel und 
das Haushaltsrecht bestimmt. 
Wegen der angespannten 
Wohnungsmarktlage, insbe-
sondere in Gebieten mit hohen 
Mieten, haben wir uns im Rah-
men der Haushaltsaufstellun-
gen dafür eingesetzt, dass die 
Mittel für die Wohnungsfür-
sorge des Bundes deutlich er-
höht werden. Dies dürfte einer 
hohen Zahl an Bundesbeschäf-
tigten zugutekommen. Der 
 Regierungsentwurf zum Bun-
deshaushalt 2018 sieht eine 
Erhöhung der Haushaltsmittel 
auf rund 20 Millionen Euro 
jährlich vor.

Ein Thema brennt besonders 
den Bundesbeamtinnen und 
-beamten unter den Nägeln: 
Wann wird deren wöchentli-
che Arbeitszeit an das Niveau 
der Tarifbeschäftigten, also  
die 39-Stunden-Woche, ange-
passt? 

Eine Reduzierung der wöchent-
lichen Arbeitszeit für Beamtin-
nen und Beamte des Bundes 
wäre jetzt das falsche Signal. 
Die finanziellen Mehrbelastun-
gen für den Bundeshaushalt 
und ein weiterer Anstieg von 
„Überstunden“, verbunden mit 
weiteren Stellenforderungen 
durch die Behörden, würden 
dem eingeschlagenen Weg der 
nachhaltigen Haushaltskonso-
lidierung zuwiderlaufen. Es 
würde sich nur schwer vermit-
teln lassen, auf der einen Seite 
aufzustocken, aber auf der an-
deren Seite die Wochenarbeits-
zeit der Beschäftigten zu redu-
zieren. Lassen wir daher die 
Effekte durch den Stellenauf-
wuchs in den Behörden erst 
einmal wirken. 

Und noch eine letzte Frage zur 
Besoldung: Die Föderalismus-
reformen haben zum Ausein-
anderdriften der Einkommen 
von Beamten geführt – sowohl 
zwischen den einzelnen Län-
dern als auch im Vergleich zum 
Bund. Was sagen Sie als ehe-
maliger Ministerpräsident und 
heutiger Bundesinnenminister 
zur besoldungs- und versor-
gungsrechtlichen Kleinstaate-
rei? 

Es war der gemeinsame 
Wunsch von Bund und Ländern 
nach mehr Wettbewerb, die 
2006 zur Grundsatzentschei-
dung der Föderalismuskommis-
sion I geführt haben. Ja, es gibt 
Unterschiede. Abwärtsspiralen 
sehe ich aber nicht: Dies ver-
hindert die sich immer weiter 
ausdifferenzierende Rechtspre-
chung des Bundesverfassungs-
gerichts. Abgebremst werden 
die Unterschiede auch, weil 
Bund und Länder um Fachkräf-
te konkurrieren und attraktive 
Konditionen brauchen, um sich 
gegen private Arbeitgeber be-
haupten zu können. 

Das Argument der versor-
gungsrechtlichen Kleinstaate-
rei verfängt im Übrigen nicht, 
denn die Föderalismusreform 
hat die Grundstrukturen im Be-
reich der Beamtenversorgung 
nicht verändert.  

Personalsuche im öffentlicher Dienst: 

In der Demografiefalle

In Zeiten des allgemeinen Arbeitskräftemangels 
in Deutschland hat der öffentliche Dienst bei der 
Suche nach Personal nach Einschätzung von dbb 
Chef Ulrich Silberbach oft das Nachsehen. 

Weil der Arbeitsmarkt auf-
grund der seit Jahren guten 
Konjunkturentwicklung quasi 
leergefegt ist, kämpfen Dienst-
herrn und Arbeitgeber unter 
großen Schwierigkeiten um 
Nachwuchs und Fachkräfte. 
„Der Staat sitzt in der Demo-
grafiefalle“, beschrieb der dbb 
Bundesvorsitzende Ulrich Sil-
berbach am 25. April 2018 im 
„Deutschlandfunk“ diese Ent-
wicklung.

Obwohl die Politik, gleichzeitig 
Dienstherr und Arbeitgeber 
des öffentlichen Dienstes, seit 
Jahren über die absehbare Per-
sonalentwicklung in Behörden 
und Verwaltungen Bescheid 
wusste – in den nächsten Jah-
ren gehen über eine Million Be-
schäftigte in den Ruhestand – 
„hat sie Lösungen lange Zeit 
verweigert“, kritisierte Silber-
bach. In der Folge fehle mitt-
lerweile nicht nur in Hinterzim-
mern der Verwaltung „an allen 
Ecken und Kanten“ Personal, 
sondern „überall, wo die Men-
schen die Daseinsvorsorge di-
rekt erleben“: Beispielsweise 
im Bereich der Pflege, der Inne-
ren Sicherheit, der Bildung und 
frühkindlichen Betreuung.

Zwar habe man mit dem aktu-
ellen Tarifabschluss für die Be-
schäftigten bei Bund und Kom-
munen deutlich attraktivere 
Einkommensbedingungen für 
diesen Teil des öffentlichen 
Dienstes geschaffen. „Trotz-
dem fallen die Bewerber jetzt 
nicht vom Himmel, und auf-
grund der sehr dünnen Luft auf 
dem Arbeitskräftemarkt ist zu 
befürchten, dass der Personal-
mangel die Leistungsverdich-
tung weiter zulasten der Be-
schäftigten zunehmen lässt“, 
warnte Silberbach. Mit Blick 
auf die föderal bedingten Be-
zahlungsunterschiede insbe-
sondere bei den Landesbeam-
ten kritisierte der dbb Chef, 
dass strukturschwächere Län-
der im Vergleich zu finanzstär-
keren Ländern, etwa Bayern, 
„die größten Schwierigkeiten 
haben, Personal für ihren öf-
fentlichen Dienst zu gewinnen. 
Das betrachten wir mit großer 
Sorge“, so Silberbach.

Nach Einschätzung des dbb 
fehlen in Bund, Ländern und 
Kommunen derzeit mindes-
tens rund 200 000 Arbeitskräf-
te, darunter allein 130 000 Er-
zieherinnen und Erzieher. 
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Digitalisierungsdebatte:

Mehr Praxisbezug
Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach  
hat in der Debatte über die Digitalisierung mehr 
Praxisbezug gefordert.

„Alle reden vom ‚Megatrend 
Digitalisierung‘. Die Debatte 
wird aber oft zu abstrakt und 
– etwa im Fall des öffentlichen 
Dienstes – nicht genug aus 
Sicht der Bürger und Beschäf-
tigten geführt“, mahnte Silber-
bach beim Gewerkschaftstag 
des dbb Hessen am 26. Mai 
2018. „Digitalisierung darf kein 
Selbstzweck sein. Wie auch im-
mer sich die Welt in Zukunft 
weiterentwickelt: Die Men-
schen und ihre Bedürfnisse dür-
fen nie aus dem Blick geraten.“

Natürlich müssten grundlegen-
de Voraussetzungen wie etwa 
der Ausbau der Infrastruktur 
zentral koordiniert und schnell 

vorangetrieben werden. „Der 
Breitbandausbau ist aber eines 
der wenigen Projekte, auf des-
sen Notwendigkeit sich alle Be-
teiligten einigen können. Da-
nach wird es dünn, weil jeder 
Akteur beim Thema ‚Digitalisie-
rung‘ andere Schwerpunkte 
setzt“, so der dbb Chef. Schon 
im öffentlichen Dienst zeige 
sich diese Vielfalt: „Der An-
spruch von Lehrern, Schüler auf 
eine digitale Welt vorzuberei-
ten, ist etwas völlig anderes als 
die Einführung einer elektroni-
schen Akte in der Verwaltung.“

Mit dem technischen Fort-
schritt müsse daher ein Menta-
litätswandel einhergehen. „Di-

gitalisierung ist kein Projekt, 
dass man von oben verordnet, 
einmal umsetzt und dann zu 
den Akten legen kann. Es ist 
auch nicht damit getan – um 
es ganz einfach zu sagen –  
E-Mails statt Briefe zu schrei-
ben. Stattdessen müssen wir 
die Art und Weise, wie wir 
 beispielsweise Verwaltungs-

dienstleistungen erbringen, 
ganz neu denken und konse-
quent an den Bedürfnissen  
der Bürger und der Beschäf-
tigten ausrichten. Das erfor-
dert dauerhaft und flächen-
deckend mehr Know-how  
und Ressourcen. Langfristig 
wird sich diese Investition 
rechnen.“ 

 < dbb Chef Ulrich Silberbach auf dem Gewerkschaftstag des dbb Hessen
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Gespräch mit dem BSI-Präsidenten:

Keine Digitalisierung ohne 
Informationssicherheit
Die hohe Bedeutung des Bundesamtes für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) in Zeiten zu-
nehmender Cyberkriminalität und im Umgang 
mit sensiblen Daten hat der stellvertretende dbb 
Bundesvorsitzende Jürgen Böhm am 22. Mai 2018 
in Berlin anlässlich seines Gespräches mit BSI-Prä-
sident Arne Schönbohm hervorgehoben.

„Das BSI wird seine wichtige 
Aufgabe, im Digitalisierungspro-
zess die erforderliche Informati-
onssicherheit zu gewährleisten, 
die für die gesamte Gesellschaft 
von herausragender Bedeutung 
ist, aber nur erfüllen können, 
wenn es personell angemessen 
ausgestattet wird“, machte dbb 
Vize Böhm deutlich. Weitere 

Themen des ersten Zusammen-
treffens waren Fragen der Digi-
talisierung von Verwaltung, 
Wirtschaft und Gesellschaft.

Schönbohm und Böhm unter-
strichen zudem die Bedeutung 
von Bildung, Ausbildung und 
Weiterbildung, um den Digita-
lisierungsprozess erfolgreich 

gestalten zu können. Es gehe 
darum, die Menschen in allen 
Bildungsbereichen – von Schu-
le über Ausbildung bis ins wei-
tere Berufsleben – fit für die 
digitale Gesellschaft zu ma-
chen und zu halten. Für den 
 öffentlichen Dienst komme 

hinzu, dass dieser bei der Nach-
wuchsgewinnung nicht zuletzt 
in den technischen Berufen mit 
der freien Wirtschaft nur wer-
de mithalten können, wenn er 
noch attraktivere Beschäfti-
gungsbedingungen und Kar-
rieremöglichkeiten anbiete. 

 < dbb Vize Jürgen Böhm (links) und der Präsident des Bundesamtes für 
 Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm
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„START – Ausbildung  
im öffentlichen Dienst“
Auch in diesem Jahr werden wieder viele junge 
Menschen eine Ausbildung im öffentlichen 
Dienst antreten oder werden in ein Beamten-
verhältnis auf Widerruf übernommen. Die 
START-Broschüren des dbb versorgen die Neu-
ankömmlinge in  beiden Statusgruppen pass-
genau mit allem, was sie für ihren berufl ichen 
Anfang wissen sollten. 

Beim Eintritt in die Berufswelt 
werden die jungen Kolleginnen 
und Kollegen mit unüberschau-
bar vielen Anregungen, Informa-
tionen und Eindrücken konfron-
tiert. Genau für diese Zielgruppe 
hat der dbb in Zusammenarbeit 
mit der dbb jugend die Broschü-
ren „START – Ausbildung im 
 öffentlichen Dienst (oben)“  
und „START – Broschüre für  
den Beamten bereich (unten)“ 
 herausgebracht. 

Beide Broschüren bieten eine 
Übersicht über die Rechte und 
Pflichten der Auszubildenden 
beziehungsweise Anwärter. 
Auch die gewerkschaftliche Ar-
beit mit und für Auszubildende/
Anwärter in der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung wird 
beleuchtet. Schließlich widmet 
sich ein Kapitel der Abschluss-/
Laufbahnprüfung sowie Formu-
lierungen in Zeugnissen, die 
zwar gut klingen, aber durchaus 
zu Fallstricken werden können. 

Zur genauen Bestimmung 
der Auflagenhöhe benötigen 
dbb und dbb jugend bis zum 

8. Juni 2018 verbindlich die 
 genaue Höhe der Bestellung 
(jeweils unter Angabe wie 
 viele Tarif- oder Beamtenbro-
schüren benötigt werden, 
 gegebenenfalls auch den Ver-
teilerschlüssel. Die Bruttover-
sandkosten trägt der Besteller. 

Der Versand erfolgt voraus-
sichtlich in der 29. Kalender-
woche. Die Versandkosten (in-
klusive Porto und Verpackung) 
richten sich nach der Stück-
zahl. Ein Einzelexemplar wird 
demnach bei unter zwei Euro 
Versandkosten brutto liegen. 
Die Bruttoversandkosten für 
100 Exemplare betragen circa 
16 Euro. Bei einer Bestellung 
von 1 000 Exemplaren belau-
fen sich die Kosten auf etwa 
113 Euro brutto.

Bestellungen und Rückfragen 
per E-Mail: tarif@dbb.de, 
sowie telef onisch: 030.4081-
5400. 
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Europäischer Datenschutz:

Verbraucherschutz geht vor

Die Schonfrist ist vorbei. Seit dem 25. Mai 2018 müssen Unternehmen und Institutionen, die 
personenbezogene Daten speichern, die Datenschutzstandards der Europäischen Union an-
wenden. Die Datenschutz-Grundverordnung soll Verbraucher besser schützen, sorgt aber bei 
kleineren  Unternehmen für Kopfzerbrechen.

Die EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (EU-DSGVO) wur-
de am 25. Mai 2018 nach einer 
Übergangsphase von zwei 
Jahren wirksam. Damit gelten 
erstmals einheitliche Daten-
schutzstandards. Die Verord-
nung bildet den maßgeblichen 
datenschutzrechtlichen Rah-
men in allen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union. In 
Deutschland wird die DSGVO 
durch das neue Bundesdaten-
schutzgesetz ergänzt. 

Der Bundesgesetzgeber hatte 
seine nationalen Regelungen 
bereits im Juli 2017 als erster 
Mitgliedstaat der EU an die 
EU-Datenschutzreform ange-
passt. Dies sollte allen Anwen-
dern, Unternehmen, Behörden 
und öffentlichen Einrichtun-
gen genügend Zeit geben,  
ihre Datenverarbeitung an 
den neuen Standards aus-
zurichten. 

Wie aktuell die DSGVO aus der 
Sicht des Verbraucherschutzes 
ist, hat neben anderen Da-
tenskandalen jüngst der Fall 
„Cambridge Analytica“ gezeigt. 
Die britische Firma soll Profile 
von 87 Millionen Facebook-

Nutzern illegal ausgewertet 
und mit den gewonnenen Er-
kenntnissen Wähler im US-
Wahlkampf manipuliert ha-
ben. Das Unternehmen hat 
mittlerweile Insolvenz ange-
meldet.

Die Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit, Andrea Voßhoff, 
begrüßte, dass der Deutsche 
Bundestag die aktuelle Diskus-
sion über Facebook und Cam-
bridge Analytica dazu nutzt, 
das Risiko der Datenverarbei-
tung im Internet grundlegend 
aufzuarbeiten: „Der Vorfall hat 
die Risiken der Datenverarbei-
tung bei Facebook ans Licht 
geholt. Diese dürfen jetzt nicht 
wieder im Dunkeln versinken. 
So gravierend die Vorwürfe 
 dabei sein mögen, dürfen sie 
nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass sie vermutlich nur 
ein kleines Puzzlestück des da-
tenschutzrechtlich problemati-
schen Geschäftsmodells von 
entsprechenden Unternehmen 
sind.“ Auch wenn man ver-
meintlich die Spitze des Eis-
berges umschifft habe, lauere 
unter der Wasseroberfläche 
nach wie vor die Gefahr. Um 

diese in den Griff zu bekom-
men, müsse man sich „endlich 
ein detailliertes Bild der unte-
ren sieben Achtel des Eisbergs 
verschaffen“.

 < Datenskandale  
und die Folgen

Die Diskussion um Facebook 
und Cambridge Analytica ist 
nur ein Beispiel für die vielen 
datenschutzrechtlichen Risi-
ken, denen Internetnutzerin-
nen und -nutzer ausgesetzt 
sind. Als eine Folge der Digita-
lisierung werden immer mehr 
Datenspuren hinterlassen, die 
mittels Big-Data-Technologie 
verknüpft werden können, um 
daraus aussagekräftige Nut-
zerprofile zu bilden. Dass der 
aktuelle Vorfall im Zusam-
menhang mit Cambridge Ana-
lytica nur ein Beispiel für die 
vielen datenschutzrechtlichen 
Risiken ist, belegt laut Voßhoff 
auch eine aktuelle Mitteilung 
von Facebook an die US-Bör-
senaufsicht. In dieser räumt 
das Unternehmen ein zu er-
warten, bei den aktuellen in-
ternen Untersuchungen auf 
weitere Fälle von Datenmiss-
brauch zu stoßen.

Nicht zuletzt aus diesem 
Grund fordert die Konferenz 
der unabhängigen Daten-
schutzbehörden des Bundes 
und der Länder (DSK) in einer 
aktuellen Entschließung sozia-
le Netzwerke dazu auf, ihre Ge-
schäftsmodelle an der neuen 
Datenschutz-Grundverord-
nung auszurichten und sich da-
bei neben der rechtlichen auch 
ihrer gesellschaftlichen Verant-
wortung bewusst zu werden.

Hierzu erklärt Andrea Voßhoff: 
„Um als Aufsichtsbehörde ef-
fektiv Vorfälle wie den aktuel-
len Facebook-Skandal aufklä-
ren zu können, muss die Politik 
Voraussetzungen für ein star-
kes Datenschutzrecht mit 
ebenso starken Aufsichts-
behörden schaffen. Mit der 
 DSGVO ist hier ein erster 
Schritt in die richtige Richtung 
gegangen worden. Wichtig  
ist es nun, diesen Weg konse-
quent weiterzugehen und mit 
der E-Privacy-Verordnung die 
Rechte der Internetnutzerin-
nen und -nutzer weiter zu stär-
ken. Denn wer die Digitalisie-
rung erfolgreich gestalten will, 
muss auch für einen starken 
Datenschutz sorgen.“
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Dieser Auffassung ist auch die 
stellvertretende dbb Bundes-
vorsitzende Kirsten Lühmann, 
in der dbb Bundesleitung zu-
ständig für Verbraucherschutz: 
„Für Verbraucherinnen und 
Verbraucher gibt es nun erst-
mals EU-weite Rechtssicher-
heit. Das macht es deutlich 
leichter, in einem grenzenlosen 
Europa die eigenen Rechte zu 
wahren“, so Lühmann. Die ak-
tuelle mediale Aufregung um 
das Inkrafttreten der Daten-
schutz-Grundverordnung sei 
hingegen übertrieben, „denn 
bei einem genaueren Blick auf 
die umfassend in der Daten-
schutz-Grundverordnung ge-
regelten Datenschutzfragen 
wird klar, dass vieles davon in 
Deutschland bereits durch das 
Bundesdatenschutzgesetz und 
seit Kurzem auch das Daten-
schutz-Anpassungs- und -Um-
setzungsgesetz geregelt ist“. 
Viele der Rechte und Pflichten 
gebe es bereits seit Jahren. Al-
lerdings trage die öffentliche 
Diskussion dazu bei, Bürgerin-
nen und Bürger noch einmal 
für die eigenen Rechte und den 
verantwortungsvollen Umgang 
mit Daten zu sensibilisieren. Im 
öffentlichen Dienst gebe es die-
se erhöhte Sensibilität für den 
Umgang mit personenbezoge-
nen Daten bereits seit Langem. 
„Ich erwarte hier deshalb weni-
ge Probleme bei der Umset-
zung“, sagt Lühmann. „Wo nö-
tig müssen aber natürlich die 
entsprechenden Fortbildungen 
angeboten und die notwendige 
Ausrüstung zur Verfügung ge-
stellt werden.“

 < Unternehmen haben  
zu kämpfen

Was aus Verbrauchersicht be-
grüßenswert ist und dem öf-
fentlichen Dienst wenig Prob-
leme bereiten dürfte, stellt 
viele Unternehmen vor Prob-
leme – besonders die kleinen, 
denn vom Blumenladen ne-
benan bis hin zum Mittel-
stand muss jede Firma, die 
personenbezogene Daten 
speichert, dies fortan unter 
verschärften gesetzlichen Re-
geln tun. Der Branchenver-

band Bitkom hat herausge-
funden, dass vielen das für die 
praktische Umsetzung not-
wendige qualifizierte Personal 
fehlt. Mehr als jedes zweite 
Unternehmen (56 Prozent) in 
Deutschland hat weniger als 
eine Vollzeitstelle für Mitar-
beiter eingeplant, die sich 
hauptsächlich mit Daten-
schutzthemen befassen, so 
eine repräsentative Unterneh-
mensbefragung von Bitkom. 
„Der Arbeitsaufwand bei der 
Umsetzung der Datenschutz-
Grundverordnung ist enorm, 
gleichzeitig suchen Unterneh-
men händeringend nach pas-
senden Fachkräften“, sagt 
 Susanne Dehmel, Mitglied  
der Bitkom-Geschäftsführung 
für Recht und Sicherheit. In 
 genau eine Vollzeitstelle für 
Datenschutzangelegenheiten 
investiere gut jedes vierte 
 Unternehmen (27 Prozent). 
14 Prozent der Unternehmen 
hätten mehr als eine Vollzeit-
stelle für Beschäftigte vorge-

sehen, die sich hauptsächlich 
mit Datenschutz befassen.

Bei der Umsetzung steht für 
viele Firmen im Mittelpunkt, 
ein Verarbeitungsverzeichnis 
für Personendaten zu erstellen. 
Viele müssen auch die Ent-
wicklung digitaler Produkte an-
passen und zusätzliche Infor-
mationspflichten gegenüber 
Kunden berücksichtigen.

Damit nicht genug: Voraus-
sichtlich in der zweiten Jahres-
hälfte 2018 entscheidet die EU 
darüber hinaus über die soge-
nannte E-Privacy-Verordnung, 
deren Ziel es einerseits ist, die 
Vertraulichkeit der Kommuni-
kation zu schützen. Anderer-
seits formuliert sie zusätzliche 
Datenschutzvorschriften, die 
besonders im Bereich der Ver-
arbeitungs- und Speicherfunk-
tion in Endgeräten wie PCs, Ta-
blets oder Smartphones über 
die Datenschutzgrundverord-
nung hinausgehen. Bitkom kri-

tisiert den aktuellen Gesetz-
entwurf der EU-Kommission 
zur E-Privacy-Verordnung: 
„Künftige Innovationen wer-
den durch die E-Privacy-Ver-
ordnung bedroht“, sagt Deh-
mel. So werde die bereits 
gefundene Balance zwischen 
dem Schutz der Privatsphäre 
einerseits und neuen Technolo-
gien andererseits wieder zer-
schlagen. „Was die Daten-
schutz-Grundverordnung 
erlaubt, darf die E-Privacy-Ver-
ordnung nicht wieder zurück-
drehen.“ Bisher stellt die E-Pri-
vacy-Verordnung in mehreren 
Bereichen eine nach DSGVO 
erlaubte Datenverarbeitung 
entweder unter den Vorbehalt 
einer strengeren Form der Ein-
willigung oder untersagt sie 
vollständig. Zudem würden 
durch den Kommissionsent-
wurf auch Vorgänge erfasst 
werden, die keine Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten 
vorsehen.

 < Die Regelungen  
im Detail

Die Verordnung bewegt sich 
auf der materiell-rechtlichen 
Grundlage der geltenden EU-
Richtlinie 95/46 und behält im 
Wesentlichen die grundsätzli-
chen Datenschutzprinzipien 
aus dieser Richtlinie bei. Daten-
schutzprinzipien wie Zweck-
bindung, Datenminimierung 
und Transparenz bleiben 
gleich, werden aber in strenge-
ren Vorschriften konkret um-
gesetzt, zum Beispiel bei der 
Weiterverarbeitung von Daten 
gemäß Art. 6 Abs. 4 DSGVO 
(Zweckbindung), durch die Ver-
pflichtung zu „Privacy by De-
sign“ und „datenschutzrechtli-
chen Voreinstellungen“ gemäß 
Art. 25 DSGVO (Datenminimie-
rung) und die zusätzlichen In-
formationspflichten in Art. 13 
und 14 DSGVO (Transparenz).

Der Umgang mit personenbe-
zogenen Daten bleibt auch 
weiterhin grundsätzlich verbo-
ten, wenn er nicht entweder 
durch einen Erlaubnistatbe-
stand der DSGVO oder eine 
sonstige Rechtsvorschrift ©
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 (Spezialgesetzgebung wie Tele
kommunikationsgesetz oder 
Telemediengesetz) erlaubt ist. 
Die gängigen gesetzlichen Er
laubnistatbestände für die Ver
arbeitung bleiben erhalten. Für 
die gewerkschaftliche Arbeit 
gilt zum Beispiel die gesetz
liche Erlaubnis des Art. 9 
Abs. 2 d der DSGVO.

Unter der DSGVO muss eine 
datenverarbeitende Firma, Ins
titution oder Organisation Be
troffene in der Datenschutzer
klärung darüber informieren, 
auf welche Rechtsgrundlage 
sich ihre Datenverarbeitung 
stützt. Die Verarbeitung be
sonders sensibler Daten, zu 
 denen zum Beispiel auch die 
Gewerkschaftszugehörigkeit 
zählt, unterliegt nach wie vor 
besonderen Voraussetzungen.

Die wichtigste Änderung durch 
die DSGVO ist die drastische 
 Erhöhung der Bußgelder: Bis
her betrug das maximale Buß
geld für Datenschutzverstöße 
50 000 Euro, in Ausnahmefäl
len 300 000 Euro. Bußgelder 
waren in der Praxis zudem sehr 
selten. Künftig beträgt das ma
ximale Bußgeld 20 Millionen 
Euro oder vier Prozent des Un
ternehmensumsatzes, wenn 
dieser Betrag höher ist. 

Auch wenn Behörden das ma
ximale Bußgeld in Zukunft nur 
in seltenen Ausnahmefällen 
verhängen werden, ändert sich 
die gesamte Bußgeldpraxis, 
denn bei diesem Bußgeldrah
men muss auch das Einzelbuß
geld deutlich höher ausfallen 
als bisher. Bei Verstößen droht 
Mitgliedern von Vorständen 
auch eine persönliche Haftung 
auf Schadensersatz.

 < Neue Pflichten

Die zweite große Änderung 
durch die DSGVO ist die Doku
mentationspflicht. Nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) war es Aufgabe der Da
tenschutzbehörde, bei einer 
Kontrolle nachzuweisen, ob 
eine Organisation, Institution 
oder Firma gegen gesetzliche 

Pflichten verstoßen hat. Nur 
wenn dieser Nachweis erbracht 
wurde, konnte ein Bußgeld ver
hängt werden. Die DSGVO sieht 
demgegenüber vor, dass Ver
antwortliche die Einhaltung des 
Datenschutzrechts nachwei 
sen müssen („Rechenschafts
pflicht“, Art. 5 [2] DSGVO). 

Die Datenschutzbehörden ver
langen außerdem, dass in einer 
Datenschutzrichtlinie schriftlich 
Vorgaben für die Datenverarbei
tung festgelegt werden. Diese 
Datenschutzrichtlinie muss An
gaben enthalten, welche Daten 
von welchen Personen für wel
che Zwecke verwendet werden 
dürfen. Das umfasst auch die 
Angaben, welche Daten bei der 
ersten Speicherung erhoben 
werden sollen. Weiter muss ge
regelt werden, wer zu welchen 
Daten Zugang hat, zu welchen 
Zwecken und an welche Emp
fänger diese Daten übermittelt 
werden dürfen. 

Sogar Privatpersonen können 
damit von den Regelungen be
troffen sein, denn rein rechtlich 
gesehen hat die DSGVO auch 
Auswirkungen auf die Daten
schutzaspekte von Wettkampf
ergebnissen im Sportverein 
und das Mitgliederverzeichnis 
der Schützengilde Kleinknat
tersdorf. Bundeskanzlerin An
gela Merkel hat die vielfältige 
Kritik aus Unternehmen und 
Verbänden vernommen und 
will möglicherweise noch in 
letzter Sekunde Lockerungen 
für Deutschland durchsetzen. 
Einem Bericht der „Berliner Zei
tung“ zufolge räumte sie am 
9. Mai 2018 auf einer Kreisvor
sitzendenkonferenz ihrer Par
tei in Berlin ein, dass die bisher 
vorgesehene Umsetzung Prob
leme entstehen lasse. „Man
ches ist wirklich eine Überfor
derung“, in anderen Ländern 
wie etwa Österreich werde die 
EUVorschrift anders realisiert 
als in Deutschland. Sicher 
bräuchten die einzelnen Men
schen Datensouveränität. Den
noch dürfe die DSGVO nicht 
dazu führen, dass der Umgang 
mit Daten nicht mehr prakti
kabel sei. br

„Schlanker Staat“:

Verständnis abnehmend
Das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger  
für die seit Jahrzehnten verfolgte Politik eines 
„schlanken Staats“ schwindet zunehmend, stellt 
der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach im 
Interview mit dem Behörden Spiegel (Ausgabe 
Mai 2018) fest.

„Über Jahrzehnte ist das Perso
nal auf Kante genäht worden. 
Auf zunehmende oder neue 
Aufgaben muss auch mit ent
sprechend mehr Personal re
agiert werden. Gerade beim 
Thema innere Sicherheit haben 
die Bürgerinnen und Bürger 
überhaupt kein Verständnis für 
einen schlanken Staat“, mach
te Silberbach deutlich.

Die teilweise kritischen Reakti
onen aus dem Bereich der 
Kommunen auf den jüngsten 
Tarifabschluss für die Beschäf
tigten im Bundes und Kom
munaldienst, die das Ergebnis 
als „schwere Belastung der 
Haushalte“ sehen, bezeichnete 
der dbb Chef als „Drohgebärde 
nach dem Motto, wenn ihr die 
Preise zu hoch treibt, dann 
müssen wir Leute entlassen 
oder Gebühren erhöhen. Die 
Bürgerinnen und Bürger in die
sem Land sind bereit, für eine 

vernünftige Leistung auch an
gemessen zu bezahlen. Wenn 
wir beim öffentlichen Dienst 
über Gebührenerhöhungen re
den, dann erfolgen die mit Au
genmaß. Niemand muss sich 
Sorgen machen, dass massive 
Gebührenerhöhungen bevor
stehen“, betonte Silberbach.

„In den letzten Jahren haben 
wir eine maßvolle Tarifpolitik 
gemacht, die Kollegen haben 
jetzt ihre Dividende dafür ein
gefahren. 3,1 Prozent in der 
ersten Phase bedeuten nicht 
den Untergang des Abendlan
des. Das muss jede Gebietskör
perschaft leisten können. 
Wenn die Kommunen politisch 
nicht in der Lage sind, für ihr 
Produkt die entsprechenden 
Gebühren zu nehmen, dann 
kann man das nicht den Be
schäftigten vorwerfen. Die 
Leistung der Beschäftigten hat 
auch einen Wert.“ 
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Entwurf zum GKV-Versichertenentlastungsgesetz:

Nachbesserungen notwendig
Eine langjährige Forderung des dbb ist erfüllt: Die 
Beiträge in die gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) werden künftig wieder paritätisch finan-
ziert. Dennoch fordert der stellvertretende Bun-
desvorsitzende Maik Wagner umfangreiche Kor-
rekturen im entsprechenden Gesetzentwurf des 
Gesundheitsministeriums.

Grundsätzlich begrüßte Wag-
ner, der auch Bundesvorsitzen-
der der Gewerkschaft der So-
zialversicherung (GdS) ist, 
anlässlich der Anhörung am 
7. Mai 2018 im Gesundheitsmi-
nisterium, dass der vorliegende 
Gesetzentwurf die paritätische 
Finanzierung des Zusatzbeitra-
ges vorsieht. „Der dbb fordert 
seit Langem eine gerechte Las-
tenverteilung zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern“, 
doch es gebe noch Luft nach 
oben. „Wir wünschen uns noch 
mehr Mut vom Gesetzgeber“, 
machte Wagner deutlich. „Aus 
unserer Sicht müssen auch Zu-
zahlungen für Arzneimittel, Re-
zeptgebühren oder die täglich 
zu entrichtenden zehn Euro bei 
stationärem Krankenhausauf-
enthalt zwingend in die Parität 
miteinbezogen werden.

Mit Blick auf die künftige fi-
nanzielle Ausstattung der 
Krankenkassen warnte der dbb 
Vize: „Dass die Finanzreserven 
der Kassen nun abgeschmol-
zen werden sollen, hat mit 
nachhaltiger Finanzplanung 
wenig zu tun“, betonte Wag-
ner, „zumal stark ansteigende 
Ausgaben zu erwarten sind – 
gerade in der Pflegeversiche-
rung.“ Die kurzfristigen Entlas-
tungen würden demnach mit 
langfristigen Risiken erkauft. 
Hier seien Nachbesserungen 
am Gesetzentwurf nötig, for-
derte Wagner. Es sei zu be-
fürchten, dass sich der Wett-
bewerb der Krankenkassen 
zumindest in der öffentlichen 
Wahrnehmung nur noch über 
den Beitrag definiere. Spezielle 
Satzungsleistungen träten in 
den Hintergrund. 

Die vorgesehene 
Absenkung der ge-
setzlich vorgesehenen 
Obergrenze für die Finanz-
reserven um ein Drittel wird 
nach Auffassung des dbb mit-
tel- bis langfristig zu stärker 
schwankenden Beitragssätzen 
führen, da der Puffer schmilzt, 
mit dem etwaige Ausgaben-
steigerungen bisher abgefe-
dert werden konnten. 

Der dbb sieht in der Auskeh-
rung der Finanzreserven an die 
Versicherten eine 180-Grad-
Wende der Politik. Noch mit 
dem ersten Pflegestärkungs-
gesetz im Jahr 2015 hatte der 
Gesetzgeber eigens einen so-
genannten Pflegevorsorge-
fonds eingerichtet, der über 
20 Jahre mit 0,1 Beitragssatz-
punkten gespeist wird und der 
die absehbaren Kostensteige-
rungen im Gesundheitswesen 
abmildern sollte. Für den dbb 
ein deutliches Zeichen, dass 
der neue Gesundheitsminister 
kurzfristige politische Signale 

einer nachhaltigen 
Ausfinanzierung vor-

zieht, so Wagner.

Schließlich sollen mit dem Ge-
setz die Mindestbeiträge für 
Kleinselbstständige halbiert 
werden. Bisher mussten Selbst-
ständige unabhängig von ihren 
tatsächlichen Einnahmen auf 
einen Mindestbemessungs-
wert von 2 284 Euro im Monat 
Krankenversicherungsbeiträge 
entrichten. Dieser Wert soll 
nun zum 1. Januar 2019 hal-
biert werden. Für die Betrof-
fenen eine gute Regelung, die 
auch der dbb gegenüber dem 
European Economic and Social 
Committee angeregt hatte.

Um den Krankenkassen genü-
gend Zeit für die Umsetzung 
der Neuregelungen zu geben, 
ist die Kabinettbefassung be-
reits für Ende Mai vorgesehen, 
sodass das Gesetz zum 1. Janu-
ar 2019 in Kraft treten kann. 

 < Europatag

Öffentliche Dienste wichtige Stabilisatoren
Zum Europatag am 9. Mai 2018 würdigte dbb Chef Ulrich Silberbach die europäische Einigung.  
Entscheidend für den zukünftigen Erfolg des Zusammenschlusses seien starke öffentliche Dienstleistungen.

„Wir sollten den Europatag zum 
Anlass nehmen, die positiven 
Entwicklungen durch die Euro-
päische Union hervorzuheben. 
Gerade weil dieser Ehrentag 
dieses Jahr in eine Zeit der Ver-
unsicherung über die europäi-
sche Zukunft fällt“, sagte der 
dbb Bundesvorsitzende. In den 
Debatten werde noch zu oft 
übersehen, wie einzigartig der 
europäische Zusammenschluss 
ist – und zwar weltweit.

Um die Akzeptanz der Europäi-
schen Union in der Bevölke-

rung zu steigern, müsse diese 
für die Bürgerinnen und Bür-
ger aber im Alltag noch sicht-
barer werden. „Diese Bürger-
nähe wird nur durch starke 
öffentliche Dienstleistungen 
erreicht. Das ist für das Ver-
trauen in den europäischen 
Einigungsprozess ausschlag-
gebend“, stellte Silberbach 
 heraus.

Der Europatag solle daher 
auch ein Anlass sein, die be-
sonderen Leistungen der Men-
schen anzuerkennen, die in 

den öffentlichen Diensten der 
Mitgliedstaaten und der euro-
päischen Institutionen für das 
Gemeinwohl arbeiten. „In den 
Krisenjahren hat sich vieler-

orts klar gezeigt, dass gut 
funktionierende öffentliche 
Dienste wichtige Stabilisato-
ren sind. Sie sind der Kitt, der 
unsere Gesellschaften und da-
mit auch die europäische Ord-
nung zusammenhält. Sie sind 
Teil der europäischen Identi-
tät. Wir müssen uns wieder 
mehr bewusst machen, was 
die Kolleginnen und Kollegen 
in allen Bereichen des öffent-
lich-rechtlichen Lebens für ein 
soziales, sicheres und innovati-
ves Europa leisten.“
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Deutscher Kita-Preis:

Für die Kleinsten 
nur das Beste
Für die hessische Gemeinde Maintal hat sich  
seit dem 2. Mai 2018 alles verändert. Mit einem 
Schlag ist die 40 000 Einwohner zählende Stadt 
im Hanauer Umland berühmt. Denn dort liegt 
die Kita des Jahres 2018. 

Die städtische Kita „Familien-
zentrum Ludwig-Uhland-Stra-
ße in Maintal wurde für ihr 
 herausragendes Betreuungs-
konzept mit dem Deutschen 
Kita-Preis ausgezeichnet. Der 
Preis wurde 2018 zum ersten 
Mal verliehen, das Preisgeld 
beträgt 25 000 Euro. 

Rund 1 400 Kitas und kommu-
nale Bündnisse hatten sich 
beim Deutschen Kita-Preis be-
worben. Beinahe jede vierte 
Bewerbung wurde von einem 
öffentlichen Träger eingereicht. 
Ins Rennen um den mit insge-
samt 130 000 Euro dotierten 
Förderpreis gingen zehn Fina-
listen. Ausgezeichnet wurden 
neben der „Kita des Jahres“ 
auch das herausragendste „lo-
kale Bündnis für frühe Bildung 
des Jahres“. Das letzte Wort 
hatte eine 16-köpfige Exper-
ten-Jury, der auch Jutta 
Endrusch, stellvertretende Vor-
sitzende der dbb bundesfrau-
envertretung, angehörte.

Die Kita „Familienzentrum Lud-
wig-Uhland-Straße“ hatte vor 
allem mit ihren vielen unter-

schiedlichen Projekten über-
zeugt. Ganz besonders lobte 
die Jury das Projekt „Die Sache 
mit der Angst“. Dort lernen 
Flüchtlingskinder ihre Erfahrun-
gen gemeinsam mit Psycholo-
gen und dem Kita-Team zu be-
wältigen. Zudem kam die große 
Bereitschaft der Kita-Mitarbei-
ter, sich ständig weiterzubilden, 
bei der Jury gut an. Regelmäßig 
unternehmen die Erzieherinnen 
und Erzieher – auch auf eigene 
Kosten – Bildungsreisen ins 
Ausland, um sich von anderen 
Betreuungs- und Bildungskon-
zepten inspirieren zu lassen. 
Einflüsse aus Neuseeland, Itali-
en und England prägen bereits 
heute den Betreuungsalltag. 
Und die 25 000 Euro Preisgeld 
sind auch schon verplant. Da-
mit soll die nächste Bildungs-
reise finanziert werden.

 < Chancengerechtigkeit: 
durch gute Kita-Qualität 

„Gute Kitas sind der Schlüssel 
zu mehr Chancengerechtig-
keit“, erklärte Jutta Endrusch 
anlässlich der Preisverleihung. 
„Zum einen fördern sie die 

Kleinsten ganzheitlich in ihrer 
Entwicklung und leisten damit 
einen entscheidenden Beitrag 
für gerechtere Bildungschan-
cen. Zum anderen ermöglichen 
sie Müttern bessere Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben 
und erleichtern ihnen ein 
selbstbestimmtes Berufs-
leben“, so Endrusch.

Die Jury-Auswahl zeige zudem, 
dass die besondere Qualität in 
der frühen Bildung vor allem 
von der Motivation und dem 
Engagement der einzelnen Er-
zieherinnen und Erzieher, aber 
auch von der Kita-Leitung ab-
hänge. „Leider werden Kinder-
tageseinrichtungen viel zu 
 häufig nur nach dem Kosten-
Nutzen-Prinzip betrachtet“, gab 
Endrusch zu bedenken. Umso 
wichtiger sei deshalb der Deut-
sche Kita-Preis. „Er honoriert 
die hervorragende Arbeit der 
Erzieherinnen und Erzieher, die 
sie tagtäglich leisten. Damit 
wird der hohe gesellschaftliche 
sowie bildungspolitische Stel-
lenwert unserer Kindertages-
einrichtungen in den Fokus der 
Öffentlichkeit und der politisch 
Verantwortlichen gerückt.“

Dies betonte auch Bundesfami-
lienministerin Franziska Giffey, 
die die Preise gemeinsam mit 
der Schirmherrin der Deut-
schen Kinder- und Jugendstif-
tung, Elke Büdenbender, im 

Rahmen einer festlichen Gala 
in Berlin überreichte. „Gute 
Förderung ist wichtig. Und wir 
müssen früh anfangen, damit 
jedes Kind es packt. Dafür, dass 
alle Kinder in Deutschland gut 
aufwachsen und ihre Talente 
entfalten können, setzen sich 
Erzieherinnen und Erzieher in 
Kita und Tagespflege jeden Tag 
mit viel Engagement ein. Ihren 
Enthusiasmus wollen wir mit 
dem Deutschen Kita-Preis 
 würdigen.“  bas

 < Der Deutsche Kita-Preis …

… ist eine Initiative des Bun-
desministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) und der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung, 
in Partnerschaft mit der 
Heinz und Heide Dürr Stif-
tung, der Karg-Stiftung, 
 Porsche und dem Didacta 
Verband. Ziel ist es, gemein-
sames Engagement für gute 
Qualität in Kitas und für  Kitas 
sichtbar zu machen und zur 
Nachahmung anzuregen. 
Weitere Informationen: 
www.deutscher-kita-preis.de
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Gender Pay Gap im öffentlichen Dienst:

Teilzeitbeschäftigte nicht länger abstrafen
„Die geringere Wertschätzung der Arbeitsleistung von Frauen, die in Teilzeit tätig sind, zementiert  
auch im öffentlichen Dienst der deutliche Verdienstunterschied zwischen  Männern und Frauen“, stellte 
Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, am 18. Mai 2018 mit Blick auf die aktu-
ellen Ergebnisse der  vierteljährlichen Verdiensterhebung des Statistischen Bundes amtes (Destatis) fest. 

Danach verdienen im Bereich 
öffentliche Verwaltung, Ver-
teidigung und Sozialversiche-
rung teilzeitbeschäftigte 
 Frauen knapp 22 Prozent 
 weniger als teilzeitbeschäf-
tigte Männer. 

„Die aktuellen Zahlen legen 
die Vermutung nahe, dass 
Frauen, die beruflich für Kin-
dererziehung und Pflege zu-
rückstecken, im Gegensatz zu 
Männern, die dies tun, stärker 
abgestraft werden. Hier wird 
Arbeitsleistung mit zweierlei 
Maß gemessen und das 
schlägt vor allem für Frauen  
in Form von schlechteren Auf-
stiegschancen und niedrigeren 
Erwerbseinkünften negativ zu 
Buche“, so Wildfeuer. 

Eine kritische Auseinanderset-
zung mit der Leistungskultur 
im öffentlichen Dienst sei vor 
dem Hintergrund des digitalen 
 Wandels der Arbeitswelt laut 
Wildfeuer längst überfällig. 
„Die teilweise veralteten Beur-

teilungs- und Beförderungsver-
fahren verstärken das Problem 
der unterschiedlichen Wert-
schätzung von Männer- und 
Frauenarbeit im digitalen Zeit-
alter. Um zu einer geschlech-
tergerechten Leistungsbewer-
tung zu kommen, müssen wir 

uns vom althergebrachten 
Leistungsgedanken verabschie-
den, der Überstundenkontin-
gente und Präsenzzeiten be-
lohnt.“ Das erfordere einerseits 
einen Bewusstseinswandel bei 
den Vorgesetzten und ander-
seits die Einführung von 

ergebnis orientierten Beurtei-
lungs- und Beförderungsver-
fahren. „Die Digitalisierung 
bietet den Dienstherren hier-
für eine riesige Chance, die 
Weichen neu zu stellen“, be-
tonte die Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung. 

Frauen-Seminar:

Schreibwerkstatt – Fit für Facebook, Homepage, Zeitung & Co.
Der digitale Wandel macht 
nicht Halt vor der frauenpoliti-
schen Gewerkschaftsarbeit: 
Facebook, Twitter und Co. ver-
ändern die politische Mitspra-
chemöglichkeiten und bringen 
ein hohes Tempo in Abstim-
mungsprozesse. Aus diesem 
Grund bietet die dbb bundes-
frauenvertretung in Kooperati-
on mit der dbb akademie vom 
4. bis 6. November 2018 eine 
Schreibwerkstatt speziell für 
Frauen an. 

Das Seminar bietet den Teil-
nehmerinnen professionelle 
Unterstützung, um ihr persön-
liches Kommunikationskon-
zept zu verbessern und ver-
mittelt die Kenntnisse, auf 
den unterschiedlichen On- 
und Offlinekanälen – von 
Verbandszeitung bis Social 
Media – unterschiedliche 
 Zielgruppen passgenau an-
zusprechen. In praktischen 
Übungseinheiten werden Me-
thoden erarbeitet, um Texte 

verständlich und interessant 
zu gestalten.

Schreibwerkstatt – fit für Face-
book, Homepage, Zeitung & 
Co., 4.bis 6. November 2018, 
dbb forum siebengebirge, Se-
minar-Nummer: 2018 B237 SK

Seminarleitung: Milanie Hengst, 
Mitglied der Geschäftsführung 
der dbb bundesfrauenvertre-
tung, Dozentin: Corinna Kriese-
mer, CPW Consulting. 

 
Hinweis zur Anmeldung: 

Das Seminar richtet sich an im 
dbb beamtenbund und tarif-
union organisierte Frauen. Die 
Teilnahme ist kostenlos. An-
meldungen nimmt die dbb 
bundesfrauenvertretung per 
E-Mail an frauen@dbb.de ent-
gegen. Bitte geben Sie neben 
der Seminar-Nummer und Ih-
rer Postadresse auch Ihre dbb 
Mitgliedsgewerkschaft an. 

©
 D

KJ
S 

/ 
Ja

ko
b 

Er
le

nm
ey

er

©
 C

ol
ou

rb
ox

.d
e

©
 C

ol
ou

rb
ox

.d
e

dbb

> Polizeispiegel | dbb seiten | Juni 2018

35



Innere Medizin, Orthopädie, phys. und Rehab.-
Medizin, Naturheilverfahren, Akupunktur, Erkrankungen
der Haltungs- und Bewegungsorgane, Herz-Kreislauf-
erkrankungen, Stoffwechselstörungen, Biologische
Krebsnachsorge,Migräne,Erschöpfungszustände,chron.
Schmerzzustände, Stressfolgen, Burnout-Prävention.

Hotelatmosphäre – Wellnessbereich – beihilfefähig

KNEIPP-SANATORIUM MÖST, Uferstraße 1, 87629 Füssen-Hopfen am See
Tel. (08362) 504-0, Fax (08362) 504-184

www.moest.com, E-Mail: post@moest.com

Vielfalt ist unsere Einzigartigkeit.
Erfahrung unsere Stärke.
Seit über 20 Jahren kombinieren wir aktuelle und bewährte Therapie-
verfahren der Psychotherapie, der Schulmedizin, des Gesundheitssports
und der Naturheilkunde zu einer Ganzheitsmedizin, die zum Ziel hat,
Körper, Geist und Seele wieder in eine gesunde Balance zu bringen.
So können eigene Fähigkeiten und Ressourcen wiederentdeckt, Selbst-
heilungskräfte frei entfaltet werden und zur Heilung beitragen.

Weitere Informationen zu unseren Spezialkonzepten z.B. bei Tinnitus,
Depression, Burnout oder Angsterkrankungen erhalten Sie unter
www.habichtswaldklinik.de oder gebührenfrei* unter 0800 890 11 00.
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Habichtswald-Klinik,Wigandstraße 1, 34131 Kassel-BadWilhelmshöhe

Spendenkonto:
IBAN: DE48 4805 01610000 004077
Stichwort »KINDGESUND«

Kranken
Kindern helfen
Gemeinsam für ein
neues Kinderzentrum.
Bitte helfen Sie mit!
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Anpassung zum 1. Juli:

Renten steigen kräftig
Nachdem der Bundesrat der von der Bundesregie-
rung beschlossenen Rentenwertbestimmungsver-
ordnung 2018 zugestimmt hat, werden die Ren-
ten in diesem Jahr zum 1. Juli deutlich angehoben. 

Im Westen Deutschlands stei-
gen sie um 3,22 Prozent und im 
Osten um 3,37 Prozent. Der ak-
tuelle Rentenwert steigt von 
31,03 Euro auf 32,03 Euro, der 
aktuelle Rentenwert (Ost) von 
29,69 auf 30,69 Euro. Die Ren-
ten erhöhen sich damit ange-
sichts einer aktuellen Infla-
tionsrate von 1,6 Prozent auch 
real; den Rentnerinnen und 
Rentnern steht mehr Kaufkraft 
zur Verfügung. 

Grundlage für die Renten-
anpassung ist die Entwick- 
lung der Löhne und Gehälter. 
Die maßgebliche Lohnstei -
gerung nach der volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung 
betrug 2,93 Prozent in den al-
ten und 3,06 Prozent in den 
neuen Bundesländern. Da-
rüber hinaus kam der in der 
Renten formel ver ankerte 
Nachhaltigkeitsfaktor zur 
 Anwendung, der die Ent-

wicklung des zahlenmäßigen 
 Verhältnisses von Rentenbe-
ziehern zu Beitragszahlern 
 berücksichtigt. Dieser wirkt 
sich mit plus 0,29 Prozent-
punkten positiv aus, im We-
sentlichen eine  Folge des ho-
hen Beschäftigungsstandes.

Nach dem Rentenüberlei-
tungsabschlussgesetz sollen 
die Rentenwerte in den neuen 
Bundesländern bis 2024 de-
nen im Westen angepasst 
sein. Mit der jetzt erfolgenden 
Rentenanpassung erreicht der 
aktuelle Rentenwert (Ost) 
95,8 Prozent des Westwerts. 
Dabei kam eine Regelung zur 

Anwendung, die der dbb im 
Gesetzgebungsverfahren zum 
Rentenüberleitungsabschluss-
gesetz gefordert hatte. 

Steigen die Löhne im Osten 
stärker als im Rahmen des 
 gesetzlich festgeschriebenen 
Anpassungsprozesses vorge-
sehen, wird der güns tigere 
Wert zur Berechnung der Ren-
tenanpassung im Osten her-
angezogen, sodass eine voll-
ständige  Rentenangleichung 
auch schon vor 2024 umge-
setzt sein könnte. Ansonsten 
hätte die Steigerung im Osten 
in diesem Jahr bei 3,33 Pro-
zent gelegen. 
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Superpreis dbb Mitgliederwerbeaktion 2017:

Mitgliederwerbung ist Teamarbeit
„Wir sind dauernd am Ball, um neue Mitglieder zu 
werben,“ mit beeindruckenden Erfolgen. Regine 
Boes ist erst seit 2017 Mitglied der DPVKOM und 
hat in der kurzen Zeit seither mindestens 15 Neu-
mitglieder geworben. 

Die Verbundzustellerin aus 
Halberstadt arbeitet seit 1982 
bei der Post und seit 1988 in 
der Zustellung. Lange Jahre 
war sie gewerkschaftlich an-
ders organisiert, aber als es 
dann eines Tages wirklich dar-
auf ankam und Regine Boes 
kurzfristig Beratung und Hilfe 
brauchte, war vor Ort nur der 
DPVKOM-Gewerkschafter zur 
Stelle: „Obwohl ich damals gar 
kein Mitglied war. Das hat 
mich beeindruckt und war ein 
guter Grund, die Gewerkschaft 
zu wechseln.“  

An der dbb Mitgliederwerbe-
aktion 2017 haben über 6 000 
Werber teilgenommen und ins-
gesamt 18 308 Neumitglieder 
gemeldet. Zur Verlosung des 
diesjährigen Superpreises wa-
ren alle zugelassen, egal ob sie 
einen einzigen Neugewerk-
schafter gewonnen haben oder 
Dutzende. Für den Werbe-
Sponsor, das dbb vorsorge-
werk, ist die Unterstützung der 
Aktion dabei inzwischen Tradi-
tion und „Ehrensache“, erklärt 
Geschäftsführer Alexander 
Schrader: „Mitgliederwerbung 

ist Teamarbeit. Es geht um ge-
werkschaftliche Interessenver-
tretung, um Rechtsschutz, um 
Bildungsangebote und natür-

lich um die sogenannten 
‚Mehrwert‘-Produkte. Teil ei-
ner starken Gemeinschaft zu 
sein, lohnt sich nämlich nicht 
nur bei Tarifverhandlungen, 
sondern auch bei Vereinbarun-
gen über dbb Mitgliedsvorteile 
und Sonderrabatte mit unse-
ren Versicherungs-, Finanz- 
und Shoppingpartnern.“

Was sie mit dem Superpreis 
2017, einem 500-Euro-Gut-
schein für das Onlinereise-
portal „Just Away“, anfangen 
wird, kann Regine Boes noch 
gar nicht sagen: „Auf jeden Fall 
irgendwo hin, wo es warm ist.“ 
Da gibt es ja einige Möglich-
keiten. dbb Mitgliederwerbung 
und Sponsor dbb vorsorgewerk 
wünschen jedenfalls viel Vor-
freunde und Vergnügen bei 
Planung und Reise. 

 < Regine Boes aus Halberstadt ist 
die Gewinnerin des  Superprei-
ses der dbb Mitgliederwerbe-
aktion 2017.
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Soziale Gerechtigkeit:

Altersarmut bleibt 
gesellschaftliches Problem
Rentnerinnen und Rentnern in der Bundesrepublik 
geht es derzeit so gut wie keiner Generation vor-
her und wahrscheinlich auch keiner danach. Das 
ist die These des früheren Geschäftsführers des 
Verbandes der Rentenversicherungsträger und 
Vorsitzenden des Sozialbeirats der Bundesregie-
rung, Franz Ruland. Die dbb bundesseniorenver-
tretung mahnt mehr soziale Gerechtigkeit an.

In einer Fachzeitschrift der 
Deutschen Rentenversicherung 
Bund hatte Ruland im März 
2018 festgestellt, dass Ehepaa-
re im Jahr 2015 durchschnitt-
lich mehr als 2 500 Euro netto 
pro Monat zur Verfügung hät-
ten, alleinlebende Männer 
mehr als 1 600 Euro und Frau-
en mehr als 1 400 Euro. Nur 
rund 2,5 Prozent der Senioren 
seien derzeit auf Grundsiche-
rung im Alter angewiesen. Da-

gegen liege der Anteil in der 
Gesamtbevölkerung viermal so 
hoch, so Ruland. Die Zahl be-
dürftiger Rentner werde künf-
tig zwar steigen, aber nicht in 
dem Maße wie befürchtet.

„Auch, wenn Rulands Zahlen 
richtig sind, darf das nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass 
2,5 Prozent auf Grundsiche-
rung angewiesene ältere Men-
schen mehr als eine halbe Mil-

lion zu viel sind“, kritisiert der 
Vorsitzende der dbb bundes-
seniorenvertretung, Wolfgang 
Speck. Er stimmt Ruland zwar 
zu, dass die von der großen Ko-
alition geplante Stabilisierung 
des Rentenniveaus auf 48 Pro-
zent nicht der Königsweg zur 
Bekämpfung von Altersarmut 
sei, weil davon eher die Bezie-
her hoher Renten profitieren 
würden. „Dass es in Deutsch-
land aber viele ältere Men-
schen gibt, die aufgrund unter-
brochener Erwerbsbiografien 
oder aufgrund von Erziehungs-

zeiten arm leben müssen, ist 
beschämend.“ 

Meist hätten die Betroffenen 
das nicht selbst verschuldet, 
sondern seien wegen herge-
brachter gesellschaftlicher Rol-
lenmuster, mangelnder Ausbil-
dung oder krankheitsbedingt 
in diese Situation geraten. „Be-
sonders betroffen sind zum 
Beispiel Frauen, die ihre beruf-
liche Karriere dem Wiederauf-
bau und der Familienarbeit ge-
opfert haben.“

Weil Erwerbsminderungsrent-
ner überdurchschnittlich oft von 
Altersarmut bedroht  seien, soll-
ten die geplanten Verbesserun-
gen bei der Zurechnungszeit der 
Erwerbsminderungsrente für 
alle Rentner Geltung haben. 
Z udem sei es ein Gebot der 
 so zialen Gerechtigkeit, die Er-
ziehungsleistung aller Mütter 
rentenrechtlich gleich zu behan-
deln, so Speck weiter. Diesen 
Personengruppen müsse gezielt 
geholfen werden, „weil ihnen 
das Gießkannenprinzip schlicht 
nichts nützt“, so Speck. 
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Der Fall des Monats

 < Info

Der dbb gewährt den Einzel-
mitgliedern seiner Mitglieds-
gewerkschaften berufsbezo-
genen Rechtsschutz. 

Wiedereingliederung:

Urlaubsanspruch verfällt nicht
Ein Polizeibeamter, der von September 2016 bis 
Mitte August 2017 wegen vorläufiger Dienstunfä-
higkeit seinen Dienst nicht versehen konnte und 
im Anschluss eine stufenweise Wiedereingliede-
rung nach dem sogenannten Hamburger Modell 
absolvierte, hat einen vollen Urlaubsanspruch aus 
dem Jahr 2016. 

Der Urlaubsanspruch richtet 
sich nach der Hamburger Erho-
lungsurlaubsverordnung. Hier-
nach ist der Urlaub aus dem 
Jahr 2016 auch im November 
2017, dem geplanten Ende der 
Wiedereingliederung, nicht 
verfallen. Der Resturlaub des 
Beamten verfällt 18 Monate 
nach Ende des Urlaubsjahres 

2016 am 30. Juni 2018. Eine 
Wiedereingliederung nach dem 
Hamburger Modell kommt nur 
in Betracht, wenn der Beamte 
weiterhin dienstunfähig und 
freiwillig dazu bereit ist, zum 
Zwecke der Wiedereingliede-
rung im reduzierten Umfang 
wieder Dienst zu leisten. Der 
Beamte kann nicht zu einer 

Wiedereingliederungsmaßnah-
me verpflichtet werden.

Verschlechtert sich der Gesund-
heitszustand, kann die Wieder-
eingliederung jederzeit abge-
brochen werden. Weil es dem 
Zweck der Wiedereingliederung 
widerspräche, kann während 
der Maßnahme kein Urlaub ge-
nommen werden, was dessen 
vorzeitigem Verfall entgegen-
steht. Das dbb Dienstleistungs-
zentrum Nord hat ein Eilverfah-
ren zur Durchsetzung des vollen 

Urlaubsanspruchs über den 30. 
September 2017 hinaus (verglei-
che § 13 Abs. 2 Satz 2 Hambur-
ger Erholungsurlaubsverord-
nung) durchgesetzt und gewon- 
nen (Beschluss des Verwaltungs-
gerichts Hamburg vom 27. April 
2018, Az.: 20 E77 8/18). ak
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Serie 100 Jahre dbb, Teil 1

Rück-Reise in fünf Stationen
Im Dezember feiert der dbb 100. Geburtstag. Ein würdiger Anlass, aus-
gewählte Stationen und Situationen aus der Verbandsgeschichte im 
Rahmen einer kleinen Serie zu präsentieren. Über fünf Stationen führt 
 unsere Zeit reise zurück zum 4. Dezember 1918. Teil 1 beschäftigt sich  
mit der Wiedervereinigung, deren  nicht nur verbandspolitische Bedeu-
tung in  einem Namensbeitrag des damaligen Bundesvorsitzenden Wer-
ner  Hagedorn für das dbb magazin  Oktober 1991 wieder lebendig wird. 
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1990 bis 1949
Bonner Republik

2018 bis 1990
Berliner Republik
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Nationalsozialismus

1949 bis 1945
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Seit zehn Jahren starke Partner:

dbb vorsorgewerk und Wüstenrot
Bereits seit zehn Jahren profitieren die Mitglieder der Fachgewerkschaften des dbb beamtenbund 
und tarifunion und deren Angehörige über das dbb vorsorgewerk und seinem Kooperationspartner, 
der Wüstenrot Bausparkasse, von besonders attraktiven und maßgeschneiderten Produkten und 
 Tarifen rund ums Bausparen und Baufinanzierung.

Bausparen hat traditionell für 
die Vermögensbildung und den 
Erwerb von Wohneigentum im 
öffentlichen Dienst eine her-
ausragende Bedeutung. Nicht 
nur besitzt die überwiegende 
Mehrzahl der Beamten und 
 Tarifbeschäftigten einen Bau-
sparvertrag. Regelmäßiges und 
diszipliniertes Besparen eines 
Bausparvertrags dürfte auch 
ein wesentlicher Grund für die 
weit überdurchschnittliche Im-
mobilieneigentumsquote bei 
den Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst sein. Denn durch 
Bausparen kann das für den 
Eigentumserwerb erforderliche 
Eigenkapital aufgebaut oder 
durch den Einsatz von Bauspar-
darlehen im Finanzierungsmix 
die Zinsbelastung gesenkt wer-
den.  Aktuell gewinnt Bauspa-
ren  übrigens für die Instand-
haltung und Modernisierung 
von Bestandsimmobilien an 
Be deutung. Nicht zuletzt ist 
der  Bausparvertrag eine kluge 
„Versicherung gegen steigende 
Zinsen“, so die Stiftung Waren-
test der Zeitschrift Finanztest 
vom Februar 2018.

 < Starke Partnerschaft

„Attraktive und nachhaltige 
Bauspar- und Baufinanzie-
rungsangebote mit spürbaren 
Mitgliedsvorteilen sind au-
ßerordentlich relevant – für  
die Wohneigentumsbildung 
unserer Mitglieder und als 
 Instrument zur Mitgliederge-
winnung für die dbb Mitglieds-
ge werkschaften“, betont Dr. 
Alexander Schrader, Geschäfts-
führer des dbb vorsorgewerk. 
„Diesen Anspruch erfüllt Wüs-
tenrot mit Bravour seit nun-
mehr über zehn Jahren.“ 

Die Wüstenrot Bausparkasse 
ist nicht nur Erfinder des Bau-
sparens. Die zweitgrößte Bau-
sparkasse in Deutschland 
zeichnet sich heute mit rund 
drei Millionen Kunden, über 
drei Millionen Bausparverträ-
gen, über 100 Milliarden Euro 
Bausparsumme und rund 2 000 
Außendienstmitarbeitern aus. 
Und: Nicht zuletzt dank der Ko-
operation mit dem dbb vorsor-
gewerk versteht sich Wüsten-
rot auch als die Bausparkasse 
für den öffentlichen Dienst. 

 <  Exklusive Angebote

Von den Bauspartarifen von 
Wüstenrot, die speziell auf die 
Bedürfnisse unterschiedlicher 
Zielgruppen zugeschnitten 
sind, profitieren auch die ver-
schiedenen Berufsgruppen im 
öffentlichen Dienst. Einzigartig 
am Markt und exklusiv für dbb 
Mitglieder und ihre Angehöri-
gen ist übrigens die in den Bau-
sparbedingungen verbriefte 
Ersparnis von 50 Prozent der 
Abschlussgebühr bei einem 
Wüstenrot-Bausparvertrag.

In der Baufinanzierung bietet 
Wüstenrot im Rahmen der Ko-
operation mit dem dbb vorsor-
gewerk eine breit gefächerte 
Palette von Finanzierungsmo-
dellen für die unterschiedlichs-
ten Finanzierungsbedürfnisse 
der Mitglieder. Besonders luk-
rativ: dbb Mitglieder und ihre 
Angehörigen (Ehe- sowie Le-
benspartner und Kinder) profi-
tieren bei ausgewählten Finan-
zierungsmodellen von 0,15 
Prozentpunkten Zinsvorteil für 
die Baufinanzierung, der über 
die gesamte Laufzeit des Dar-
lehens mehrere Tausend Euro 

Ersparnis bringen kann. Die ak-
tuellen Zinssätze und der Vor-
teil lassen sich bequem online 
berechnen: www.dbb-vorteils 
welt.de/baufinanzierung

Die Kooperationsangebote von 
Wüstenrot und dbb vorsorge-
werk wurden seit 2008 konti-
nuierlich weiterentwickelt und 
werden von den Mitgliedern 
und dbb Mitgliedsgewerk-
schaften sehr gut angenom-
men. Bei Hochrechnung der 
seit Beginn der Kooperation 
von Mitgliedern und Angehöri-
gen in Anspruch genommenen 
Mitgliedsvorteile und -nachläs-
se in den Segmenten Bauspa-
ren und Baufinanzierungen er-
gibt sich ein Gesamtbetrag an 
Vergünstigungen in Höhe von 

rund 8,5 Millionen Euro. „Das 
ist ein wichtiger finanzieller 
Beitrag zur Mitgliedergewin-
nung und -bindung im dbb“, 
unterstreicht Alexander 
 Schrader.  

Große Verlosungsaktion
Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Kooperation verlost das dbb vorsorgewerk gemeinsam mit Wüstenrot zehn hochwertige Produkte für Haus & Garten – wie einen Gasgrill, Wassersprudler oder ein Funk-Alarmanlagen-Set. Chancen auf die Jubiläumsgewin-ne haben alle dbb Mitglieder, die bis zum 31. Dezember 2018 online unter www.dbb-vorteilswelt.de am  Gewinnspiel teilnehmen.

 < Sie wollen sich alle  
Vorteile sichern? 

Informieren Sie sich gerne 
bei der Kundenbetreuung 
des dbb vorsorgewerk 
(montags bis freitags  
von 8 bis 18 Uhr unter 
030.40816444). Gerne  
wird Ihnen auch eine kom-
petente Beratung bei Ihrem 
Bauspar- und Finanzierungs-
experten von Wüstenrot 
vermittelt.
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 < BBW

Sieben-Punkte-Plan 
 verabschiedet

Der Landeshauptvorstand des 
BBW – Beamtenbund Tarifuni
on hat bei seiner Frühjahrssit
zung im Mai 2018 einen Sie
benPunkteForderungskatalog 
zur Attraktivitätssteigerung 
des öffentlichen Dienstes ver
abschiedet. Ganz oben auf die
ser Liste stehen Korrekturen 
bei der Besoldung und der 
 Beihilfe.

Die Besoldung von jungen Be
amtinnen und Beamten in den 
unteren Besoldungsgruppen 
lasse nicht nur zu wünschen 
übrig, sondern schramme der
zeit vielfach sogar an der Gren
ze zur Verfassungsmäßigkeit. 
Das belege das Gutachten der 
Finanzwissenschaftlerin Gisela 
Färber, das der BBW in Auftrag 
gegeben hatte. Der BBWVor
sitzende Kai Rosenberger:  
„So darf es nicht weiterge 
hen.  Deshalb hat die Besol
dungskorrektur aufgrund des 
FärberGutachtens auch obers
te Priorität, dicht gefolgt von 
der Rücknahme der Beihilfever
schlechterungen seit 1. Januar 
2013.“

Neben den genannten Punkten 
fordert der BBW in seinem Plan 
auch die Angleichung der Wo
chenarbeitszeit der Beamtin
nen und Beamten an die im Ta
rifbereich, die Schaffung von 
Lebensarbeitszeitkonten, die 
grundsätzliche Überarbeitung 
der Besoldungsstrukturen und 
Besoldungstabellen aufgrund 
des FärberGutachtens, Staats
wohnungen für Beschäftigte 

im öffentlichen Dienst sowie 
die wirkungs gleiche Übertra
gung der „Mütterrente“ auf 
den Be amtenbereich. 

 < dbb sachsenanhalt

Dienstrechtsänderungen 
beschlossen

Der Landtag von SachsenAn
halt hat am 19. April 2018  Än
derungen im Dienstrecht be
schlossen. „Das Gesetz trägt 
deutlich die Handschrift des 
Beamtenbundes“, sagte der 
Vorsitzende des dbb landes
bundes, Wolfgang Ladebeck.

Unter anderem wird die be
sondere Altersgrenze für Poli
zei und Justizvollzugsbeamte 
einheitlich auf 62 Jahre ange
hoben. Wegen der besonderen 
Belastungen können sie auf 
Antrag, beginnend ab dem 
achten Jahr Schichtdienst, für 
jedes Dienstjahr einen Monat 
früher in den Ruhestand ver
setzt werden. „Die Kröte, dass 
sie erst ab dem achten Jahr 
Schichtdienst einen Monat frü
her in Pension gehen können, 
mussten wir schlucken“, so La
debeck. Die Altersgrenze für 
Feuerwehrbeamte im Einsatz
dienst wird nicht angehoben, 

sie erreichen den Ruhestand 
weiter mit Vollendung des 60. 
Lebensjahres. „Und es bleibt 
bei der Ausgleichszahlung in 
Höhe von 4 091 Euro wegen 
Erreichens der besonderen Al
tersgrenze. Alles Forderungen 
des Beamtenbundes, die zwar 
nicht die Landesregierung, 
wohl aber die Koalitionsfrakti
onen in den Beratungen be
rücksichtigt haben.“

Die ebenfalls beschlossene An
hebung der Regelaltersgrenze 
für Beamte beginnt entgegen 
dem Gesetzentwurf der Lan
desregierung nicht bereits mit 
dem Geburtsjahrgang 1953, 
sondern erst mit dem Jahrgang 
1954 (Besondere Altersgrenze: 
erst mit dem Jahrgang 1959). 
„Bei der Anhebung der Regel
altersgrenze hätten wir uns 
mehr Mut zur Flexibilisierung 
gewünscht“, erklärte der dbb 
Landeschef. „Arbeiten ober
halb der Altersgrenze muss 
nicht nur rechtlich möglich 
sein, sondern auch genehmigt 
werden. Für ein Arbeiten un
terhalb der Altersgrenze sollte 
endlich über Lebensarbeitszeit
konten auch für Beamte gere
det werden. Überstundenber
ge besonders bei der Polizei 
und in der Verwaltung sowie 
ungeklärte Ausgleichs und 

Verfallregelungen machen Le
bensarbeitszeitkonten drin
gend erforderlich.“

Mit dem Gesetz zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften 
wird die im Koalitionsvertrag 
für die Jahre 2016 bis 2021 ent
haltene Vereinbarung der Koa
litionspartner umgesetzt, die 
Lebensarbeitszeit der Beamten 
grundsätzlich auf 67 Jahre an
zuheben. Außerdem werden 
die bislang in unterschiedli
chen Regelwerken enthaltenen 
beamtenversorgungsrecht
lichen Bestimmungen des 
 Landes zu einem Landesbeam
tenversorgungsgesetz zusam
mengefasst und inhaltlich ak
tualisiert. Änderungen wurden 
etwa auch im Disziplinarge
setz, im Besoldungsrecht und 
in diversen Verordnungen vor
genommen. 

 < dbb Hessen 

Neue Landesleitung 

Heini Schmitt wurde am 16. Mai 2018 in Darmstadt zum Vorsit
zenden des dbb Hessen gewählt. Der Gewerkschaftstag des dbb 
Landesbundes hatte ihn mit fast 99 Prozent der abgegebenen 
Stimmen in seinem Amt bestätigt. Neben Schmitt wurden auch 
alle stellvertretenden Vorsitzenden des dbb Hessen wiederge
wählt. Schmitt bewertete die Wahlergebnisse als Bestätigung  
der erfolgreichen Arbeit des dbb Hessen und als großen Ansporn 
für die nächsten fünf Jahre. „Das Motto des Gewerkschaftstages 
,Hessen gestalten – nur mit uns!‘ und diese Rückendeckung sind 
uns Verpflichtung!“  
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 < Die neu gewählte Landesleitung des dbb Hessen (von links): Reinhold 
Petri, Michael Volz, Heini Schmitt (Vorsitzender), Birgit Kannegießer, 
 Richard Thonius und Thomas Müller.

> Wolfgang Ladebeck, Vorsitzender 
des dbb sachsenanhalt
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> Kai Rosenberger, Vorsitzender 
des BBW – Beamtenbund 
 Tarifunion
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< BDZ

Erhöhter Personalbedarf 
durch Brexit

Der Bundesvorsitzende der 
Deutschen Zoll- und Finanz-
gewerkschaft (BDZ), Dieter 
Dewes, geht von einem deut-
lich erhöhten Personalbedarf 
beim Zoll durch den Brexit 
aus. Das hat Dewes bei Ge-
sprächen mit den Bundes-
tagsabgeordneten Andreas 
Schwarz (SPD) und Andre 
Berghegger (CDU), beide Mit-
glieder im Haushaltsaus-
schuss, am 27. April 2018 
 erneut deutlich gemacht. 

Im Falle eines „harten“ Brexit 
ohne entsprechende Anschluss-
abkommen müssten beispiels-
weise sämtliche Importe aus 
Großbritannien in die Europäi-
sche Union zum vollen Dritt-
landszollsatz erfolgen. Darüber 
hinaus würden im Reiseverkehr 
strengere Restriktionen gelten 
und auch Postsendungen zoll-
rechtlich relevant werden. Für 
die Beschäftigten an den Zoll-
stellen und internationalen 
See- und Flughäfen bedeute 
dies, so Dewes, dass mit einem 
Anstieg von Zollkontrollen zu 
rechnen sei.

Die zukünftigen Herausfor-
derungen durch den Brexit sei-
en aber nur eine Ursache für 
den erhöhten Personalbedarf. 
Bereits heute fehlten Stellen 
durch den ständigen Aufga-
benzuwachs. Als Beispiele 
nannte BDZ-Chef  Dewes die 
Umsetzung des Fluggastda-
tengesetzes, die Bekämpfung 
der Geldwäsche durch die 
 Financial Intelligence Unit  
(FIU) und die Kontrolle der 

 Mindestlohnbestimmungen 
durch die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS). Insge- 
samt gebe es einen Mehrbe-
darf von 3 500 Stellen. 

< VBE

Gewalt gegen Lehrkräfte 
keine Einzelfälle

Eine vom Verband Bildung 
und Erziehung (VBE) in Auf-
trag gegebene forsa-Umfrage 
lenkte am 2. Mai 2018 erneut 
das öffentliche Interesse auf 
die Probleme durch Gewalt 
gegen Lehrkräfte. 

Die Ergebnisse zeigten, dass  
es sich entgegen der Einschät-
zung der Kultusministerien 
nicht um Einzelfälle handele, 
sagte der VBE-Bundesvorsit-
zende Udo Beckmann. „In den 
letzten fünf Jahren gab es an 
der Hälfte der Schulen direkte 
psychische Gewalt gegen 
Lehrkräfte, an einem Fünftel 
Cybermobbing, an jeder vier-
ten Schule körperliche Gewalt 
gegen Lehrkräfte. Die Ergeb-
nisse sind so eindeutig wie 
 erschütternd.“

Bei der Umfrage wurden 
1 200 Schulleitungen allge-
meinbildender Schulen da-
nach befragt, ob es an ihrer 
Schule Gewalt gegen Lehr-
kräfte gibt, welche Arten von 
Gewalt auftreten und ob sie 
die angegriffenen Lehrkräfte 
ausreichend unterstützen 
können. Der VBE hatte zu 
dem Thema „Gewalt gegen 
Lehrkräfte“ zuletzt im No-
vember 2016 eine ebenfalls 
von forsa durchgeführte Um-
frage veröffentlicht. 

> Dieter Dewes,  
Bundes vorsitzender des BDZ

< VDR 

„Bildungsallianz für den Mittelstand“ gegründet

Der Verband Deutscher Realschullehrer (VDR) und der Bundesver-
band mittelständische Wirtschaft (BVMW) haben eine „Bildungs-
allianz für den Mittelstand“ gegründet.

Das haben die Chefs der beiden Organisationen, der VDR-Bundes-
vorsitzende Jürgen Böhm, der auch dbb Vize ist, und der BVMW-
Präsident Mario Ohoven, als Gründungsinitiatoren am 4. Mai 2018 
in Berlin bekannt gegeben. Sie wollen mit diesem Zusammen-
schluss ein starkes Bündnis von Bildungs- und Mittelstandsvertre-
tern schaffen, das sich klar zu Leistung, Differenzierung und Über-
gängen in die berufliche Bildung bekennt. Die „Bildungsallianz für 
den Mittelstand“ stehe für die Gleichwertigkeit beruflicher und 
akademischer Bildung und wolle eine faire Finanzierung für Bil-
dungseinrichtungen in privater und staatlicher Trägerschaft.

„Ohne qualitative differenzierte Bildungsabschlüsse, insbesonde-
re ohne starke mittlere Bildung, die eine Grundvoraussetzung für 
einen gelingenden Übergang in die berufliche Bildung darstellt, 
kann es keinen zukunftsfähigen und leistungsfähigen deutschen 
Mittelstand geben“, erklärten Böhm und Ohoven. Zum Führungs-
kreis der Allianz gehören aus den Reihen des dbb außerdem Eu-
gen Straubinger (Vorsitzender des Bundesverbandes der Lehrkräf-
te für Berufsbildung), Bernd Uwe Althaus (Bundesvorsitzender 
der Katholischen Erziehergemeinschaft) und Susanne Lin-Klitzing 
(Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes). 

< Jürgen Böhm (VDR) und Mario Ohoven (BVMW) sind die Initiatoren der 
Anfang Mai gegründeten „Bildungsallianz für den Mittel stand“.

< Kurz notiert

Der DBB NRW zeigte sich erfreut, dass die Landesregierung von 
Nordrhein-Westfalen einige Änderungen im Beihilferecht auf den 
Weg gebracht hat. Diese führten zu einer Besserstellung der Bei-
hilfeberechtigten, heißt es in einer Mitteilung des Landesbundes 
vom 2. Mai 2018. Insbesondere positiv sei, dass Anträge zukünftig 
mittels Smartphone über die Beihilfe-App des Landes NRW mög-
lich sind. Der DBB NRW mahnte aber gleichzeitig die Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen an. Wichtig sei zudem, 
dass ein funktionierendes Nebeneinander der bisherigen und zu-
künftigen Möglichkeiten zur Antragsstellung geschaffen werde, 
damit die Beihilfebeantragung Beihilfeberechtigten aller Alters-
gruppen bedarfsgerecht ermöglicht werde.

> Udo Beckmann,  
Bundesvorsitzender des VBE
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